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Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Mindest-
steuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Mallnahmen (Mindeststeueranpassungsgesetz -
MinStAnpG)

Am 03.09.2025 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Anpassung
des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer MalRnahmen (Mindeststeueranpassungs-
gesetz - MinStAnpG) beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 30/2025 und zum Referentenentwurf TAX
WEEKLY # 26/2025).

Am 17.10.2025 hat nun der Bundesrat zu diesem Regierungsentwurf Stellung genommen. Die
Stellungnahme enthalt keine MinStG-relevanten Aspekte. Zu erwahnen sind insbesondere die fol-
genden Forderungen des Bundesrats:

> Aufhebung von § 4i EStG: Nach § 4i Satz 1 EStG durfen Aufwendungen nicht als Sonderbe-
triebsausgaben abgezogen werden, soweit sie auch die Steuerbemessungsgrundlage in einem
anderen Staat mindern. § 4i Satz 2 EStG enthalt eine Ausnahme von diesem Grundsatz, soweit
die Aufwendungen Ertrage desselben Steuerpflichtigen mindern, die bei ihm sowohl der inlan-
dischen Besteuerung unterliegen als auch nachweislich der tatsachlichen Besteuerung in dem
anderen Staat. Die Vorschrift soll einen doppelten Betriebsausgabenabzug (double deduction)
verhindern, der dadurch entsteht, dass in anderen Staaten das deutsche Konzept des Sonder-
betriebsvermogens unbekannt ist. Der mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25.06.2021
(BGBI. 2021 1 S. 2035) neu eingefihrte § 4k EStG untersagt ohne weitere Voraussetzungen all-
gemein den doppelten Abzug von Aufwendungen. Da dies Sonderbetriebsausgaben ein-
schlielle, bestehe kein Bedarf mehr fUr eine Sonderregelung speziell fir Sonderbetriebsausga-
ben. Einen inhaltsgleichen Anderungsantrag hatte der Bundesrat bereits zum Jahressteuerge-
setz 2024 gestellt. Das BMF hatte diesen urspringlich im zweiten Diskussionsentwurf zum Min-
deststeueranpassungsgesetz vom 02.12.2024 Gbernommen.

»  Verzicht auf die Anderung von § 11 Abs. 2, 4, 6 AStG: Die im Regierungsentwurf vorgesehene
Anderung soll bewirken, dass bei der Ermittlung des Kiirzungsbetrages nach § 11 Abs. 2 AStG
kUnftig auch die pauschal nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG
generell berUcksichtigt werden. Damit soll in Organschafts- und Nicht-Organschaftsfallen eine
einheitliche Behandlung bei der Hinzurechnungsbesteuerung erreicht werden. Die Anderung
sei jedoch - so der Bundesrat - systematisch verfehlt. Sie stelle mit Blick auf § 8b Abs. 5 Satz 1
KStG fur Falle im Anwendungsbereich der Hinzurechnungsbesteuerung eine Besserstellung dar
und sorge damit nicht fir die angestrebte Vereinheitlichung. Stattdessen sei zu befirchten,
dass in anderen Fallen (reine Inlandsfille; AusschUttungen auslandischer Kapitalgesellschaften
an inlandische Kapitalgesellschaften aulRerhalb der Hinzurechnungsbesteuerung) die Anwen-
dung des § 8b Abs. 3 bzw. Abs. 5 KStG in Frage gestellt werde.

»  Klarstellung bei der Wegzugssteuver fir sog. substanzielle Gewinnausschittungen oder eine
sog. substanzielle Einlagenrickgewahr in Altfallen (§ 21 Abs. 3 AStG-E): Im Rahmen des Min-
destbesteuerungsrichtlinien-Umsetzungsgesetzes wurde die Regelung, nach der sog. substan-
zielle GewinnausschiUttungen (mehr als 25 Prozent des gemeinen Werts der Anteile) oder eine
sog. substanzielle Einlagenrickgewahr zu einer anteiligen Festschreibung der Wegzugssteuer
und zum Widerruf der Stundung fUhren, auf Altfalle (Wegzige vor dem 01.01.2022) ausgewei-
tet. Diese Regelung fur Altfalle gilt fir Gewinnausschittungen oder eine Einlagenrickgewihr,
die nach dem 16.08.2023 erfolgen, und soll auch im Rahmen der Rickkehrerregelung nach § 6
Abs. 3 AStG gelten. Durch die Regelung in § 21 Abs. 3 AStG soll dementsprechend klargestellt
werden, dass die Wegzugssteuer auch dann nicht entfallt, wenn Steuerpflichtige nach erfolg-
ten substanziellen Gewinnausschittungen oder erfolgter substanzieller Einlagenrickgewahr in
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die Bundesrepublik Deutschland zurickkehren und somit zur Rechtssicherheit beitragen. Hier-
durch soll eine planwidrige Regelungslicke, die von der Finanzverwaltung durch Auslegung
praeter legem geschlossen worden ist (vgl. BMF-Schreiben vom 22.04.2025, BStBI | S. 1007),
im Gesetzeswortlaut adressiert werden.

Mit einem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist bis Ende 2025 zu rechnen. Die 2./3. Lesung
im Bundestag ist am 05.12.2025 geplant.

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuveranderungsgesetzes 2025

Am 10.09.2025 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Steuerdnderungsgesetzes
2025 beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 31/2025 und zum Referentenentwurf TAX WEEKLY
# 30/2025).

Am 17.10.2025 hat nun der Bundesrat zu diesem Regierungsentwurf Stellung genommen. Zu er-
wahnen sind aus dieser Stellungnahme insbesondere die folgenden Forderungen des Bundesrats:

>

Typisierung der Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsfihrung im Ausland (§ 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG-E): Der BFH hat mit Urteil vom 09.08.2024 (VI R 20/21) die im BMF-
Schreiben vom 25.11.2020 unter Rz. 112 enthaltene Typisierung, dass Unterkunftskosten bei
doppelter HaushaltsfUhrung im Ausland, die den Durchschnittsmietzins einer 60 gm-Wohnung
am Beschaftigungsort nicht Uberschreiten, als notwendig im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5
Satz 4 EStG anzusehen sind, abgelehnt. Da die vom BFH geforderte Einzelfallprifung im steuer-
lichen Massenverfahren nicht umsetzbar sei (zumal es sich um Auslandssachverhalte handele),
fordert der Bundesrat dem Typisierungsgedanken folgend, den Hochstbetrag im Fall der dop-
pelten HaushaltsfUhrung mit einer auslandischen Unterkunft mit dem doppelten ,Inlandsbe-
trag" gesetzlich festzuschreiben. Als Unterkunftskosten fir doppelte HaushaltsfGhrung im Aus-
land kénnten so zukUnftig die dem Arbeitnehmer tatsachlich entstehenden Aufwendungen fur
die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung angesetzt werden, héchstens jedoch 2.000 Euro im
Monat.

Gestaltungsvermeidung in Bezug auf Vergitungen zwischen Beteiligten einer vermogens-
verwaltenden Personengesellschaft (§ 20 Abs. 3 Satz 3 EStG-E): In Reaktion auf das BFH-Urteil
vom 16.04.2024 (VIII R 3/21), wonach der sog. Carried Interest eines an einer vermdgensver-
waltenden Gesellschaft oder Gemeinschaft Beteiligten bei dem Berechtigten nach § 18 Abs. 1
Nr. 4 EStG zwar grundsatzlich Einkinfte aus selbstandiger Arbeit darstellen, in Bezug auf die
Ubrigen Beteiligten steuerlich jedoch nicht als Tatigkeitsvergitung (analog § 18 Abs. 1 Nr. 4
EStG), sondern als disproportionale Gewinnverteilung zu behandeln ist, sollen unerwinschte
Gestaltungen verhindert werden. Denn aus dem Blickwinkel der Beteiligten, denen insoweit
eine geringere Uberschussbeteiligung zuzurechnen ist, erdffne sich eine Méglichkeit, das Wer-
bungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG (Beschrankung des Abzugs auf den Sparer-
pauschbetrag) zu umgehen. So lasse sich im Fall einer derzeit noch schuldrechtlich und ge-
winnabhangig ausgestalteten Vermdgensverwaltungsvergitung durch Begrindung einer
+Wertpapiergemeinschaft” die bisher nicht abziehbare Vergitung in einen die Einkinfte min-
dernden Gewinn vorab umqualifizieren, ohne dass sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse an-
dern. Um dies zu verhindern, soll in § 20 Abs. 3 Satz 3 EStG-E gesetzlich festgeschrieben wer-
den, dass solche gezahlten VergUtungen (insbesondere der Carried Interest) die Einkinfte des
Beteiligten auch dann nicht mindern, wenn sie als erhéhte Uberschussbeteiligung des anderen
Beteiligten ausgestaltet sind.
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>

Einschrankung der Pauschalierungsmaglichkeit bei Betriebsveranstaltungen (§ 40 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 EStG-E): Mit Urteil vom 27.03.2024 hatte der BFH entschieden, dass nach der gel-
tenden Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG eine Betriebsveranstaltung auch
dann vorliegen kann, wenn sie nicht allen Angehorigen eines Betriebs oder eines Betriebsteils
offensteht. Damit ermdglichte er in der Folge auch die Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 %
gem. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG fUr Zuwendungen, die bei geselligen Veranstaltungen mit
ausgewahltem Teilnehmerkreis zuflieBen. Mit der Pauschalierung einher geht zudem die Sozial-
versicherungsfreiheit der pauschal versteuerten Zuwendungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung (SVEV). Der Bundesrat fordert nun, die Pauschalierungsmég-
lichkeit bei Betriebsveranstaltungen einzuschranken auf Arbeitslohn anldsslich von Betriebsver-
anstaltungen, bei denen die Teilnahme allen Angehorigen des Betriebs oder eines Betriebsteils
offensteht. Damit wird zwar nicht die Legaldefinition von Betriebsveranstaltungen angepasst,
jedoch praktisch die vor dem Urteil von der Finanzverwaltung angewendete Praxis wiederher-
gestellt, wonach sowohl fir die Anwendung des 110 Euro-Freibetrages als auch fir die gins-
tige Lohnsteuerpauschalierung mit SV-Freiheit vorausgesetzt wird, dass gesamte Organisati-
onseinheiten zur Veranstaltung eingeladen werden. Die Verginstigungen greifen dann einheit-
lich nicht mehr fir Veranstaltungen mit ausgewahltem Teilnehmerkreis, wie beispielsweise
FUhrungskreistreffen.

Erhohung des Grenzwerts fiir den vereinfachten Spendennachweis (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2,
§ 84 Abs. 2c EStDV-E): Seit der letzten Erhéhung des Betrages seien nunmehr fast finf Jahre
vergangen. Eine angemessene Erhohung des Grenzwerts fir den vereinfachten Spendennach-
weis auf 400 Euro wirde Spender, gemeinnitzige Organisationen und Steuerverwaltung
gleichermallen von vermeidbarem BUrokratieaufwand entlasten.

Forderung des E-Sports als eigener gemeinnitziger Zweck (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 28 AO-E):
Durch die Einfigung des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 28 AO-E soll die Férderung des E-Sports kinftig
im Rahmen der gemeinnutzigkeitsrechtlichen Grenzen ermoglicht werden, ohne diesen (wie
im Regierungsentwurf vorgesehen) mit dem nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO geférderten
Sport gleichzusetzen.

Mit einem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist bis Ende 2025 zu rechnen. Die 2./3. Lesung
im Bundestag ist am 05.12.2025 geplant.

Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur steuverlichen Forderung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz)

Erwartungsgemal hat das Bundeskabinett am 15.10.2025 den Regierungsentwurf fir ein Gesetz
zur steuerlichen Forderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivren-
tengesetz) beschlossen. Im Vergleich zum Referentenentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY

# 34/2025) wurden keine wesentlichen inhaltlichen Anderungen vorgenommen.
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BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zu dem Mehrseitigen Uber-
einkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Manahmen
zur Verhinderung der Gewinnverkirzung und Gewinnverlagerung

Am 09.10.2025 hat das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zu
dem Mehrseitigen Ubereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbe-
zogener Mallnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkirzung und Gewinnverlagerung veroffent-
licht.

Zur weltweiten Umsetzung bestimmter (abkommensbezogener) Empfehlungen aus dem sog.
BEPS-Projekt gegen unfairen Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltungen wurde im
Jahr 2016 ein multilaterales Abkommen verabschiedet (BEPS-Multilateral Instrument, kurz BEPS-
MLI). In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Umsetzung des BEPS-MLI zweistufig, durch
ein Vertragsgesetz und durch ein nachfolgendes Anwendungsgesetz. Das geplante Anderungsge-
setz erweitert das Vertragsgesetz vom 22.11.2020 (BGBI. 2020 Il S. 946, 947) um 62 deutsche
Steuerabkommen, die gegenwartig nicht dem BEPS-Mindeststandard entsprechen. Dabei werden
die von der Bundesrepublik Deutschland im Vertragsgesetz vom 22.11.2020 getroffenen Auswahl-
entscheidungen fur diese 62 deutschen Steuerabkommen zum groflten Teil nachvollzogen. Die
Zahl der von Deutschland zum MLI gemeldeten DBA stiege so auf 76, darunter die DBA mit den
USA, China und Indien. Dabei hat sich das BMF entschieden, auch die derzeit ausgesetzten DBA
mit Russland und Belarus in den Referentenentwurf aufzunehmen.

Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht unmittelbar nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes. Zunachst bedarf es der Ubereinstimmenden Benennung des jeweiligen
Steuerabkommens durch die Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils anderen Vertrags-
staat als sog. vom BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen. AnschlieBend bedarf es der Anderung
des BEPS-MLI-Anwendungsgesetzes (BGBI. 2024 | Nr. 205), um die sich ergebenden Modifikatio-
nen zu konkretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesrepublik Deutschland gegeniber der
OECD abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige Steuerabkommen die innerstaatlichen Verfah-
ren fir das Wirksamwerden des BEPS-MLI| abgeschlossen sind.

Die Bundesrepublik Deutschland strebt mit diesem Verfahren eine Vergroferung ihrer Moglichkei-
ten an, samtliche ihrer Steuerabkommen im multilateralen Wege anzupassen. Der Weg bilateraler
Verhandlungen und Anpassungen einzelner Steuerabkommen an den BEPS-Mindeststandard
bleibt ausdricklich offen.

BMF: Einfihrung der obligatorischen elektronischen Rechnung

Im Nachgang zur Verdffentlichung eines entsprechenden BMF-Entwurfs (vgl. TAX WEEKLY

# 21/2025) hat die Finanzverwaltung nunmehr mit BMF-Schreiben vom 15.10.2025 die finale Fas-
sung des Schreibens zur elektronischen Rechnung bei Umsatzen zwischen inlandischen Unterneh-
mern ab dem 01.01.2025 veroffentlicht.

Das neue Schreiben erganzt das bisherige BMF-Schreiben zur E-Rechnung vom 15.10.2024 (vgl.
TAX WEEKLY # 36/2024) und beinhaltet umfangreiche Anpassungen des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses. So wird u. a. in Abschn. 14.5 Abs. 1 Satz 5 UStAE n. F. der Umgang mit Anlagen zur
E-Rechnung prazisiert: FUr eine ordnungsgemalle E-Rechnung missen alle umsatzsteuerrechtli-
chen Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten Teil der E-Rechnung sein. Der bloRRe
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Verweis in den strukturierten Daten auf eine Anlage, in der die Rechnungspflichtangaben in un-
strukturierter Form enthalten sind, soll diesen Vorgaben nicht gerecht werden, da die eine elekt-
ronische Verarbeitung der Pflichtangaben verhindert.

Dariber hinaus enthilt die finale Fassung wesentliche Anderungen am Fehlerbegriff der Finanz-
verwaltung. Mit dem neuen Schreiben werden nunmehr drei Kategorien moglicher Fehler in
E-Rechnungen unterschieden, sog. Formatfehler, Geschaftsregelfehler und Inhaltsfehler.

Formatfehler (vgl. Abschn. 14.1 Abs. 11 Satz 4 UStAE n. F.) sollen vorliegen, wenn die Rechnungs-
datei nicht den zulassigen Syntaxen entspricht oder wenn das zwischen dem Rechnungsaussteller
und dem Rechnungsempfanger vereinbarte Format (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UStG) keine rich-
tige und vollstandige Datenextraktion zulasst. Dabei soll es unerheblich sein, welcher Art die For-
matfehler sind, da die Datei dann nicht der Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG entspricht.
Liegen derartige Formatfehler vor, soll die Rechnung lediglich als sonstige Rechnung in einem an-
deren elektronischen Format anzusehen sein, aber eben gerade nicht mehr als E-Rechnung gel-
ten.

Zudem knUpft die Finanzverwaltung unterschiedliche Fehler(-folgen) an die Einhaltung der Ge-
schaftsregeln. Geschaftsregeln sind technische Vorschriften zur Uberpriifung der logischen Ab-
hangigkeiten der in einer E-Rechnung enthaltenen Informationen. Grundsatzlich stuft die Finanz-
verwaltung jeden Verstol} in einer Rechnungsdatei gegen die fir dieses E-Rechnungsformat gulti-
gen Geschaftsregeln als sog. Geschaftsregelfehler ein (vgl. Abschn. 14.1 Abs. 11 Satz 6 UStAE

n. F.). Hinsichtlich der umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen wird dann jedoch weiter differen-
ziert. Beziehen sich diese Geschaftsregelverstolle, z. B. das Fehlen einer Angabe, auf die umsatz-
steuerlichen Pflichtangaben einer Rechnung, soll von einem sog. Inhaltsfehler ausgegangen wer-
den (vgl. Abschn. 14.5 Abs. 1 Satze 7, 8 UStAE n. F.). In Fallen von Inhaltsfehlern soll keine ord-
nungsgemalle Rechnung vorliegen und das Recht des Leistungsempfangers auf einen Vorsteuer-
abzug auf Basis dieser Rechnung ware grundsatzlich ausgeschlossen. Betrifft der Geschaftsregel-
fehler hingegen andere Elemente der Rechnungsdatei (z. B. keine Angabe im Pflichtfeld ,BT-10
Buyer reference" in einer XRechnung), sollen diese umsatzsteuerlich unbeachtlich sein (vgl. Ab-
schn. 14.5 Abs. 1 Satz 9 UStAE n. F.).

Vor diesem Hintergrund weist die Finanzverwaltung in dem BMF-Schreiben ferner ausdricklich
darauf hin, dass durch die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung das Vorliegen etwa-
iger Format- oder Geschaftsregelfehler geprift werden kann. Ein Unternehmer soll sich bei Be-
achtung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns auf das technische Ergebnis einer
Validierung hinsichtlich des Formats und der Geschéftsregeln durch eine geeignete Validierungs-
anwendung verlassen dirfen (vgl. Abschn. 14.5 Abs. 1 Satz 12 UStAE n. F.). Gleichzeitig stellt die
Finanzverwaltung aber klar, dass die Validierung einer E-Rechnung jedoch nicht die dem Empfan-
ger obliegende Pflicht zur Uberpriifung einer Rechnung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit (Rech-
nungseingangsprifung) ersetzen kann, sondern ihn hierbei lediglich unterstitzt (vgl. Abschn. 14.5
Abs. 1 Satz 11 UStAE n. F.).

Das BMF-Schreiben soll auf alle Umsatze anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2024 ausgefihrt
wurden, wobei die Ubergangsregelungen bis zum 31.12.2027 zu beachten sind.
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BFH: Konkretisierung der Grundsatze zur Vermietung von Ferienwohnungen - Ortsubliche Ver-
mietungszeit

Der BFH hat mit Urteil vom 12.08.2025 (IX R 23/24) die Grundsatze fur die steuerliche Behandlung
der Vermietung von Ferienwohnungen weiter konkretisiert.

Im Streitfall besall die Steuerpflichtige eine Ferienwohnung in einem bekannten Tourismusort. Ab
dem Jahr 2016 vermietete sie die Wohnung als Ferienwohnung. Die Steuerpflichtige erzielte
durchgangig Verluste aus der Vermietung. Mit dem Finanzamt kam es zum Streit dariber, ob die
Voraussetzungen erfillt waren, die fur die steuerliche Anerkennung der Vermietung einer Ferien-
wohnung gelten.

Der BFH hat mit seiner Entscheidung die bisherigen Grundsatze bestatigt, nach denen bei einer
ausschlielllich an Feriengaste vermieteten und in der Ubrigen Zeit hierfir bereitgehaltenen Ferien-
wohnung Verluste ohne weitere Voraussetzungen steuerlich anzuerkennen und damit mit ande-
ren EinkUnften verrechnet werden kénnen. Dafir ist erforderlich, dass die ortsubliche Vermie-
tungszeit Uber einen langeren Zeitraum nicht erheblich (das heillt um mindestens 25 %) unter-
schritten wird. Fur die Ermittlung der durchschnittlichen Auslastung der Ferienwohnung ist auf
einen zusammenhangenden Zeitraum von drei bis finf Jahren abzustellen.

Das Finanzamt und das Finanzgericht hatten die Grenze von 25 % fir jedes Jahr einzeln geprift.
Daher hatten sie fUr ein Jahr die Vermietungsverluste steuerlich bericksichtigt, fir andere Jahre
hingegen nicht. Der BFH hat demzufolge die Entscheidung aufgehoben und das Verfahren an das
Finanzgericht zurGckverwiesen. Das Finanzgericht hat nunmehr die Auslastung der Ferienwoh-
nung Uber einen zusammenhangenden Zeitraum von drei bis finf Jahren zu prifen.
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Alle am 16.10.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Entschei-
dungsdatum

Aktenzeichen

IXR 23/24 12.08.2025

VR32/23 22.05.2025
VR 33/23 15.05.2025
VR 23/24 15.05.2025
VIR 15/23 17.06.2025

VIIR 33/22 24.06.2025

XR11/23 30.07.2025

Stichwort

OrtsiUbliche Vermietungszeit fir eine Ferienwohnung

Keine Gewerbesteuerfreiheit fir Gewinne aus der Veridullerung
von Lehrinstituten

Keine Gewerbesteuerfreiheit fir selbstandig, an einer Einrich-
tung unterrichtende Lehrer

Umsatzsteuerbefreiung fir Unterrichtsleistungen selbstandiger
Lehrer an allgemein- und berufsbildenden Einrichtungen

Abzug ersparter Mietaufwendungen als aulergewdhnliche Be-
lastung

Sicherheitsleistung in Steuerhohe nicht konstitutiv fUr die Eroff-
nung eines Steueraussetzungsverfahrens

Keine neue Zinsfestsetzung nach Ubergang von der Zusammen-
zur Einzelveranlagung

Alle am 16.10.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen | Entschei-
dungsdatum

11 B 95/24 19.09.2025

IVR1/23 25.06.2025

Stichwort

Kein Anspruch auf Videoverhandlung bei erstmaliger Antrag-
stellung "in letzter Minute" und nicht vorhandener Videokonfe-
renztechnik des Gerichts

Zur Zwangsverwaltung der zum Gesamthandsvermdgen einer
Mitunternehmerschaft gehdrenden Grundsticke - betriebliche
Veranlassung der Grundschulden im Fall einer mitunternehme-
rischen Betriebsaufspaltung

Alle bis zum 17.10.2025 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

WeiterfUhrung der Konsultationsvereinbarung vom 6.
VB2 51501 16.10.2025  April 2023 zu Artikel 15 Absatz 4 des deutsch-schweize-
CHE/01452/001/074 = P

rischen Doppelbesteuerungsabkommens

BerUcksichtigung von Aufwendungen fir den Unterhalt
IVC3-S 15109025 Von Personen im Ausland als auRergewdhnliche Belas-
2285/00031/001/024 - tung nach § 33a Absatz 1 Einkommensteuergesetz

(EStG)

Allgemeine Hinweise zur Bericksichtigung von Unter-
et 15.10.2025 haltsaufwendungen nach § 33a Absatz 1 Einkommen-
2285/00031/001/025 o 5

steuergesetz (EStG) als aullergewdhnliche Belastung
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-10-15-allgemeine-hinweise-unterhaltsaufw.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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NVCo-S Weitere Grundsatze zur Zusammenfassung von Betrie-
m061/003/134 10.10.2025 ben gewerblicher Art nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer

2 KStG
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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Forderung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz)

A. Problem und Ziel

Nur Beschaftigung und Produktivitdtswachstum schaffen Fortschritt und erhalten Wohl-
stand. Angesichts der gegebenen demographischen Entwicklung sind steuerliche Maf3nah-
men zur steuerlichen Forderung freiwilliger Arbeit auch im Rentenalter geboten. Die Aktiv-
rente bietet einen Anreiz, das Erwerbspotential alterer Menschen besser zu nutzen, indem
der steuerliche Druck auf Arbeitsentgelt im Alter verringert und Weiterarbeit Uber die Re-
gelaltersgrenze hinaus attraktiver wird. Zudem hilft dies, personelle Engpasse in vielen Be-
reichen zu entscharfen und Erfahrungswissen langer in den Betrieben zu halten. Die Aktiv-
rente dient daher auch der Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit, weshalb eine Steu-
erfreistellung fur abhangig Beschaftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze sich langfris-
tig auch positiv fur die jungeren abhangig Beschaftigten auswirkt. Dies starkt den Wirt-
schaftsstandort Deutschland nachhaltig und tragt zum Wohlstand der Blrgerinnen und Bur-
ger bei. Die potentielle Gefahr von Fehlanreizen wird durch geeignete Regelungen verhin-
dert. Insgesamt gilt es, durch neue Wege zusatzliche Impulse fur die Entwicklung des Stan-
dortes Deutschland zu generieren.

B. Losung

Das vorliegende Gesetz enthalt die Einflihrung eines Steuerfreibetrags bei Einnahmen aus
nichtselbstandiger Beschaftigung in Hohe von 2 000 Euro monatlich (§ 3 Nummer 21
— neu — EStG).

Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn
bis zu 2 000 Euro im Monat steuerfrei erhalten (sog. Aktivrente). Damit wird Arbeiten im
Alter attraktiver. Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung fir Einnahmen aus nicht-
selbstandiger Beschaftigung, fir die der Arbeitgeber Beitrage zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung entrichtet, zusatzliche finanzielle Anreize.

C. Alternativen
Keine. Es handelt sich zudem um einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag mit dem Ziel,

Anreize fur freiwilliges langeres Arbeiten in Form einer Aktivrente zu schaffen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Gebietskérper- volle Jahreswirkung®

schaft 2026 2027 2028 2029 2030
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Insgesamt - 890 - 890 - 890 - 890 - 890
Bund - 378 - 378 - 378 - 378 - 378
Lander -378 -378 -378 -378 - 378
Gemeinden -134 -134 -134 -134 - 134
Kassenjahr
2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt - 820 - 890 - 890 - 890 - 890
Bund - 349 - 378 - 378 - 378 - 378
Lander - 348 -378 -378 -378 - 378
Gemeinden -123 -134 -134 -134 - 134

" Wirkung im Veranlagungsjahr

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger

Der Erfillungsaufwand fir Birgerinnen und Blrger verandert sich nicht.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Die Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 21 — neu — EStG (Aktivrente) 16st lediglich gering-
flgige Veranderungen unterhalb der Bagatellgrenze aus. Entgeltberechnungen erfolgen
durch den Arbeitgeber Uiber Softwareldsungen, und Anpassungen aufgrund rechtlicher An-
derungen sind von Software-Rahmenvertragen abgedeckt. Sie fallen unter die sogenann-
ten Sowieso-Kosten. Damit tragen sie nicht zur Veranderung des Erfullungsaufwandes bei.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Landesfinanzverwaltung ist mit keiner wesentlichen Anderung des Erfiillungsauf-
wands zu rechnen.

Die Steuerfreistellung erfolgt durch den Arbeitgeber mit dem Lohnsteuerabzug. Der Brut-
toarbeitslohn wird fur steuerliche Zwecke monatlich um 2 000 Euro gekurzt, nur der danach
verbleibende Arbeitslohn ist zu versteuern. Fur die Prifung einer Mehrfachgeltendmachung
bei mehreren Dienstverhaltnissen ist auf der Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b EStG) die
Hohe der Steuerfreistellung im Kalenderjahr zu bescheinigen. Diese Bescheinigungen lie-
gen den Finanzamtern dann als eDaten vor.

DESTATIS geht insgesamt von knapp 672 000 mehr als geringfligig Beschaftigten im Alter
von 65 Jahren und alter aus.
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Unter der Annahme, dass eine Anzahl von 25 % dieser sozialversicherungspflichtig Be-
schaftigten noch ab dem Regelrenteneintrittsalter von 67 Jahren sozialversicherungspflich-
tig beschaftigt bleibt oder durch die Aktivrente dazu angeregt wird, wieder eine Beschafti-
gung aufzunehmen, wird der Berechnung eine Anzahl von 168 000 Personen zu Grunde
gelegt.

In den Arbeitnehmerstellen der Finanzamter verursacht die Veranlagung durch die blof3e
Tatsache, dass Einkiinfte steuerfrei sind, keine Aussteuerung zur personellen Bearbeitung
und fuhrt damit i.d.R auch nicht zu zusatzlichem Aufwand.

Beim Wohngeld entsteht fiir die Lander und die Kommunen ein geringer einmaliger Verwal-
tungsaufwand fiir die Anpassung der IT-Fachverfahren.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten

Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
brauchspreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Forderung von Arbeithnehme-
rinnen und Arbeithnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 161) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach § 3 Nummer 20 wird die folgende Nummer 21 eingefugt:

,21. Einnahmen aus nichtselbstandiger Arbeit nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis zu einer H6he von insgesamt 24 000 Euro im Jahr, wenn die Einnahmen fir
vom Steuerpflichtigen nach Erreichen der Regelaltersgrenze gemaf § 35 Satz 2
oder § 235 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erbrachte Leistungen zuflie-
Ren und der Arbeitgeber fir diese Leistungen Beitrage nach § 168 Absatz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172 Absatz 1 oder § 172a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat. Die Steuerfreiheit gilt nicht, wenn die
Einnahmen bereits nach anderen Vorschriften steuerfrei sind. Fir jeden Kalen-
dermonat, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vorgelegen haben,
ermafigt sich der Steuerfreibetrag um ein Zwoélftel. Beim Lohnsteuerabzug ist der
Freibetrag in der Steuerklasse VI nur zu berlcksichtigen, wenn der Steuerpflich-
tige gegeniber dem Arbeitgeber bestatigt hat, dass die Steuerbefreiung nach
Satz 1 nicht bereits in einem anderen Dienstverhaltnis berlcksichtigt wird. Diese
Bestatigung ist zum Lohnkonto zu nehmen. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der
Steuerfreibetrag zeitanteilig zu berlcksichtigen; dies gilt entsprechend bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer;*.

2. §41 Absatz 1 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Ferner sind das Kurzarbeitergeld, das Qualifizierungsgeld, der Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der Zuschuss bei Beschéaftigungsverboten
fur die Zeit vor oder nach einer Entbindung sowie fir den Entbindungstag wahrend
einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften, die Entschadigungen fur Ver-
dienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz, die nach § 3 Nummer 21 steuerfreien
Einnahmen, die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungsbetrdge oder Zu-
schlage und die nach § 3 Nummer 28a steuerfreien Zuschisse einzutragen.”

3. §41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:
,9. das Kurzarbeitergeld, das Qualifizierungsgeld, den Zuschuss zum Mutterschafts-

geld nach dem Mutterschutzgesetz, die Entschadigungen fiir Verdienstausfall
nach dem Infektionsschutzgesetz, die nach § 3 Nummer 21 steuerfreien Einnah-
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men, die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungsbetrage oder Zuschlage
sowie die nach § 3 Nummer 28a steuerfreien Zuschisse,".

§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

.4. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr Kurzarbeitergeld, Qualifizierungsgeld, Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, Zuschuss bei Be-
schaftigungsverboten fir die Zeit vor oder nach einer Entbindung sowie fiir den
Entbindungstag wahrend einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften,
Entschadigungen fur Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz, nach § 3
Nummer 21 steuerfreie Einnahmen, nach § 3 Nummer 28 steuerfreie Aufsto-
ckungsbetrage oder Zuschlage oder nach § 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschisse
bezogen hat oder*.

Artikel 2

Anderung des Wohngeldgesetzes

Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch

Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

§ 14 Absatz 2 Nummer 12 wird durch die folgende Nummer 12 ersetzt:

,12.die nach § 3 Nummer 21 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Einnahmen aus

nichtselbstandiger Arbeit nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis zu einer Héhe von
insgesamt 24 000 Euro im Jahr, wenn die Einnahmen fir vom Steuerpflichtigen nach
Erreichen der Regelaltersgrenze gemal § 35 Satz 2 oder § 235 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch erbrachte Leistungen zuflieBen und der Arbeitgeber fir diese Leis-
tungen Beitrage nach § 168 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172
Absatz 1 oder § 172a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat;"

Artikel 3

Anderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

Die Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3385),

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 394)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

”1-

einmalige Einnahmen, laufende Zulagen, Zuschlage, Zuschisse sowie ahnliche Ein-
nahmen, die zusatzlich zu Lohnen oder Gehaltern gewahrt werden, soweit sie lohn-
steuerfrei sind; dies gilt nicht flir Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschlage, so-
weit das Entgelt, auf dem sie berechnet werden, mehr als 25 Euro fur jede Stunde
betragt, nicht fur Vermégensbeteiligungen nach § 19a Absatz 1 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und nicht fir Einnahmen, die allein nach § 3 Nummer 21 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfrei sind,*.
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Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.





Begriindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Nur Beschaftigung und Produktivitdtswachstum schaffen Fortschritt und erhalten Wonhl-
stand. Angesichts der gegebenen demographischen Entwicklung sind steuerliche Malnah-
men zur steuerlichen Férderung freiwilliger Arbeit auch im Rentenalter geboten. Die Aktiv-
rente bietet einen Anreiz, das Erwerbspotential alterer Menschen besser zu nutzen, indem
der steuerliche Druck auf Arbeitsentgelt im Alter verringert und Weiterarbeit Uber die Re-
gelaltersgrenze hinaus attraktiver wird. Zudem hilft dies, personelle Engpasse in vielen Be-
reichen zu entscharfen und Erfahrungswissen langer in den Betrieben zu halten. Die Aktiv-
rente dient daher auch der Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit, weshalb eine Steu-
erfreistellung fir abhangig Beschaftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze sich langfris-
tig auch positiv fur die jungeren abhangig Beschaftigten auswirkt. Dies starkt den Wirt-
schaftsstandort Deutschland nachhaltig und tragt zum Wohlstand der Burgerinnen und Br-
ger bei. Die potentielle Gefahr von Fehlanreizen wird durch geeignete Regelungen verhin-
dert. Insgesamt gilt es, durch neue Wege zusatzliche Impulse fur die Entwicklung des Stan-
dortes Deutschland zu generieren.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das vorliegende Gesetz enthalt die Einflihrung eines Steuerfreibetrags bei Einnahmen aus
nichtselbstandiger Beschaftigung in Hohe von 2 000 Euro monatlich (§ 3 Nummer 21 — neu
— EStG).

Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn
bis zu 2 000 Euro im Monat steuerfrei erhalten (sog. Aktivrente). Damit wird Arbeiten im
Alter attraktiver. Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung fir Einnahmen aus nicht-
selbstandiger Beschaftigung, flr die der Arbeitgeber Beitrage zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung entrichtet, zusatzliche finanzielle Anreize.

ll. Exekutiver FuBabdruck
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 GGO).

V. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fiir die Anderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundge-
setzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezlglich dem Bund ganz oder teilweise zu-
steht.
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fir die Anderung der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung (Artikel 3) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 GG.

Die Zustandigkeit des Bundes fiir die Anderungen des Wohngeldgesetzes folgt aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 18 des Grundgesetzes.
VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen

Vertragen

Unvereinbarkeiten mit héherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.

VIl. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit dem Gesetz ist keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung verbunden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es das
Steueraufkommen des Gesamtstaats perspektivisch sichert und die Indikatorenbereiche
8.2. (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaf-

fen), 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - Investitionsklima) und 8.4. (Wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit - Wirtschaftswachstum) unterstutzt.
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(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Steuerart /

ESt

Volle Jahreswirkung’ Kassenjahr
Ifd. Gebiets-
MaRBnahme ..
Nr. korper-
schaft 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 § 3 Nummer 21 EStG Insg. - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 820 - 890 - 890 - 890 - 890
Einfihrung eines Steuerfreibetrags sozial- ESt
versicherungspflichtiger Einnahmen aus
nichtselbstandiger Beschaftigung in Hohe LSt -890 -890 - 890 - 890 - 890 - 820 -890 -890 - 890 -890
von 2 000 Euro monatlich ab 1. Januar 2026 So|z
Bund -378 -378 -378 -378 -378 - 349 -378 -378 -378 -378
ESt
LSt -378 - 378 -378 -378 -378 - 349 -378 - 378 -378 - 378
SolZ
Lander -378 -378 -378 -378 -378 - 348 -378 -378 -378 -378
ESt
LSt -378 -378 -378 -378 -378 - 348 -378 -378 -378 -378
Gem. -134 -134 -134 -134 -134 -123 -134 -134 -134 -134
ESt
LSt -134 -134 -134 -134 -134 -123 -134 -134 -134 -134
2 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 - 820 - 890 - 890 - 890 - 890
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Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr

Ifd. Gebiets-

MaBRnahme e

Nr. korper-
schaft 2026 2027 2028 2029 2030 2026 2027 2028 2029 2030
LSt - 890 - 890 - 890 - 890 - 890 -820 - 890 - 890 -890 - 890
Solz
Bund -378 -378 -378 -378 -378 -349 -378 -378 -378 -378
ESt
LSt -378 -378 -378 -378 -378 -349 -378 -378 -378 -378
SolZ
Lander -378 -378 -378 -378 -378 -348 -378 -378 -378 -378
ESt
LSt -378 -378 -378 -378 -378 -348 -378 -378 -378 -378
Gem. -134 -134 -134 -134 -134 -123 -134 -134 -134 -134
ESt
LSt -134 -134 -134 -134 -134 -123 -134 -134 -134 -134

Anmerkungen:

V) Wirkung fir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.
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4. Erfullungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Der Erflllungsaufwand fir Birgerinnen und Blrger verandert sich nicht.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Die Steuerfreistellung 16st lediglich geringfiigige Veranderungen unterhalb der Bagatell-
grenze aus. Entgeltberechnungen erfolgen durch den Arbeitgeber liber Softwarelésungen,
und Anpassungen aufgrund rechtlicher Anderungen sind von Software-Rahmenvertragen
abgedeckt. Sie fallen unter die sogenannten Sowieso-Kosten. Damit tragen sie nicht zur
Veranderung des Erflllungsaufwandes bei.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Es ist mit keiner wesentlichen Anderung des Erflllungsaufwands fiir den Innendienst zu
rechnen.

Die Steuerfreistellung erfolgt durch den Arbeitgeber mit dem Lohnsteuerabzug. Der Brut-
toarbeitslohn wird fir steuerliche Zwecke monatlich um 2 000 Euro gekirzt, nur der danach
verbleibende Arbeitslohn ist zu versteuern. Fir die Prifung einer Mehrfachgeltendmachung
bei mehreren Dienstverhaltnissen ist auf der Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b EStG) die
Hohe der Steuerfreistellung im Kalenderjahr zu bescheinigen. Diese Bescheinigungen lie-
gen den Finanzamtern dann als eDaten vor.

DESTATIS geht insgesamt von knapp 672 000 mehr als geringfiigig Beschaftigten im Alter
von 65 Jahren und alter aus.

Unter der Annahme, dass eine Anzahl von 25 % dieser mehr als geringflugig Beschaftigten
noch ab dem Regelrenteneintrittsalter von 67 Jahren sozialversicherungspflichtig beschaf-
tigt bleibt oder durch die Aktivrente dazu angeregt wird, wieder eine Beschaftigung aufzu-
nehmen, wird der Berechnung eine Anzahl von 168 000 Personen zu Grunde gelegt.

In den Arbeitnehmerstellen der Finanzamter verursacht die Veranlagung durch die blof3e
Tatsache, dass Einkunfte steuerfrei sind, keine Aussteuerung zur personellen Bearbeitung
und fuhrt damit i.d.R auch nicht zu zusatzlichem Aufwand.

Beim Wohngeld entsteht fir die Lander und die Kommunen ein geringer einmaliger Verwal-
tungsaufwand fur die Anpassung der IT-Fachverfahren.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliellich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwar-
ten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Bericksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Mannern

sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemal § 2 der
Gemeinsamen Geschéaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.
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VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Bundesregierung wird die Wirkungen der sogenannten Aktivrente nach Artikel 1 Num-
mer 2 dieses Gesetzes (§ 3 Nummer 21 - neu - EStG) nach einem Zeitraum von zwei Jah-
ren auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der gesetzten Ziele Uberprifen. Hierbei soll bis Ende
des Jahres 2029 festgestellt werden, ob die Regelung tatsachlich zu einer héheren Er-
werbsquote von Personen nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze gefiihrt hat.
Insoweit ergeht ein Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag. Auch soll
nach diesem ersten Schritt Gberprift werden, ob zum Beispiel bei der sog. Aktivrente durch
eine weitere Einbeziehung von Selbstandigen dartber hinaus zusatzliche Wachstumsim-
pulse erschlossen werden kdnnen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3 Nummer 21 — neu -)

Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung fir Einnahmen aus nichtselbstandiger
Beschaftigung, fur die der Arbeitgeber Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung ent-
richtet, zusatzliche finanzielle Anreize. Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und
weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn bis zu 2 000 Euro im Monat steuerfrei erhalten (sog.
Aktivrente). Damit wird Arbeiten im Alter attraktiver.

Mit der Aktivrente werden insofern mehrere Ziele verfolgt:

Der deutsche Arbeitsmarkt steht infolge des demographischen Wandels vor strukturellen
Herausforderungen. Die geburtenstarken Jahrgange treten in den kommenden Jahren suk-
zessive in den Ruhestand ein, wahrend weniger junge Menschen nachrtcken. Dies kann
bereits bestehende Fachkrafteengpasse verscharfen oder zu neuen Fachkrafteengpassen
fuhren.

Die Aktivrente setzt daher einen gezielten Anreiz, das Erwerbspotential alterer Menschen
besser zu nutzen. Indem der steuerliche Druck auf Arbeitsentgelt im Alter verringert wird,
wird Weiterarbeit Uber die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver. Dies hilft, personelle Eng-
passe in vielen Bereichen zu entscharfen und Erfahrungswissen langer in den Betrieben zu
halten. AulRerdem kann es die Teilhabe dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer auch
bei verringerter Arbeitszeit am Arbeitsmarkt wirtschaftlich attraktiver gestalten.

Zudem fuhrt dies insgesamt zu einer erhéhten Erwerbsquote und tragt insofern dazu bei,
volkswirtschaftliches Wachstum zu steigern und staatliche Einnahmen zu erhéhen.

Im Zusammenhang mit der Aktivrente werden flr Personen, die Uber die Regelaltersgrenze
hinaus nichtselbstandig beschaftigt sind, Sozialversicherungsbeitrage geleistet. Diese Bei-
trage erhdhen — ohne zusatzliche staatliche Mittel — die Einnahmenseite der Sozialversi-
cherungen und stabilisieren sie. Die Aktivrente dient daher auch der Generationen- und
Verteilungsgerechtigkeit, weshalb eine Steuerfreistellung flr abhangig Beschaftigte nach
Erreichen der Regelaltersgrenze sich langfristig auch positiv fir die jingeren abhangig Be-
schaftigten auswirkt.

Zu Satz 1

Nach Satz 1 sind Einnahmen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG bis zu einer Hohe
von insgesamt 24 000 Euro im Jahr steuerfrei, wenn die Einnahmen fir vom Steuerpflichti-
gen nach Erreichen der Regelaltersgrenze gemaf § 35 oder § 235 des Sechsten Buches
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Sozialgesetzbuch (SGB VI) erbrachte Leistungen zuflieBen und der Arbeitgeber Beitrage
fur diese Leistungen nach § 168 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1d oder Absatz 3, § 172
Absatz 1 oder § 172a SGB VI zu entrichten hat.

Satz 1 definiert hierfir zunachst die Art sowie die Hohe der freizustellenden Einnahmen.
Durch die Aktivrente werden ausschlieRlich Einnahmen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 EStG beglinstigt. Betroffen sind insofern ausschlief3lich laufende und einmalige Ein-
nahmen aus nichtselbstandiger Arbeit, um der Zielsetzung der Regelung hinsichtlich einer
Beglnstigung von aktiven Einklinften gerecht zu werden. Zuwendungen bei Betriebsveran-
staltungen nach § 19 Absatz 1 Satz1 Nummer 1a EStG sind ausgeschlossen. Ausge-
schlossen sind auch Einnahmen in Form von Wartegeldern, Ruhegeldern, Witwen- und
Waisengeldern sowie andere Bezlige und Vorteile aus friheren Dienstleistungen nach § 19
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, da diese nicht auf eine aktuelle aktive Tatigkeit zurlick-
zuflihren sind.

Ebenso sind laufende Beitrage zur betrieblichen Altersversorgung inklusive etwaiger Son-
derzahlungen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 EStG von der Beglinstigung ausge-
schlossen. Zum einen werden fir Steuerpflichtige nach dem Erreichen der Regelalters-
grenze in der Regel keine Beitrage mehr zur betrieblichen Altersversorgung geleistet. Zum
anderen sind entsprechende Beitrage bereits im Rahmen des § 3 Nummer 56 bzw. 63
EStG steuerfrei.

Ebenfalls nicht begunstigt werden Leistungen wie Abfindungen, Nachzahlungen oder sons-
tige Leistungen aus dem ersten Dienstverhaltnis, die fur Zeitrdume gewahrt werden bzw.
die in Zeitrdumen erdient wurden, in denen nicht oder noch nicht samtliche Voraussetzun-
gen der Aktivrente vorlagen.

Satz 1 bestimmt weiterhin den Kreis der Begunstigten. Begunstigt sind insofern zunachst
alle Personen, die ihren Arbeitslohn fur eine Tatigkeit nach Erreichen der gesetzlichen Re-
gelaltersgrenze im Sinne der Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
VI) erhalten. Abgestellt wird fir die Regelaltersgrenze auf § 35 Satz 2 und § 235 SGB VI.
Durch die Berticksichtigung der Ubergangsregelung des § 235 SGB VI wird auch die stu-
fenweise Anhebung der Regelaltersgrenze bis zum Jahrgang 1964 im Jahr 2031 entspre-
chend berucksichtigt. Durch diese Verweisung wird eine klare zeitliche Regelung geschaf-
fen.

Mit der Bezugnahme auf Tatigkeiten nach Erreichen der Regelaltersgrenze werden somit
Zahlungen fur Tatigkeiten vor dem Erreichen der o0.g. Regelaltersgrenze nicht begtinstigt,
auch wenn sie nach Erreichen der Regelaltersgrenze zuflieRen.

Der Héhe nach werden Einnahmen bis zu einer Hohe von 2 000 Euro monatlich freigestellt,
was einem Jahresbetrag von 24 000 Euro entspricht.

Im Ubrigen gilt die Steuerfreiheit unabhéngig vom Bezug einer Rente oder von Versor-
gungsbezigen im Sinne des § 19 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG wegen Erreichens einer
Altersgrenze. Es muss keine Prifung des Bezugs von Alterseinkinften vorgenommen wer-
den, wodurch die Regelung verfahrenstechnisch einfach zu handhaben ist.

Weitere Voraussetzung fir die Steuerfreiheit ist, dass der Arbeitgeber fir diese Leistungen
Beitréage zur gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hat. Dies wird durch den Ver-
weis auf § 168 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 1d und Absatz 3 sowie § 172 Absatz 1
SGB VI erreicht. Die gilt auch wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss an eine berufsstandi-
sche Versorgungseinrichtung nach § 172a SGB VI zu entrichten hat.

Danach sind z.B. Uber die Regelaltersgrenze hinaus aktive Beamte ausgeschlossen. Au-
Rerdem sind geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse nach § 8 Absatz 1 SGB |V ausge-
schlossen, da diese bereits Uber verschiedene steuer- und sozialversicherungsrechtliche





-14 -

Regelungen gefordert werden (z.B. einheitliche Pauschsteuer von lediglich 2 % Uber § 40a
Absatz 2 EStG).

Zudem werden hierdurch Tatigkeiten, die zu Einklnften aus selbsténdiger Arbeit, Gewer-
bebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft fihren, von der Beglnstigung ausgenommen.
Dies entspricht der Intention der neuen Steuerbefreiung, die Ausweitung abhangiger Be-
schaftigungsverhaltnisse zu fordern und so dem sich weiter abzeichnenden Anstieg des
Arbeitskraftemangels in diesem Bereich entgegenzuwirken. Auflerdem arbeitet schon
heute eine grofRe Zahl von Selbstandigen und Unternehmern nach dem Erreichen der Re-
gelaltersgrenze weiter. Dies zeigt, dass es aktuell keiner weiteren Anreize durch eine steu-
erliche Forderung bedarf, diesen Personenkreis zur Weiterarbeit zu bewegen. Im Hinblick
auf die erheblichen Belastungen fur die offentlichen Haushalte, die sich durch eine Forde-
rung in diesem Bereich ergeben wiirden, ist es notwendig, steuerliche Anreize gezielt da zu
setzen, wo sie besonders erforderlich sind.

Zu Satz 2

Satz 2 regelt, dass die Steuerfreiheit nicht gilt, wenn die Einnahmen bereits nach anderen
Vorschriften steuerfrei sind. Es werden nur Einnahmen berilcksichtigt, die nicht bereits
durch andere Steuerbefreiungsvorschriften von der Lohn-/Einkommensteuer befreit sind.
Dies schafft Rechtsklarheit bei der Anwendung. Sofern Einnahmen daher bereits von an-
deren Steuerfreistellungsvorschriften erfasst sind, werden diese somit auch nicht auf den
Freistellungsbetrag der Aktivrente angerechnet.

Zu Satz 3

Satz 3 legt fest, dass sich flr jeden Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht vorgelegen haben, der Steuerfreibetrag um ein Zwoélftel ermafigt.

Der Freibetrag in H6he von 24 000 Euro ist daher - im Rahmen einer ,Zwolftelung® - so
aufzuteilen, dass er nur flir Kalendermonate gewahrt wird, in denen die Tatbestandsvoraus-
setzungen der Norm vorliegen. Der tatsachliche monatliche Freibetrag betragt damit nicht
mehr als 2 000 Euro.

Zu den Satzen 4 und 5

Nach Satz 4 hat der Arbeitnehmer — sofern er den Freibetrag in einem Dienstverhaltnis mit
Steuerklasse VI geltend machen mdchte — dem Arbeitgeber zu bestatigen, dass die Steu-
erbefreiung nach Satz 1 nicht bereits in einem anderen Dienstverhaltnis berlcksichtigt wird.
Der Arbeitgeber hat diese Bestatigung wiederum zum Lohnkonto zu nehmen (Satz 5).

Die Bescheinigungspflicht nach Satz 4 stellt sicher, dass der Freibetrag nicht auch in einem
anderen Dienstverhaltnis geltend gemacht wird. Somit ist es beispielsweise Betriebsrent-
nern und Beamtenpensionaren mdéglich, den Freibetrag geltend zu machen, ohne hierflr
die Steuerklasse flr ihre (Werks-)Pension dndern zu mussen. Die verpflichtende Aufnahme
dieser Bescheinigung in das Lohnkonto dient dem Arbeitgeber als Nachweis und enthaftet
diesen insoweit.

Zu Satz 6

Einnahmen aus der Aktivrente werden bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren steuerfrei ge-
stellt. Satz 6 stellt insofern klar, dass der Steuerfreibetrag beim Lohnsteuerabzug zeitantei-
lig zu berucksichtigen ist. Damit werden z.B. bei einem monatlichen Lohnzahlungszeitraum
maximal 2 000 Euro steuerbefreit, auch wenn der Arbeitslohn héher als 2 000 Euro ist.
Durch den zweiten Halbsatz wird gewahrleistet, dass die zuvor genannte zeitanteilige Be-
ricksichtigung der Steuerbefreiung auch im Rahmen des Veranlagungsverfahrens zur Ein-
kommensteuer erfolgt. Damit wird sichergestellt, dass die monatliche Héchstgrenze der
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Steuerbefreiung von 2 000 Euro auch im Veranlagungsverfahren nicht Uberschritten wer-
den kann.

Zu Nummer 2 (§ 41 Absatz 1 Satz 4)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zu den Aufzeichnungspflichten im Lohnkonto auf-
grund der Einflihrung der Aktivrente.

Zu Nummer 3 (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5)

§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 EStG wird insofern erganzt, als in der Lohnsteuerbeschei-
nigung auch die nach § 3 Nummer 21 — neu — EStG steuerfreien Einnahmen (Aktivrente)
auszuweisen sind.

Zu Nummer 4 (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4)

Es handelt sich um eine Folgednderung zum Ausschluss des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
aufgrund der Einflihrung der Aktivrente.

Zu Artikel 2 (Anderung des Wohngeldgesetzes)

Nach § 14 Absatz 1 des Wohngeldgesetzes (WoGG) gehdren Einklnfte aus nichtselbstan-
diger Arbeit zum wohngeldrechtlich zu bertcksichtigenden Einkommen. Darlber hinaus
zahlen nach § 14 Absatz 2 WoGG bestimmte steuerfreie Einnahmen zum wohngeldrechtli-
chen Einkommen. Hierzu gehdren vor allem Einkunfte, die zur Sicherung des Lebensunter-
halts beitragen. Da auch die im Rahmen der Aktivrente nach § 3 Nummer 21 EStG erzielten
Einkinfte dem Lebensunterhalt dienen, sind sie nach § 14 Absatz 2 WoGG als wohngeld-
rechtliches Einkommen zu bertcksichtigen.

Zu Artikel 3 (Anderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung)

Die Anderung dient der Klarstellung, dass einmalige Einnahmen, laufende Zulagen, Zu-
schlage, Zuschiusse sowie dhnliche Einnahmen, die zusatzlich zu Léhnen oder Gehaltern
gewahrt werden, aber flr abhdngig Beschaftigte normalerweise lohnsteuerpflichtig sind,
nicht allein aufgrund der Steuerfreiheit aus § 3 Nummer 21 EStG nicht mehr dem Arbeits-
entgelt zuzurechnen sind. Die Ermittlung des Arbeitsentgelts erfolgt daher im Hinblick auf
diese Einnahmen wie bei sonstigen abhangig Beschaftigten.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Die lohn-/einkommensteuerrechtlichen Regelungen sind nach § 52 Absatz 1 EStG in der

am 1. Januar 2026 geltenden Fassung erstmals fur den Lohnsteuerabzug in 2026 und den
Veranlagungszeitraum 2026 anzuwenden.
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Vorblatt

Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Gesetzes
zu dem Mehrseitigen Ubereinkommen vom 24. November 2016
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener MalRnahmen

zur Verhinderung der Gewinnverkurzung und Gewinnverlagerung

A. Problem und Ziel

Die Bundesrepublik Deutschland hat am 7. Juni 2017 das Mehrseitige Ubereinkommen
vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener MalRnahmen zur
Verhinderung der Gewinnverkurzung und Gewinnverlagerung (BGBI. 2020 Il S. 946, 947,
im Folgenden: BEPS-MLI) unterzeichnet. Die Ratifikation des BEPS-MLI wurde mit dem
Gesetz zu dem Mehrseitigen Ubereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung
steuerabkommensbezogener Mallnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkirzung und
Gewinnverlagerung vom 22. November 2020 (BGBI. 2020 Il S. 946; im Folgenden: Ver-
tragsgesetz vom 22. November 2020) vorbereitet und ist am 18. Dezember 2020 erfolgt.

Das BEPS-MLI dient der multilateralen Umsetzung der Empfehlungen des G20/OECD-Pro-
jekts gegen Gewinnverkirzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting —
BEPS) in Doppelbesteuerungsabkommen (im Folgenden: Steuerabkommen). Zudem sieht
es MalRnahmen zur Sicherung der Rechte der Steuerpflichtigen durch Umsetzung und Ver-
besserung von Streitbeilegungsmechanismen in diesen Steuerabkommen vor.

Artikel 1 des Vertragsgesetzes vom 22. November 2020 enthalt die MalRgabe, dass die
Bundesrepublik Deutschland bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde die in den Arti-
keln 28 und 29 des BEPS-MLI vorgesehenen Auswahlentscheidungen und zugelassenen
Vorbehalte entsprechend der dem BEPS-MLI nachstehenden Liste mit 14 Steuerabkom-
men der Bundesrepublik als sogenannte unter das BEPS-MLI fallende Steuerabkommen
anbringt. Die Bundesregierung ist bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde im Jahr 2020
entsprechend verfahren. Gegenwartig entsprechen weitere 62 deutsche Steuerabkommen
nicht dem BEPS-Mindeststandard. Deshalb soll auch mit Blick auf diese weiteren Steuer-
abkommen die Voraussetzung fur eine Modifikation auf multilateralem Weg durch das
BEPS-MLI geschaffen werden.

Die Anpassungen der dem BEPS-MLI im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 nach-
stehenden Liste ist dabei lediglich der erste Schritt der Modifikation der genannten 62 Steu-
erabkommen der Bundesrepublik Deutschland.

In einem zweiten Schritt werden die Modifikationen, die sich aus dem BEPS-MLI unter Be-
rucksichtigung der Auswahlentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und des je-
weils anderen Vertragsstaats fur die erfassten Steuerabkommen ergeben, durch eine Er-
weiterung des BEPS-MLI-Anwendungsgesetzes konkretisiert. Erst dann werden diese Mo-
difikationen des BEPS-MLI flr die neu erfassten 62 Steuerabkommen wirksam.

Ob ein Steuerabkommen tatsachlich im BEPS-MLI-Anwendungsgesetz konkretisiert wird,
ist abhangig von den Auswahlentscheidungen und Vorbehalten des anderen Vertrags-
staats. Nur wenn der andere Vertragsstaat das Steuerabkommen ebenfalls als vom BEPS-
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MLI erfasstes Steuerabkommen ausgewahlit und das BEPS-MLI bereits ratifiziert hat, erfolgt
eine Konkretisierung im BEPS-MLI-Anwendungsgesetz. Bei der Entscheidung Uber die Auf-
nahme eines Steuerabkommens in das BEPS-MLI-Anwendungsgesetz kénnen dartber
hinaus politische Abwagungen Einfluss haben.

B. Losung

Durch dieses Gesetz sollen die Voraussetzungen daflir geschaffen werden, dass die Bun-
desrepublik Deutschland die Liste der unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen um
weitere 62 Steuerabkommen erweitert.

Das vorliegende Anderungsgesetz zum Vertragsgesetz vom 22. November 2020 stellt die

fur eine erweiternde Notifikation des BEPS-MLI erforderliche Zustimmung der gesetzge-
benden Kdrperschaften dar.

C. Alternativen

Alternativ besteht die Moglichkeit der Aktualisierung der Steuerabkommen durch bilaterale
Verhandlungen. Dabei stehen die multilaterale Modifikation und der bilaterale Verhand-
lungsweg gleichrangig nebeneinander. Dennoch erscheint das Vorgehen auch im multila-
teralen Weg zielfihrend, da die bilaterale Aktualisierung der Steuerabkommen aufgrund
ihrer Vielzahl sehr zeitaufwandig ist.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand

Es kommt zu keinen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der offentlichen
Haushalte.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfiullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Das Gesetz hat gegenuber der Rechtslage nach den derzeit geltenden Steuerabkommen
keine Auswirkungen auf den Erflllungsaufwand fur Burgerinnen und Blrger.

E.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Das Gesetz hat gegenuber der derzeit geltenden Rechtslage keine Auswirkungen auf den
Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand der Steuerverwaltung der
Lander.





-3- Stand: 24.09.2025

F. Weitere Kosten

Unternehmen, insbesondere den mittelstandischen, entstehen durch dieses Gesetz keine
unmittelbaren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau, sind von dem Gesetz nicht zu erwarten.
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Entwurf

) Gesetz
zur Anderung des Gesetzes

Stand: 24.09.2025

zu dem Mehrseitigen Ubereinkommen vom 24. November 2016 zur Umset-
zung steuerabkommensbezogener Malinahmen zur Verhinderung der Ge-
winnverkurzung und Gewinnverlagerung

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1

In dem Gesetz zu dem Mehrseitigen Ubereinkommen vom 24. November 2016 zur
Umsetzung steuerabkommensbezogener MaRnahmen zur Verhinderung der Gewinnver-
kdrzung und Gewinnverlagerung vom 22. November 2020 (BGBI. 2020 Il S. 946) wird die
Liste der Auswahlentscheidungen und Vorbehalte gemafn Artikel 28 und 29 des Mehrseiti-
gen Ubereinkommens vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezoge-
ner MalRnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkirzung und Gewinnverlagerung (BGBI.

2020 I S. 946, 947, 1015) wie folgt geandert:

1. In Artikel 2 werden der Tabelle folgende Angaben angefugt:

Abkommen/
Anderungs-
protokoll

Nr. Titel anderer

Vertragsstaat

Datum der
Unterzeich-
nung

Datum des
Inkrafttre-
tens

,15 Abkommen zwischen der Bun- Abkommen
desrepublik Deutschland und der
Republik Albanien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und
der Steuerverkiirzung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-

men und vom Vermogen

die Republik
Albanien

06.04.2010

23.12.2011

die Demokratische | Abkommen
Volksrepublik

Algerien

16 Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Demokratischen Volksrepublik Al-
gerien zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuervermeidung
und Steuerhinterziehung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermdgen

12.11.2007

23.12.2008

17 Abkommen zwischen der Bun- die Argentinische | Abkommen

13.07.1978

25.11.1979

desrepublik Deutschland und der
Argentinischen Republik zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

Republik "
epbll Anderungs-

protokoll (a)

16.09.1996

30.06.2001
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18

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Armenien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und
zur Verhinderung der Steuerver-
kiirzung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und
vom Vermogen

die Republik
Armenien

Abkommen

29.06.2016

23.11.2017

19

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Aserbaidschan zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Republik
Aserbaidschan

Abkommen

25.08.2004

28.12.2005

20

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Bangladesch zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen

die Volksrepublik
Bangladesch

Abkommen

29.05.1990

21.02.1993

21

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Belarus zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

die Republik
Belarus

Abkommen

30.09.2005

31.12.2006

22

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Konigreich Belgien zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerun-
gen und zur Regelung verschie-
dener anderer Fragen auf dem
Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermogen ein-
schlieBlich der Gewerbesteuer
und der Grundsteuern

das Kdnigreich
Belgien

Abkommen

11.04.1967

30.07.1969

Zusatz-
abkommen

(a)

05.11.2002

28.12.2003

23

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Bolivien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdégen

der Plurinationale
Staat Bolivien

Abkommen

30.09.1992

12.07.1995

24

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Féderativen Re-
publik Jugoslawien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Sozialistische
Foderative
Republik
Jugoslawien

Nachfolgestaat:

Bosnien und
Herzegowina

Abkommen'

26.03.1987

25.12.1988

25

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Ka-
nada zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und
bestimmter anderer Steuern, zur
Verhinderung der Steuerverkdr-
zung und zur Amtshilfe in Steuer-
sachen

Kanada

Abkommen

19.04.2001

28.03.2002

1 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Féderativen
Republik Jugoslawien gilt fort, vgl. Bekanntmachung tber die Fortgeltung der deutsch-jugoslawischen Ver-
trage im Verhaltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Bosnien und Herzegowina
vom 16. November 1992, BGBI. 1992 11 S. 1196.
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26

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Volksrepublik China zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und
zur Verhinderung der Steuerver-
kiirzung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

die Volksrepublik
China

Abkommen

28.03.2014

06.04.2016

27

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Costa Rica zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Costa Rica

Abkommen

13.02.2014

10.08.2016

28

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Elfenbeinkuste zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
und Regelung der gegenseitigen
Amtshilfe auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

die Republik
Céte d’lvoire

Abkommen

03.07.1979

08.07.1982

29

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Ecuador zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Ecuador

Abkommen

07.12.1982

25.06.1986

30

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Arabischen Republik Agypten zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mdgen

die Arabische
Republik Agypten

Abkommen

08.12.1987

22.09.1991

31

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Ge-
orgien zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

Georgien

Abkommen

01.06.2006

21.12.2007

Anderungs-
protokoll (a)

11.03.2014

16.12.2014

32

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Ghana zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung und zur
Verhinderung der Steuerverkdr-
zung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen, vom Vermdgen
und vom VerauRerungsgewinn

die Republik
Ghana

Abkommen

12.08.2004

14.12.2007

33

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Island zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

Island

Abkommen

18.03.1971

02.11.1973

34

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Indien zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

die Republik Indien

Abkommen

19.06.1995

19.12.1996
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35

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Indonesien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Indonesien

Abkommen

30.10.1990

28.12.1991

36

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Kaiserreich Iran zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Islamische
Republik Iran

Abkommen

20.12.1968

30.12.1969

37

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Staat Israel zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung und der
Steuerverkirzung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermégen

der Staat Israel

Abkommen

21.08.2014

09.05.2016

38

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Ja-
maika zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

Jamaika

Abkommen

08.10.1974

13.09.1976

39

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Kasachstan zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Kasachstan

Abkommen

26.11.1997

21.12.1998

40

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Kenia zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

die Republik Kenia

Abkommen

17.05.1977

17.07.1980

41

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Korea zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung und zur
Verhinderung der Steuerverkir-
zung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mdgen

die Republik Korea

Abkommen

10.03.2000

31.10.2002

42

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Foderativen Re-
publik Jugoslawien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Sozialistische
Foderative
Republik
Jugoslawien

Nachfolgestaat:

die Republik
Kosovo

Abkommen?

26.03.1987

25.12.1988

2 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Fdderativen
Republik Jugoslawien gilt fort, vgl. Bekanntmachung Uber die Fortgeltung beziehungsweise weitere Anwen-
dung von Vertragen im Verhaltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kosovo vom
29. Juni 2011, BGBI. 2011 11 S. 748.
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43

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Staat Kuwait zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermégen und
zur Belebung der wirtschaftlichen
Beziehungen

der Staat Kuwait

Abkommen

18.05.1999

02.08.2000

44

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Kirgisischen Republik zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
und zur Verhinderung von Steu-
erhinterziehungen auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermdgen

die Kirgisische
Republik

Abkommen

01.12.2005

22.12.2006

45

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Liberia zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Liberia

Abkommen

25.11.1970

25.04.1974

46

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Ma-
laysia zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkirzung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen

Malaysia

Abkommen

23.02.2010

21.12.2010

47

Abkommen der Bundesrepublik
Deutschland und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken
zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung von Einkommen und
Vermogen

die Union der
Sozialistischen
Sowjetrepubliken

Nachfolgestaat:

die Republik
Moldau

Abkommen?

24.11.1981

15.06.1983

48

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Mongolei zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermoégen

die Mongolei

Abkommen

22.08.1994

23.06.1996

49

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Féderativen Re-
publik Jugoslawien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Sozialistische
Foderative
Republik
Jugoslawien

Nachfolgestaat:
Montenegro

Abkommen?

26.03.1987

25.12.1988

50

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Konigreich Marokko zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mogen

das Konigreich
Marokko

Abkommen

07.06.1972

08.10.1974

3 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Union der Sozialistischen
Sowijetrepubliken gilt fort, vgl. Bekanntmachung Uber die Fortgeltung der deutsch-sowjetischen Vertrage im
Verhaltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Moldau vom 12. April 1996, BGBI.
1996 11 S. 768.

4 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Foderativen
Republik Jugoslawien gilt fort, vgl. Bekanntmachung tber die Fortgeltung von Vertragen im Verhaltnis zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und Montenegro vom 29. Juni 2011, BGBI. 2011 1l S. 745.
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51

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Namibia zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Namibia

Abkommen

02.12.1993

26.07.1995

52

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
Neuseeland zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerverkirzung
bei den Steuern vom Einkommen
und einigen anderen Steuern

Neuseeland

Abkommen

20.10.1978

21.12.1980

53

Abkommen zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik
Deutschland und der mazedoni-
schen Regierung zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

die Republik
Nordmazedonien

Abkommen

13.07.2006

29.11.2010

Anderungs-
protokoll (a)

14.11.2016

16.01.2018

54

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Konigreich Norwegen zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und Uber gegenseitige
Amtshilfe auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen

das Kdnigreich
Norwegen

Abkommen

04.10.1991

07.10.1993

Anderungs-
protokoll (a)

24.06.2013

03.02.2015

55

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Islamischen Republik Pakistan
zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen

die Islamische
Republik Pakistan

Abkommen

14.07.1994

30.12.1995

56

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik der Philippinen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Republik der
Philippinen

Abkommen

09.09.2013

18.12.2015

57

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Polen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

die Republik Polen

Abkommen

14.05.2003

19.12.2004

58

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Portugiesischen Republik zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mdgen

die Portugiesische
Republik

Abkommen

15.07.1980

08.10.1982

59

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Russischen Foderation zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Russische
Foderation

Abkommen

29.05.1996

30.12.1996

Anderungs-
protokoll (a)

15.10.2007

15.05.2009
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60

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Féderativen Re-
publik Jugoslawien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Sozialistische
Foderative
Republik
Jugoslawien

Nachfolgestaat:

die Republik
Serbien

Abkommen®

26.03.1987

25.12.1988

61

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Slowenien zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Slowenien

Abkommen

03.05.2006

19.12.2006

Anderungs-
protokoll (a)

17.05.2011

30.07.2012

62

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Demokratischen Sozialistischen
Republik Sri Lanka zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung und
zur Verhinderung der Steuerver-
kiirzung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und
vom Vermodgen

die Demokratische
Sozialistische
Republik Sri Lanka

Abkommen

13.09.1979

20.02.1982

63

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Arabischen Republik Syrien zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und Verhinderung der Steu-
erverkirzung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen

die Arabische
Republik Syrien

Abkommen

17.02.2010

30.12.2010

64

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Tadschikistan zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Republik
Tadschikistan

Abkommen

27.03.2003

21.09.2004

65

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Konigreich Thailand zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
bei den Steuern vom Einkommen
und vom Vermégen

das Kdnigreich
Thailand

Abkommen

10.07.1967

04.12.1968

66

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
Trinidad und Tobago zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und zur Forderung
des internationalen Handels und
der internationalen Investitionsta-
tigkeit

die Republik
Trinidad und
Tobago

Abkommen

04.04.1973

28.01.1977

67

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Tunesischen Republik zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Tunesische
Republik

Abkommen

08.02.2018

16.12.2019

5 Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Sozialistischen Foderativen
Republik Jugoslawien gilt fort, vgl. Bekanntmachung tber die Fortgeltung der deutsch-jugoslawischen Ver-
trage im Verhaltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesrepublik Jugoslawien vom
20. Marz 1997, BGBI. 1997 1 S. 961.
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68

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und
Turkmenistan zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermogen

Turkmenistan

Abkommen

29.08.2016

28.11.2017

69

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Ukraine zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

die Ukraine

Abkommen

03.07.1995

03.10.1996

70

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und den
Vereinigten Staaten von Amerika
zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung und zur Verhinderung
der Steuerverkirzung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermoégen und ei-
niger anderer Steuern

Vereinigte Staaten
von Amerika

Abkommen

29.08.1989

21.08.1991

Anderungs-
protokoll (a)

01.06.2006

28.12.2007

71

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Ostlich des Uruguay zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und der Steuerverkirzung
auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermdgen

die Republik
Ostlich des
Uruguay

Abkommen

09.03.2010

28.12.2011

72

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Usbekistan zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdégen

die Republik
Usbekistan

Abkommen

07.09.1999

14.12.2001

Anderungs-
und
Erganzungs-
protokoll (a)

14.10.2014

29.12.2015

73

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Venezuela zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Bolivarische
Republik
Venezuela

Abkommen

08.02.1995

19.08.1997

74

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Republik Vietham
zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen

die Sozialistische
Republik Vietnam

Abkommen

16.11.1995

27.12.1996

75

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Sambia zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermdgen

die Republik
Sambia

Abkommen

30.05.1973

08.11.1975

76

Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der
Republik Simbabwe zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen, vom Vermégen und
von den Gewinnen aus der Ver-
auflierung von Vermdgen

die Republik
Simbabwe

Abkommen

22.04.1988

22.04.1990"

2.

In Artikel 6 werden der Tabelle, die die Notifikation zu vorhandenen Formulierungen in
der Praambel aufgefihrter Steuerabkommen betrifft, folgende Angaben angefigt:
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Listennummer

anderer .
des Steuer- Vertragsstaat Wortlaut des Beweggrunds/der Beweggriinde
abkommens
die Republik in der Absicht, die jeweiligen Besteuerungsrechte gegenseitig so abzu-
,18 A P grenzen, dass sowohl Doppelbesteuerungen wie auch Nichtbesteuerun-
rmenien h
gen vermieden werden
VON DEM WUNSCHE GELEITET, bei den Steuern vom Einkommen und
29 das Konigreich | vom Vermdgen einschlieRlich der Gewerbesteuer und der Grundsteuern
Belgien Doppelbesteuerungen zu vermeiden und verschiedene andere Fragen zu
regeln,
Bosnien und von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
24 . steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermo-
Herzegowina .
gen zu schlieflen
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
25 Kanada steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und bestimmter
anderer Steuern, zur Verhinderung der Steuerverkiirzung und zur Amts-
hilfe in Steuersachen zu schlieflen
die von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
26 Volksrepublik steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkiirzung auf dem Gebiet
China der Steuern vom Einkommen und vom Vermdégen zu schlieRen
28 die Republik von dem Wunsch geleitet, bei den Steuern vom Einkommen und vom Ver-
Céte d’'lvoire mdgen die Doppelbesteuerung zu vermeiden
die Republik von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
29 P steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermo-
Ecuador .
gen zu schlieflen
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
31 Georgien steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermo-
gen abzuschlieRen
VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
33 Island Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen abzuschlieRen
die Republik den Wunsch haben, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
34 Indien P rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen zu
schlieen
36 die Islamische | ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
Republik Iran der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen zu schliel3en,
VON DEM WUNSCH GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
38 Jamaika Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen zu schlie3en,
die Republik VON DEM WUNSCH GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
40 Kenia P Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
vom Vermdgen zu schliel3en,
die Republik von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
42 P steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermé-
Kosovo .
gen zu schlielen
die Republik VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
45 Liberiap Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und

vom Vermdgen zu schlief3en,
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von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-

46 Malaysia steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkiirzung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen zu schlieRen
47 die Republik zum Zweck der Vermeidung der Doppelbesteuerung,
Moldau
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
49 Montenegro steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermoé-
gen zu schlielen
das Konigreich | VON DEM WUNSCHE GELEITET, die Doppelbesteuerung auf dem Ge-
50 . ; . .
Marokko biete der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen zu vermeiden
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
52 Neuseeland steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkiirzung bei den Steuern
vom Einkommen und einigen anderen Steuern zu schlief3en,
das Kéniareich | YON dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur Vermeidung der Dop-
54 9 pelbesteuerung und lber gegenseitige Amtshilfe auf dem Gebiet der Steu-
Norwegen ; ?
ern vom Einkommen zu schlieRen
die Islamische | von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur Vermeidung der Dop-
55 Republik pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen zu schlie-
Pakistan Ren
die Republik von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
56 publl steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermo-
der Philippinen .
gen zu schliefen,
die Republik von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur Vermeidung der Dop-
57 Polen P pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom
Vermdgen zu schlieen
die Russische | Y™ Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
59 e ) erung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdégen
Fdderation .
abzuschlieRen
die Republik von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
60 Serbi P steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermoé-
erbien .
gen zu schlieflen
die Demokrati- | yon dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur Vermeidung der Dop-
62 sche Sozialisti- | pe|besteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkiirzung auf dem Ge-
sche Republik | piet der Steuern vom Einkommen und vom Vermégen zu schlieRen
Sri Lanka
das Kéniareich VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
65 . 9 Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen
Thailand .
zu schliefRen,
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
68 Turkmenistan steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermo-
gen abzuschlieflen
Vereiniate von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur Vermeidung der Dop-
9 pelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkirzung auf dem Ge-
70 Staaten von ) : R 2
) biet der Steuern vom Einkommen und vom Vermégen und einiger anderer
Amerika .
Steuern zu schlieRen
die Sozialisti- von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
74 sche Republik | steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkirzung auf dem Gebiet
Vietham der Steuern vom Einkommen und vom Vermdégen zu schlieRen
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die Republik VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Abkommen zur Vermeidung der
75 P Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und
Sambia . .
vom Vermdgen zu schlielen,
von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
76 die Republik steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen, vom Vermdgen
Simbabwe und von den Gewinnen aus der Verauf3erung von Vermdgen zu schlie-
Ben”.

3. Artikel 8 wird wie folgt geandert:

a) Der Tabelle, die den Vorbehalt betrifft, werden folgende Angaben angeflgt:

Listennummer des

Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung

.70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a“.

b) Der Tabelle, die die Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgefiihrten
Steuerabkommen betrifft, werden folgende Angaben angefugt:

Iéitsetjgg%r&nrsr;iﬁz anderer Vertragsstaat Bestimmung(en)
,15 die Republik Albanien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
16 die Dem°kra/§ifg°ehrfe:1’°'ksrep“b"" Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
18 die Republik Armenien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
19 die Republik Aserbaidschan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
21 die Republik Belarus Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
25 Kanada Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
26 die Volksrepublik China Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
27 die Republik Costa Rica Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
31 Georgien Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
32 die Republik Ghana Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
33 Island Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
35 die Republik Indonesien Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a
36 die Islamische Republik Iran Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
37 der Staat Israel Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
38 Jamaika Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
39 die Republik Kasachstan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
41 die Republik Korea Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
43 der Staat Kuwait Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
44 die Kirgisische Republik Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
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45 die Republik Liberia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

46 Malaysia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

48 die Mongolei Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

50 das Koénigreich Marokko Artikel 10 Absatz 2 Nummer 1

51 die Republik Namibia Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

53 die Republik Nordmazedonien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

54 das Kdnigreich Norwegen Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

56 die Republik der Philippinen Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b

57 die Republik Polen Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

59 die Russische Fdderation Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

61 die Republik Slowenien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

63 die Arabische Republik Syrien Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

64 die Republik Tadschikistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a Unterab-

65 das Konigreich Thailand satz 1 Variante 2 und Unterabsatz 2 und

Buchstabe b Unterabsatz 2

66 die Republik Trinidad und Tobago Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

67 die Tunesische Republik Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

68 Turkmenistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

69 die Ukraine Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

71 die Republik Ostlich des Uruguay Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

72 die Republik Usbekistan Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a

73 die Bolivarische Republik Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

Venezuela
74 die Sozialistische Republik Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
Vietnam
75 die Republik Sambia Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a
76 die Republik Simbabwe Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a“.

4.

In Artikel 9 werde

n der Tabelle folgende Angaben angeflgt:

Listennummer des

Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en)
.15 die Republik Albanien Artikel 13 Absatz 2
16 die Demokratische Volksrepublik Artikel 13 Absatz 2

Algerien
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18 die Republik Armenien Artikel 13 Absatz 4
19 die Republik Aserbaidschan Artikel 13 Absatz 2
25 Kanada Artikel 13 Absatz 4 Satz 1
26 die Volksrepublik China Artikel 13 Absatz 4
27 die Republik Costa Rica Artikel 13 Absatz 2
31 Georgien Artikel 13 Absatz 2
32 die Republik Ghana Artikel 13 Absatz 2
37 der Staat Israel Artikel 13 Absatz 2
39 die Republik Kasachstan Artikel 13 Absatz 2
41 die Republik Korea Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b
44 die Kirgisische Republik Artikel 13 Absatz 2
46 Malaysia Artikel 13 Absatz 2
52 Neuseeland Protokollnummer 5 Buchstabe a Satz 1
53 die Republik Nordmazedonien Artikel 13 Absatz 2
54 das Konigreich Norwegen Artikel 13 Absatz 4
55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 13 Absatz 4
56 die Republik der Philippinen Artikel 13 Absatz 2
57 die Republik Polen Artikel 13 Absatz 2
63 die Arabische Republik Syrien Artikel 13 Absatz 2
64 die Republik Tadschikistan Artikel 13 Absatz 2
67 die Tunesische Republik Artikel 13 Absatz 2
68 Turkmenistan Artikel 13 Absatz 2
69 die Ukraine Artikel 13 Absatz 2
71 die Republik Ostlich des Uruguay Artikel 13 Absatz 2
72 die Republik Usbekistan Artikel 13 Absatz 2
74 die Sozialistische Republik Artikel 13 Absatz 4°

Vietnam

5.

Nach Artikel 9 wird folgender Artikel 10 eingefugt:

LArtikel 10 — Vorschrift zur Missbrauchsbekampfung fiir in Drittstaaten oder -ge-
bieten gelegene Betriebsstatten

Vorbehalt

In Ubereinstimmung mit Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe b des Ubereinkommens behalt
sich die Bunderepublik Deutschland vor, dass der gesamte Artikel 10 nicht flr ihre un-
ter das Ubereinkommen fallenden Steuerabkommen gilt, die bereits eine in Artikel 10
Absatz 4 beschriebene Bestimmung enthalten. Das folgende Steuerabkommen enthalt

Bestimmungen, die unter diesen Vorbehalt fallen.

Listennummer des
Steuerabkommens

anderer Vertragsstaat

Bestimmung(en)
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70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 28 Absatze 5 und 7*.
6. In Artikel 13 werden der Tabelle folgende Angaben angeflgt:
Is'itsetjggi)r;énr:r;iiss anderer Vertragsstaat Bestimmung
15 die Republik Albanien Artikel 5 Absatz 4
16 die Demokra;\ilsgcer;«ise;/olksrepuink Artikel 5 Absatz 4
17 die Argentinische Republik Artikel 5 Absatz 3
18 die Republik Armenien Artikel 5 Absatz 4
19 die Republik Aserbaidschan Artikel 5 Absatz 4
20 die Volksrepublik Bangladesch Artikel 5 Absatz 4
21 die Republik Belarus Artikel 5 Absatz 4
22 das Kdnigreich Belgien Artikel 5 Absatz 3
23 der Plurinationale Staat Bolivien Artikel 5 Absatz 4
24 Bosnien und Herzegowina Artikel 5 Absatz 4
25 Kanada Artikel 5 Absatz 5
26 die Volksrepublik China Artikel 5 Absatz 4
27 die Republik Costa Rica Artikel 5 Absatz 4
28 die Republik Céte d'lvoire Artikel 5 Absatz 4
29 die Republik Ecuador Artikel 5 Absatz 4
30 die Arabische Republik Agypten Artikel 5 Absatz 4
31 Georgien Artikel 5 Absatz 4
32 die Republik Ghana Artikel 5 Absatz 4
33 Island Artikel 5 Absatz 3
34 die Republik Indien Artikel 5 Absatz 4
35 die Republik Indonesien Artikel 5 Absatz 4
36 die Islamische Republik Iran Artikel 5 Absatz 3
37 der Staat Israel Artikel 5 Absatz 4
38 Jamaika Artikel 5 Absatz 3
39 die Republik Kasachstan Artikel 5 Absatz 4
40 die Republik Kenia Artikel 5 Absatz 3
41 die Republik Korea Artikel 5 Absatz 4
42 die Republik Kosovo Artikel 5 Absatz 4
43 der Staat Kuwait Artikel 5 Absatz 4
44 die Kirgisische Republik Artikel 5 Absatz 4
45 die Republik Liberia Artikel 5 Absatz 3
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46 Malaysia Artikel 5 Absatz 4
47 die Republik Moldau Artikel 4 Absatz 3
48 die Mongolei Artikel 5 Absatz 4
49 Montenegro Artikel 5 Absatz 4
50 das Koénigreich Marokko Artikel 5 Absatz 3
51 die Republik Namibia Artikel 5 Absatz 4
52 Neuseeland Artikel 5 Absatz 4
53 die Republik Nordmazedonien Artikel 5 Absatz 4
54 das Konigreich Norwegen Artikel 5 Absatz 4
55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 5 Absatz 3
56 die Republik der Philippinen Artikel 5 Absatz 4
57 die Republik Polen Artikel 5 Absatz 4
58 die Portugiesische Republik Artikel 5 Absatz 4
59 die Russische Foderation Artikel 5 Absatz 4
60 die Republik Serbien Artikel 5 Absatz 4
61 die Republik Slowenien Artikel 5 Absatz 4
62 die Der;‘;'gjgﬁfg‘;Sl_‘;f]ilfz'f“s"he Artikel 5 Absatz 3
63 die Arabische Republik Syrien Artikel 5 Absatz 4
64 die Republik Tadschikistan Artikel 5 Absatz 4
65 das Konigreich Thailand Artikel 5 Absatz 4
66 die Republik Trinidad und Tobago Artikel 5 Absatz 3
67 die Tunesische Republik Artikel 5 Absatz 4
68 Turkmenistan Artikel 5 Absatz 4
69 die Ukraine Artikel 5 Absatz 4
70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 5 Absatz 4
71 die Republik Ostlich des Uruguay Artikel 5 Absatz 4
72 die Republik Usbekistan Artikel 5 Absatz 4
73 die Bolivarische Republik Artikel 5 Absatz 4
Venezuela
74 die Sozialigtische Republik Artikel 5 Absatz 4
Vietnam
75 die Republik Sambia Artikel 5 Absatz 3
76 die Republik Simbabwe Artikel 5 Absatz 4*.

7. Artikel 16 wird wie folgt gefasst:

»Artikel 16 — Verstandigungsverfahren

Vorbehalt
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In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a des Ubereinkommens behalt
sich die Bundesrepublik Deutschland vor, dass Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 nicht fir ihre
unter das Ubereinkommen fallenden Steuerabkommen gilt, da sie beabsichtigt, den
Mindeststandard fir die Verbesserung der Streitbeilegung nach dem BEPS-Paket der
OECD/G20 zu erfiillen, indem sie sicherstellt, dass nach jedem ihrer unter das Uber-
einkommen fallenden Steuerabkommen (mit Ausnahme der unter das Ubereinkommen
fallenden Steuerabkommen, nach denen eine Person einen Fall der zustandigen Be-
hoérde eines der beiden Vertragsstaaten vorlegen darf) eine Person, wenn sie der Auf-
fassung ist, dass die Mallnahmen eines oder beider Vertragsstaaten fur sie zu einer
Besteuerung fiihren oder fiihren werden, die dem unter das Ubereinkommen fallenden
Steuerabkommen nicht entspricht, ungeachtet der im innerstaatlichen Recht dieser
Vertragsstaaten vorgesehenen Rechtsbehelfe den Fall der zustandigen Behorde des
Vertragsstaats, in dem sie ansassig ist, oder, sofern der von dieser Person vorgelegte
Fall einer Bestimmung eines unter das Ubereinkommen fallenden Steuerabkommens
zur Gleichbehandlung aufgrund der Staatsangehorigkeit unterliegt, der zustandigen
Behdrde des Vertragsstaats, dessen Staatsangehoérige sie ist, vorlegen kann; aul3er-
dem wird die zustandige Behorde dieses Vertragsstaats ein zweiseitiges Notifikations-
oder Konsultationsverfahren mit der zustandigen Behorde des anderen Vertragsstaats
fur Falle durchflhren, in denen die zustandige Behorde, welcher der Fall, der Gegen-
stand eines Verstandigungsverfahrens sein soll, vorgelegt wurde, die Einwendung des
Steuerpflichtigen flr unberechtigt halt.

Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgefiihrten Steuerabkommen

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer i des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkom-
men eine Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 genannter
Fall innerhalb einer bestimmten Frist von weniger als drei Jahren nach der ersten Mit-
teilung der MaRnahme, die zu einer dem unter das Ubereinkommen fallenden Steuer-
abkommen nicht entsprechenden Besteuerung fihrt, vorgelegt werden muss. Nach-
stehend sind die Artikel- und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung genannt.

léitztfgglg;:rﬁr;iiz anderer Vertragsstaat Bestimmung
7 die ltalienische Republik Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
22 das Konigreich Belgien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
25 Kanada Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
35 die Republik Indonesien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
55 die Islamische Republik Pakistan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
58 die Portugiesische Republik Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
73 die Bolivarische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer ii des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Abkommen
eine Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 genannter Fall
innerhalb einer bestimmten Frist von mindestens drei Jahren nach der ersten Mitteilung
der MaRnahme, die zu einer dem unter das Ubereinkommen fallenden Steuerabkom-
men nicht entsprechenden Besteuerung fihrt, vorgelegt werden muss. Nachstehend
sind die Artikel- und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung genannt.

Listennummer des

Steuerabkommens anderer Vertragsstaat

Bestimmung

1 die Republik Osterreich Artikel 25 Absatz 1 Satz 2






-20 - Stand: 24.09.2025
2 die Republik Kroatien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
4 die Franzésische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
6 die Republik Ungarn Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
8 Japan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
9 das GrofRherzogtum Luxemburg Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
10 die Republik Malta Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
11 Rumanien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
13 das Kénigreich Spanien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
14 die Republik Turkei Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
15 die Republik Albanien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
16 die Demo"ra/f%%hfexo'ksrep“b"k Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
18 die Republik Armenien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
19 die Republik Aserbaidschan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
20 die Volksrepublik Bangladesch Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
21 die Republik Belarus Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
24 Bosnien und Herzegowina Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
26 die Volksrepublik China Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
27 die Republik Costa Rica Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
30 die Arabische Republik Agypten Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
31 Georgien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
32 die Republik Ghana Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
34 die Republik Indien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
37 der Staat Israel Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
39 die Republik Kasachstan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
40 die Republik Kenia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
41 die Republik Korea Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
42 die Republik Kosovo Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
43 der Staat Kuwait Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
44 die Kirgisische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
46 Malaysia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
48 die Mongolei Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
49 Montenegro Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
51 die Republik Namibia Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
53 die Republik Nordmazedonien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
54 das Konigreich Norwegen Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
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56 die Republik der Philippinen Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
57 die Republik Polen Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
59 die Russische Fdderation Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
60 die Republik Serbien Artikel 26 Absatz 1 Satz 2
61 die Republik Slowenien Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
63 die Arabische Republik Syrien Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
64 die Republik Tadschikistan Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
67 die Tunesische Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
68 Turkmenistan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
69 die Ukraine Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
71 die Republik Ostlich des Uruguay Artikel 24 Absatz 1 Satz 2
72 die Republik Usbekistan Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
74 die S““{ﬁgfﬁ:ﬂi Republik Artikel 25 Absatz 1 Satz 2
76 die Republik Simbabwe Artikel 25 Absatz 1 Satz 2

Notifikation zu aufgefiihrten Steuerabkommen ohne beschriebene Bestimmun-

gen

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer i des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkom-
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i beschriebene Bestimmung ent-

halten.
Listennummer des Steuerabkommens anderer Vertragsstaat
5 die Hellenische Republik
22 das Konigreich Belgien
47 die Republik Moldau

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkom-
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii beschriebene Bestimmung ent-

halten.
Listennummer des Steuerabkommens anderer Vertragsstaat

3 die Tschechische Republik

5 die Hellenische Republik

7 die Italienische Republik

12 die Slowakische Republik
17 die Argentinische Republik
22 das Konigreich Belgien

23 der Plurinationale Staat Bolivien
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25 Kanada

28 die Republik Céte d'Ivoire

29 die Republik Ecuador

33 Island

36 die Islamische Republik Iran
38 Jamaika

40 die Republik Kenia

45 die Republik Liberia

47 die Republik Moldau

50 das Koénigreich Marokko

52 Neuseeland

58 die Portugiesische Republik
62 die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka
65 das Konigreich Thailand

66 die Republik Trinidad und Tobago
75 die Republik Sambia

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer i des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass das folgende Steuerabkom-
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c Ziffer i beschriebene Bestimmung ent-

halt.

Listennummer des Steuerabkommens

anderer Vertragsstaat

22

das Konigreich Belgien

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Ziffer ii des Ubereinkommens
ist die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkom-
men keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c Ziffer ii beschriebene Bestimmung ent-

halten.
Listennummer des Steuerabkommens anderer Vertragsstaat
5 die Hellenische Republik
7 die Italienische Republik
22 das Kdnigreich Belgien
52 Neuseeland
58 die Portugiesische Republik®.

8. In Artikel 17 werden der Tabelle folgende Angaben angefugt:
Listennummer des anderer Vertragsstaat Bestimmung
Steuerabkommens
.15 die Republik Albanien Artikel 9 Absatz 2
16 die Demokratlschg Volksrepublik Artikel 9 Absatz 2
Algerien
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18 die Republik Armenien Artikel 9 Absatz 2
19 die Republik Aserbaidschan Artikel 9 Absatz 2
21 die Republik Belarus Artikel 9 Absatz 2
26 die Volksrepublik China Artikel 9 Absatz 2
27 die Republik Costa Rica Artikel 9 Absatz 2
31 Georgien Artikel 9 Absatz 2
32 die Republik Ghana Artikel 9 Absatz 2
37 der Staat Israel Artikel 9 Absatz 2
39 die Republik Kasachstan Artikel 9 Absatz 2
41 die Republik Korea Artikel 9 Absatz 2
44 die Kirgisische Republik Artikel 9 Absatz 2
46 Malaysia Artikel 9 Absatz 2
53 die Republik Nordmazedonien Artikel 9 Absatz 2
54 das Konigreich Norwegen Artikel 9 Absatz 2
56 die Republik der Philippinen Artikel 9 Absatz 2
57 die Republik Polen Artikel 9 Absatz 2
61 die Republik Slowenien Artikel 9 Absatz 2
63 die Arabische Republik Syrien Artikel 9 Absatz 2
64 die Republik Tadschikistan Artikel 9 Absatz 2
67 die Tunesische Republik Artikel 9 Absatz 2
68 Turkmenistan Artikel 9 Absatz 2
70 Vereinigte Staaten von Amerika Artikel 9 Absatz 2
71 die Republik Ostlich des Uruguay Artikel 9 Absatz 2
72 die Republik Usbekistan Artikel 9 Absatz 2"

Artikel 26 wird wie folgt gefasst:

,Artikel 26 — Vereinbarkeit

Vorbehalt

In Ubereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 4 des Ubereinkommens behalt sich die Bun-
desrepublik Deutschland vor, dass Teil VI in Bezug auf alle ihre unter das Ubereinkom-
men fallenden Steuerabkommen nicht gilt, die fir noch offene Fragen, die sich aus
einem Fall ergeben, der Gegenstand eines Verstandigungsverfahrens ist, bereits ein
obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren vorsehen. Nachstehend sind die Arti-
kel- und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung(en) genannt.

Listennummer des

Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung(en)
1 die Republik Osterreich Artikel 25 Absatz 5
4 die Franzésische Republik Artikel 25 Absatz 5
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Artikel 24 Absatz 5 in Verbindung mit Proto-
8 Japan
kollnummer 10
9 das GroRherzogtum Luxemburg Artikel 24 Absatz 5
. . Artikel 25 Abséatze 5 und 6
70 Vereinigte Staaten von Amerika in Verbindung mit Protokollnummer 22

Notifikation zu vorhandenen Bestimmungen in aufgefiihrten Steuerabkommen

In Ubereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 1 des Ubereinkommens ist die Bundesre-
publik Deutschland der Auffassung, dass die folgenden Steuerabkommen nicht unter
einen Vorbehalt nach Artikel 26 Absatz 4 fallen und eine Bestimmung enthalten, die fur
noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand eines Verstan-
digungsverfahrens ist, ein Schiedsverfahren vorsieht. Nachstehend sind die Artikel-
und Absatznummer der jeweiligen Bestimmung genannt.

Listennummer des

Steuerabkommens anderer Vertragsstaat Bestimmung
18 Die Republik Armenien Artikel 24 Absatz 5
25 Kanada Artikel 25 Absatz 6“.
Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem die sich aus der Anwendung des Ubereinkommens ergebenden
Rechtsanderungen fir ein Steuerabkommen der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 35 Absatz 7 des Ubereinkommens wirksam werden, ist jeweils im Bundesgesetzblatt

bekannt zu geben.
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Entwurf

Begriindung zum Vertragsgesetz

Im Allgemeinen

Das vorliegende Anderungsgesetz erweitert das Vertragsgesetz vom 22. November 2020
(BGBI. 2020 1l S. 946, 947) um 62 deutsche Steuerabkommen, die gegenwartig nicht dem
BEPS-Mindeststandard entsprechen. Dabei werden die von der Bundesrepublik Deutsch-
land im Vertragsgesetz vom 22. November 2020 (BGBI. 2020 Il S. 946, 947) getroffenen
Auswahlentscheidungen fur diese 62 deutschen Steuerabkommen zum gréfRten Teil nach-
vollzogen. Hinsichtlich der Beweggrunde, die die Bundesrepublik Deutschland ihren Aus-
wahlentscheidungen und Vorbehalten zum BEPS-MLI zu Grunde legt, wird auf die Denk-
schrift Teil 2 zum Vertragsgesetz vom 22. November 2020 in der damaligen Form als Ge-
setzesentwurf der Bundesregierung verwiesen (BT-Drs. 19/20979, S. 139 ff.). An diesen
Beweggrinden, Auswahlentscheidungen und Vorbehalten hat sich im Lichte der deutschen
Abkommenspolitik nur eine Anderung ergeben.

Diese Anderung gegenlber den damaligen Auswahlentscheidungen und Vorbehaltserkla-
rungen betrifft Teil VI BEPS-MLI (Schiedsverfahren). Durch die Anderung soll es méglich
werden, dass Teil VI BEPS-MLI auch Anwendung auf ein Steuerabkommen findet, das be-
reits eine Schiedsklausel enthalt. Die bisher im Steuerabkommen enthaltene Schiedsklau-
sel wurde folglich bei gleichlautender Notifikation des jeweils anderen Vertragsstaates
durch Teil VI BEPS-MLI ersetzt werden. Es handelt sich somit um eine Erweiterung des
Anwendungsbereichs des BEPS-MLI, um die Empfehlungen zu BEPS-Aktionspunkt 14
bestmdoglich umzusetzen.

Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht unmittelbar nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes. Zunachst bedarf es der ibereinstimmenden Benennung des
jeweiligen Steuerabkommens durch die Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils an-
deren Vertragsstaat als sog. vom BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen. Anschlie3end be-
darf es der Anderung des BEPS-MLI-Anwendungsgesetzes (BGBI. 2024 | Nr. 205), um die
sich ergebenen Modifikationen zu konkretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesre-
publik Deutschland gegentber der OECD abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige
Steuerabkommen die innerstaatlichen Verfahren fur das Wirksamwerden des BEPS-MLI
abgeschlossen sind. Vor diesem Hintergrund werden auch Doppelbesteuerungsabkommen
mit Staaten als vom BEPS-MLI erfasste Steuerabkommen erganzt, obwohl diese ausge-
setzt sind oder gegenwartig deutsche Besteuerungsrechte nach dem Steueroasenabwehr-
gesetz (BGBI. 2021 | S. 2056) in Verbindung mit der Steueroasen-Abwehrverordnung nicht
berthrt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland strebt mit diesem Verfahren eine Vergrélierung ihrer Mog-
lichkeiten an, samtliche ihrer Steuerabkommen im multilateralen Wege anzupassen. Der
Weg bilateraler Verhandlungen und Anpassungen einzelner Steuerabkommen an den
BEPS-Mindeststandard bleibt ausdricklich offen.

Nach Artikel 29 Absatz 5 BEPS-MLI ist es mdglich, die Liste der erfassten Steuerabkommen
jederzeit zu erweitern. Dabei missen alle zusatzlichen Notifikationen nach Artikel 29 Absatz
1 Buchstaben b bis s BEPS-MLI abgegeben werden, die erforderlich sind, um der Auf-
nahme der zusatzlichen Abkommen Rechnung zu tragen. Dartber hinaus missen Anga-
ben dariiber gemacht werden, ob das neu erfasste Abkommen unter einen oder mehreren
der von der Vertragspartei angebrachten Vorbehalte fallt, die in Artikel 28 Absatz 8 BEPS-
MLI aufgeflihrt sind. Es kénnen auch neue Vorbehalte angebracht werden, wenn das zu-
satzliche Abkommen das erste ware, das unter diesen Vorbehalt fallt.
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Zu Artikel 1

Auf das Gesetz findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) Anwendung, da
es sich auf Gegenstande der Bundesgesetzgebung bezieht.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2
erste Alternative GG. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates nach Artikel
105 Absatz 3 GG, da das Aufkommen aus den Steuern, die unter die vom BEPS-MLI er-
fassten Steuerabkommen fallen, gemaf Artikel 106 des Grundgesetzes ganz oder zum Teil
den Landern oder den Gemeinden zusteht.

Wie das Vertragsgesetz vom 22. November 2020 (BGBI. 2020 11 S. 946, 947) erfordert auch
dieses Gesetz fur die 62 neu erfassten Steuerabkommen die Abgabe von Auswahlentschei-
dungen und Vorbehaltserklarungen. Die Liste der Auswahlentscheidungen und Vorbehalte
geman Artikel 28 und 29 des Mehrseitigen Ubereinkommens vom 24. November 2016 zur
Umsetzung steuerabkommensbezogener MalRnahmen zur Verhinderung der Gewinnver-
kdrzung und Gewinnverlagerung (,Liste“) wird daher durch die folgenden Nummern gean-
dert.

Zu Nummer 1

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a BEPS-MLI definiert den Ausdruck ,unter das Ubereinkom-
men fallendes Steuerabkommen®, der die Abkommen bezeichnet, die durch das BEPS-MLI
geandert werden. Darunter fallen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen, die zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien
des BEPS-MLI in Kraft sind. Dazu gehéren auch Abkommen, durch die neben den Steuern
vom Einkommen auch Steuern vom Vermoégen oder Steuern vom VeraulRerungsgewinn
erfasst sind. Dagegen soll das BEPS-MLI nicht fur Abkommen gelten, die lediglich die Be-
reiche Seeschifffahrt und Luftfahrt oder Sozialversicherung regein.

In Ubereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii BEPS-MLI sollen nach dem
Wunsch der Bundesrepublik Deutschland zusatzlich die Steuerabkommen mit den Num-
mern 15 bis 76 unter das BEPS-MLI fallen.

Zu Nummer 2

Ziel des Artikels 6 BEPS-MLI ist es, durch Anderung ihrer Praambel sicherzustellen, dass
unter das BEPS-MLI fallende Steuerabkommen so ausgelegt werden, dass eine Doppelbe-
steuerung beseitigt wird, ohne Méglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch
Steuerverklirzung oder -umgehung zu schaffen.

In Ubereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 5 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland
der Auffassung, dass die aufgefiihrten Steuerabkommen mit den Nummern 18, 22, 24 - 26,
28 - 29, 31, 33 - 34, 36, 38, 40, 42, 45 - 47, 49 - 50, 52, 54 - 57, 59 - 60, 62, 65, 68, 70 und
74 - 76 nicht unter einen Vorbehalt nach Artikel 6 Absatz 4 BEPS-MLI fallen und in der
Praambel eine Formulierung nach Artikel 6 Absatz 2 BEPS-MLI enthalten. Der Wortlaut des
jeweiligen Beweggrunds bzw. der jeweiligen Beweggriinde — die entsprechend ersetzt wer-
den — wird einzeln benannt.

Zu Nummer 3

Ziel von Artikel 8 BEPS-MLI ist es, die Anwendung des besonderen Quellensteuerhdchst-
satzes flr sogenannte Schachtel- oder Konzerndividenden (oder deren vollstandige steu-
erliche Freistellung im Quellenstaat) dahingehend zu begrenzen, dass fur die Inanspruch-
nahme dieser Vergunstigung grundsatzlich eine Mindesthaltedauer von 365 Tagen der hier-
fur qualifizierenden Anteile an der Gesellschaft, die die Dividenden zahlt, erflllt sein muss.
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Dabei handelt es sich um eine optionale MaRnahme, die nur fir die DBA angewendet wird,
deren jeweilige Vertragspartner sich Ubereinstimmend fir die Anwendung der MaRnahme
entschieden haben.

Zu Buchstabe a

In Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI behélt sich die
Bundesrepublik Deutschland vor, dass der gesamte Artikel 8 nicht fir ihre unter das BEPS-
MLI fallenden Steuerabkommen gilt, soweit die in Artikel 8 Absatz 1 BEPS-MLI beschriebe-
nen Bestimmungen bereits eine Mindesthaltedauer enthalten. Das Steuerabkommen mit
der Nummer 70 enthalt eine Bestimmung, die unter diesen Vorbehalt fallt.

Zu Buchstabe b

In Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 4 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland
der Auffassung, dass die Steuerabkommen mit den Nummern 15 - 16, 18 - 19, 21, 25 - 27,
31-33,35-39,41,43-46, 48,50 - 51, 53 - 57,59, 61,63 - 69 und 71 - 76 eine in Artikel 8
Absatz 1 BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten, die nicht einem Vorbehalt nach
Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b BEPS-MLI unterliegt. Die konkreten Artikel- und Absatz-
nummern der jeweiligen Bestimmung(en) werden genannt.

Zu Nummer 4

Durch die optionale Anwendung von Artikel 9 BEPS-MLI kann das in vielen deutschen Steu-
erabkommen enthaltene Quellenbesteuerungsrecht an den Gewinnen aus der Veraulle-
rung von Anteilen an Grundstlicksgesellschaften besser gegen schadliche Steuergestal-
tungen abgesichert werden.

In Ubereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 7 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland
der Auffassung, dass die Steuerabkommen mit den Nummern 15 - 16, 18 - 19, 25 - 27,
31-32,37,39, 41, 44, 46,52 - 57,63 - 64, 67 - 69, 71 - 72 und 74 eine in Artikel 9 Absatz 1
BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. Die konkreten Artikel- und Absatznum-
mern der jeweiligen Bestimmung werden genannt.

Zu Nummer 5

In Artikel 10 BEPS-MLI ist eine Bestimmung zu in Drittstaaten oder -gebieten gelegenen
Betriebsstatten enthalten, die auf dem Wortlaut des Artikels 29 Absatz 8 OECD-Musterab-
kommen 2017 beruht. Die Bestimmung behandelt die Voraussetzungen fir die Versagung
von Vergunstigungen eines Doppelbesteuerungsabkommens und sieht vor, dass die Ver-
gunstigungen des Abkommens nicht fir Einklinfte gelten, auf die im Drittstaat oder -gebiet,
in dem sich eine steuerbefreite Betriebsstatte befindet, weniger als 60 Prozent der Steuer
erhoben wird, die im Ansassigkeitsstaat oder -gebiet des Unternehmens erhoben wirde.

In Fallen, in denen bereits eine Regelung zur Missbrauchsbekampfung fur Falle von in Dritt-
staaten oder -gebieten gelegenen Betriebsstatten in einem erfassten Steuerabkommen ent-
halten ist, besteht kein Anderungsbedarf. Daher entscheidet sich die Bundesrepublik
Deutschland dafur, fur diese Falle einen Vorbehalt einzulegen, der diese Steuerabkommen
von der Anwendung des Artikels 10 BEPS-MLI ausnimmt. Das betroffene Steuerabkommen
mit der Nummer 70 und die darin enthaltenen Vorschriften werden explizit genannt.

Zu Nummer 6

Durch Artikel 13 Absatz 2 BEPS-MLI (Option A) wird fur Artikel 5 Absatz 4 OECD-Muster-
abkommen 2014 klargestellt, dass die darin aufgeflihrten Tatigkeiten nicht zu einer Be-
triebsstatte fihren, wenn sie insgesamt vorbereitender Art sind oder eine Hilfstatigkeit dar-
stellen.
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In Ubereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 7 BEPS-MLI ist die Bundesrepublik Deutschland
der Auffassung, dass die Steuerabkommen mit den Nummern 15 - 76 eine in Artikel 13
Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. Die konkreten Arti-
kel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt.

Zu Nummer 7

Durch Artikel 16 BEPS-MLI wird die Moglichkeit geschaffen, die vom BEPS-MLI erfassten
Steuerabkommen an die Inhalte von Artikel 25 Absatz 1 bis 3 OECD-Musterabkommen,
und damit auch an Teile des BEPS-Mindeststandards zu BEPS-Aktionspunkt 14, anzupas-
sen.

Der Vorbehalt nach Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a BEPS-MLI bleibt unverandert enthal-
ten.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Zifferi BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass zusatzlich zu dem bereits gelisteten
Steuerabkommen, die Steuerabkommen mit den Nummern 22, 25, 35, 55, 58 und 73 eine
Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 BEPS-MLI genannter Fall
innerhalb einer bestimmten Frist von weniger als drei Jahren nach der ersten Mitteilung der
MaRnahme, die zu einer dem unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkommen nicht ent-
sprechenden Besteuerung flihrt, vorgelegt werden muss. Die konkreten Artikel- und Ab-
satznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe b Zifferii BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass zusatzlich zu den bereits gelisteten
Steuerabkommen, die Steuerabkommen mit den Nummern 15 - 16, 18 - 21, 24, 26 - 27,
30 - 32, 34, 37, 39 - 44, 46, 48 - 49, 51, 53 - 54, 56 - 57, 59 - 61, 63 - 64, 67 - 72, 74 und
76 eine Bestimmung enthalten, nach der ein in Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 BEPS-MLI ge-
nannter Fall innerhalb einer bestimmten Frist von mindestens drei Jahren nach der ersten
Mitteilung der Ma3nahme, die zu einer dem unter das BEPS-MLI fallenden Steuerabkom-
men nicht entsprechenden Besteuerung fuhrt, vorgelegt werden muss. Die konkreten Arti-
kel- und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung werden genannt.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe ¢ Ziffer i BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass zusatzlich zu dem bereits gelisteten
Steuerabkommen, die Steuerabkommen mit den Nummern 22 und 47 keine in Artikel 16
Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe ¢ Ziffer i BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass zusatzlich zu den bereits gelisteten
Steuerabkommen, die Steuerabkommen mit den Nummern 17, 22 - 23, 25, 28 - 29, 33, 36,
38, 40, 45, 47, 50, 52, 58, 62, 65 - 66 und 75 keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b
Ziffer ii BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Zifferi BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass das Steuerabkommen mit der Num-
mer 22 keine in Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe c Ziffer i BEPS-MLI beschriebene Bestim-
mung enthalt.

In Ubereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 6 Buchstabe d Zifferii BEPS-MLI ist die
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass zusatzlich zu den bereits gelisteten
Steuerabkommen, die Steuerabkommen mit den Nummern 22, 52 und 58 keine in Artikel 16
Absatz 4 Buchstabe c Ziffer ii BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten.
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Zu Nummer 8

Nach Punkt 1.1 des bei BEPS-Aktionspunkt 14 entwickelten Mindeststandards sollten Staa-
ten und Gebiete die Inanspruchnahme des Verstandigungsverfahrens fiur Verrechnungs-
preisfalle ermoéglichen und die daraus resultierenden Verstandigungsvereinbarungen um-
setzen (z. B. durch entsprechende Berichtigung der festgesetzten Steuer). Laut dem Ab-
schlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 14 ware es jedoch effizienter, wenn die Staaten und
Gebiete die entsprechenden Berichtigungen in Fallen, in denen sie die Einwendung des
Steuerpflichtigen fur begriindet halten, auch unilateral vornehmen kénnten. Gemaf dem im
Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 14 enthaltenen bewahrten Verfahren sollten Staa-
ten und Gebiete daher Artikel 9 Absatz 2 des OECD-Musterabkommens in ihre Doppelbe-
steuerungsabkommen aufnehmen. Artikel 17 BEPS-MLI enthalt einen Mechanismus zur
Umsetzung dieses bewahrten Verfahrens durch die Vertragsparteien.

In Ubereinstimmung mit Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a BEPS-MLI behalt sich die
Bundesrepublik Deutschland vor, dass der gesamte Artikel 17 BEPS-MLI nicht flr ihre unter
das Ubereinkommen fallenden Steuerabkommen gilt, die bereits eine in Artikel 17 Absatz 2
BEPS-MLI beschriebene Bestimmung enthalten. Die Steuerabkommen mit den Nummern
15-16, 18- 19, 21, 26 - 27, 31 - 32, 37, 39, 41, 44, 46, 53 - 54, 56 - 57, 61, 63 - 64, 67 - 68
und 70 - 72 enthalten Bestimmungen, die unter diesen Vorbehalt fallen.

Zu Nummer 9

Das in Teil VI des Ubereinkommens enthaltene Schiedsverfahren ist eine optionale Erwei-
terung des Verstandigungsverfahrens fur Falle, in denen die zustandigen Behorden der be-
troffenen Vertragsstaaten keine Einigung erzielen konnten. Fir die Anwendung des
Schiedsverfahrens kdnnen sich die Unterzeichner nach Artikel 18 BEPS-MLI entscheiden.
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich fir die grundsatzliche Anwendung entschieden
und folgt damit ihrer bisherigen Abkommenspolitik.

In Ubereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 4 BEPS-MLI behalt sich die Bundesrepublik
Deutschland jedoch vor, dass Teil VI des BEPS-MLI in Bezug auf alle ihre unter das BEPS-
MLI fallenden Steuerabkommen nicht gilt, die fir noch offene Fragen, die sich aus einem
Fall ergeben, der Gegenstand eines Verstandigungsverfahrens ist, bereits ein obligatori-
sches verbindliches Schiedsverfahren vorsehen. Das betrifft zusatzlich zu den bereits ge-
listeten Steuerabkommen, das Steuerabkommen mit der Nummer 70. Die konkreten Artikel-
und Absatznummern der jeweiligen Bestimmung(en) werden genannt.

In Ubereinstimmung mit Artikel 26 Absatz 1 BEPS-MLI wahlt die Bundesrepublik Deutsch-
land erstmals auch die Option, bestehende Schiedsverfahrensregelungen in Steuerabkom-
men durch Teil VI des BEPS-MLI zu ersetzen. Dies wird bei den Steuerabkommen mit den
Nummern 18 und 25 fir zweckmaRig erachtet, weil im Verhaltnis zu diesen Staaten noch
keine vollumfanglichen Schiedsvereinbarungen existieren. Die konkreten Artikel- und Ab-
satznummern der jeweiligen bestehenden Bestimmung werden genannt.

Zu Artikel 2

Artikel 2 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach der Verkindung in
Kraft tritt. Die Bestimmung entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 GG.

Aufgrund der Anbringung des Vorbehalts nach Artikel 35 Absatz 7 BEPS-MLI kénnen sich
fur die einzelnen erfassten Steuerabkommen unterschiedliche Zeitpunkte fir das Wirksam-
werden der aus der Umsetzung des BEPS-MLI folgenden Modifikationen ergeben. Daher
ist nach Absatz 2 auch jeweils der Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Modifikationen im
Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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Schlussbemerkung

Das Vertragsgesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung
der VN-Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung dient. Es tragt insbesondere zur 6kono-
mischen Dimension der Nachhaltigkeit bei.

Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemihungen um eine nachhaltige Entwicklung
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Syste-
matik an den globalen Zielen fur nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeitsziele) der Verein-
ten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der nachhaltigen Entwicklung, da mit dem Ge-
setz die Nachhaltigkeitsziele 10 (,Ungleichheit in und zwischen Landern verringern“) und
17 (,Umsetzungsmittel starken und die Globale Partnerschaft fir nachhaltige Entwicklung
mit neuem Leben erfillen®) unterstitzt werden.

Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 10 leisten Steuern einen Beitrag, um Einkom-
mensungleichheit zu verringern. Steuerverkiirzungen oder -umgehungen bedrohen die Ef-
fektivitat dieses Ausgleichs. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen, auch durch das hier
vorliegende Gesetz, ist ein wesentlicher Baustein zur SchlieRung von Steuerschlupfléchern
und fur eine faire globale Besteuerung.

Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 17 tragt die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen
zudem dazu bei, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung zu ver-
bessern und die Kapazitaten zur Erhebung von Steuern zu verbessern.

Dabei unterstlitzt das Vorhaben die folgenden Indikatorenbereiche: 8.2.a (Staatsverschul-
dung) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezuglich
anderer Indikatoren ist nicht gegeben.

Es kommt zu keinen Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der o&ffentlichen
Haushalte.

Es entsteht kein Vollzugsaufwand.

Es ist davon auszugehen, dass durch das Vertragsgesetz kein eigenstandiger Erfullungs-
aufwand fir Burgerinnen und Burger, die Wirtschaft und die Verwaltung begrindet wird.

Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelstandischen Unternehmen, entstehen durch
dieses Gesetz keine unmittelbaren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch dieses Gesetz nicht zu er-
warten.

Da der dem Gesetz zugrundeliegende volkerrechtliche Vertrag keine Befristung seiner An-
wendung enthalt, kommt eine Befristung des Gesetzes nicht in Betracht. Einer Evaluation
des Gesetzes bedarf es nicht, da der dem Gesetz zugrundeliegende vélkerrechtliche Ver-
trag nur durch multilateralen Konsens geandert oder durch dessen Kiindigung einseitig be-
endet werden kdnnte.

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht zum
Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen.
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehdrden der Lander gilt hinsichtlich der Einfiih-
rung der obligatorischen E-Rechnung bei Umsitzen zwischen inldndischen Unternehmern Fol-
gendes:

L. Allgemeines

Das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024, BStBI I S. 1320, zur Einfiihrung der obligatorischen
elektronischen Rechnung bei Umsétzen zwischen inlindischen Unternehmern ab dem 1. Ja-
nuar 2025 wird in folgenden Randnummern (Rn.) und Zwischentiberschriften geindert bzw. er-
ginzt (Anderungen fett dargestellt):

Eine Datei, die auf Grund von Formatfehlern die Anforderungen an das strukturierte elektro-
nische Format einer E-Rechnung nach § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG nicht erfiillt, stellt unter den
Vorgaben des § 14 Absatz 1 Satz 1 UStG eine sonstige Rechnung in einem anderen elektroni-
schen Format (vgl. Rn. 7) dar. Formatfehler liegen vor, wenn die Rechnungsdatei nicht den zu-
lassigen Syntaxen bzw. deren technischen Vorgaben entspricht oder in den Fillen des § 14 Ab-
satz 1 Satz 6 Nummer 2 UStG keine richtige und vollstindige Extraktion zulisst. Dabei ist es
unerheblich, welcher Art die Formatfehler sind, da die Datei dann nicht der Voraussetzung des
§ 14 Absatz 1 Satz 6 UStG entspricht. Ob ein Formatfehler vorliegt, kann mit einer geeigneten
Validierungsanwendung (siehe auch Rn. 35a) iiberpriift werden.
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Von Formatfehlern ist eine Verletzung der Geschiftsregeln zu unterscheiden (Geschiftsregel-
fehler). Diese liegen vor, wenn die Rechnungsdatei gegen die fiir dieses E-Rechnungsformat
giiltigen Geschiftsregeln verstofit. Geschiiftsregeln sind technische Vorschriften zur Uberprii-
fung der logischen Abhingigkeiten der in einer E-Rechnung enthaltenen Informationen. Ge-
schiftsregelfehler konnen sich dadurch ergeben, dass die in einer Rechnung enthaltenen In-
formationen unvollstindig sind (z. B. keine Angabe im Pflichtfeld ,,BT-10 Buyer reference” in
einer XRechnung) oder zueinander in Widerspruch stehen (z. B. Steuerbetrag stimmt rechne-
risch nicht mit dem angegebenen Steuersatz iiberein) und z. B. als kritischer Fehler - ,critical
Error” - im Rahmen einer Validierung festgestellt werden. Zu den Rechtsfolgen vgl. Rn. 35a.

Die Regelungen zur verpflichtenden Verwendung von E-Rechnungen gelten genauso fiir die
Rechnungsausstellung in Form einer Gutschrift (§ 14 Absatz 2 Satz 5 UStG) sowie fiir Rechnun-
gen

e {iber Umsitze, fiir die der Leistungsempfianger die Steuer schuldet (§ 13b UStG), wenn so-
wohl Leistender als auch Leistungsempfinger im Inland anséssig sind,

e -gestrichen -

o {ber Umsitze, die der Durchschnittssatzbesteuerung fiir land- und forstwirtschaftliche
Betriebe unterliegen (§ 24 UStG),

e {iber Reiseleistungen (§ 25 UStG) und
e flir Umsitze, fiir welche die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) angewendet wird.

Sie gelten auch, wenn der Rechnungsempfianger ein Unternehmer ist, der Kleinunternehmer
bzw. Land- und Forstwirt ist oder ausschliefilich steuerfreie Umsitze (z. B. Vermieter einer Woh-
nung) ausfiihrt. Ebenso gelten die Regelungen, wenn nur Teile der abgerechneten Leistungen der
Pflicht zur Verwendung einer E-Rechnung unterliegen (z. B. bei teilweise steuerpflichtigen, teil-
weise nach § 4 Nummer 8 bis 29 UStG steuerfreien Umsitzen) sowie in Fillen, in denen die Leis-
tung aufgrund einer Option (§ 9 Absatz 1 UStG) steuerpflichtig ist.

Kleinbetragsrechnungen, Rechnungen von Kleinunternehmern und Fahrausweise

Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht tibersteigt (Rechnungen tber Kleinbetrige),
Rechnungen von Kleinunternehmern und Fahrausweise, die fiir die Beférderung von Personen
ausgegeben werden, kdnnen abweichend von der Verpflichtung in § 14 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1, 2. Halbsatz UStG immer als sonstige Rechnung ausgestellt und tibermittelt werden (§ 33
Satz 4, § 34 Absatz 1 Satz 2 und § 34a Satz 4 UStDV). Dabei bedarf die Verwendung einer
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sonstigen Rechnung in einem anderen elektronischen Format der Zustimmung des Empfin-
gers (§ 14 Absatz 1 Satz 5 UStG), die keiner besonderen Form bedarf und auch konkludent er-
folgen kann. Die Zustimmung ist erforderlich, da der Rechnungsempfinger kein ihm ginzlich
unbekanntes elektronisches Format akzeptieren muss. Die Ausstellung und Ubermittlung ei-
ner E-Rechnung ist unter den iibrigen Voraussetzungen auch in diesen Fallen immer ohne Zu-
stimmung des Empfingers méglich.

E-Rechnungen kénnen sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem hybriden Format
erstellt werden. Ein zuldssiges elektronisches Rechnungsformat muss insbesondere gewihrleis-
ten, dass die Rechnungsangaben nach §§ 14, 14a UStG elektronisch tibermittelt und ausgelesen
werden konnen.

Die Verwendung von strukturierten Rechnungsformaten, die der Normenreihe EN 16931 (siehe
Rn. 28 bis 32) entsprechen, ist immer zulissig. Ob eine Rechnung die Anforderungen der Nor-
menreihe EN 16931 erfiillt, kann beispielsweise durch die Nutzung einer geeigneten Validie-
rungsanwendung iiberpriift werden (siehe auch Rn. 6a, 6b und 35a).

Daneben kénnen unter bestimmten Voraussetzungen auch von der Normenreihe EN 16931 ab-
weichende strukturierte elektronische Rechnungsformate verwendet werden, z. B. EDI-Verfah-
ren nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 tiber die
rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches, ABI. L. 338 vom 28. Dezember 1994,
S. 98 (vgl. auch Rn. 33 und 34).

Voraussetzung fiir eine E-Rechnung ist u. a., dass sie eine elektronische Verarbeitung ermdglicht
(§ 14 Absatz 1 Satz 3 UStG). Dies bedeutet, dass fiir eine ordnungsmaifiige Rechnung alle umsatz-
steuerrechtlichen Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten Teil der E-Rechnung
enthalten sein miissen. Ein blof3er Verweis in den strukturierten Daten auf eine Anlage, in der
die Rechnungspflichtangaben in unstrukturierter Form enthalten sind, geniigt nicht, da dann
keine elektronische Verarbeitung moglich ist. Auch aus § 31 Absatz 1 UStDV folgt nichts ande-
res. Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung gilt, dass die im strukturierten Teil der E-Rechnung
enthaltenen Angaben eine eindeutige und leicht nachpriifbare Feststellung der Leistung ermogli-
chen missen (vgl. hierzu Abschnitt 14.5 Absatz 15 und Abschnitt 15.2a Absatz 4 und 5 UStAE), die
die Kontrollfunktion der Rechnung (vgl. Abschnitt 14.5 Absatz 1 UStAE) gewihrleisten kon-
nen. Ergdnzende Angaben kénnen jedoch in einem in der E-Rechnung enthaltenen Anhang auf-
genommen werden (z. B. eine Aufschliisselung von Stundennachweisen in einer PDF-Datei). Ein
enthaltener Link auf ein externes Ziel erfiillt weder die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 1

Satz 3 UStG noch nach § 31 Absatz 1 UStDV.
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Bei einem Verstof? gegen die umsatzsteuerlichen Pflichtangaben der §§ 14 Absatz 4 und 14a
UStG liegt eine nicht ordnungsmiflige Rechnung vor (vgl. auch Abschnitt 15.2a UStAE). Solche
Fehler (Inhaltsfehler) konnen bei einer E-Rechnung beispielsweise als Verletzung der entspre-
chenden Geschiftsregeln im Rahmen einer Validierung (vgl. Rn. 6b) festgestellt werden. Ge-
schiftsregelfehler zu anderen Inhalten (z. B. die fehlende Angabe des Feldes ,,BT-10 Buyer refe-
rence”) sind umsatzsteuerlich unbeachtlich. Inhaltsfehler kénnen aber auch vorliegen, wenn
formal kein Verstof? gegen die Geschiftsregeln vorliegt und in der Folge zum Beispiel auch im
Rahmen der Validierung kein Fehler festgestellt wurde (z. B. Angabe eines fehlerhaften Steuer-
satzes). Eine Validierung der E-Rechnung ersetzt nicht die dem Empfinger obliegende Pflicht
zur Uberpriifung der Rechnung auf Vollstindigkeit und Richtigkeit (vgl. Abschnitt 15.2a Ab-
satz 6 und 15.11 Absatz 3 UStAE), sondern unterstiitzt ihn hierbei. Ein Unternehmer kann sich
bei Beachtung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns auf das technische Ergeb-
nis einer Validierung (hinsichtlich des Formats und der Geschéftsregeln) durch eine geeignete
Validierungsanwendung verlassen. Zum Nachweis bietet es sich an, den Validierungsbericht
aufzubewahren.

Mindert sich nach Rechnungsausstellung die Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG, ist eine
Rechnungsberichtigung nicht erforderlich. Beispiele hierfiir sind Skonti, Nachlisse aufgrund
von Mingelriigen ohne Auswirkungen auf die abgerechnete Leistung oder eine Riickgéingig-
machung einer Leistung im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 3 UStG (vgl. Abschnitt 17.1 Ab-
satz 8 UStAE).

Anderungen im Leistungsumfang oder -gehalt (z. B. relevante AufmaRinderungen) stellen
hingegen keine blofRe Anderung der Bemessungsgrundlage dar und erfordern daher grund-
sitzlich eine Rechnungsberichtigung jedenfalls hinsichtlich der Leistungsbeschreibung. Diese
Rechnungsberichtigung kann - unter der Voraussetzung einer vorherigen Vereinbarung -
auch in Form einer Gutschrift durch den Leistungsempfinger erfolgen (§ 14 Absatz 2 Sitze 5
und 6 UStG). In diesem Fall ist in der Gutschrift in spezifischer und eindeutiger Weise auf die
urspriingliche Rechnung hinzuweisen (§ 31 Absatz 5 UStDV).

Umsatzsteuerlich gilt nach § 14b Absatz 1 UStG, dass ein Unternehmer ein Doppel jeder ein-
und ausgehenden Rechnung acht Jahre aufzubewahren hat. Dabei muss nach § 14 Absatz 3
UStG die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewihr-
leistet sein. Bei einer E-Rechnung ist zumindest deren strukturierter Teil so aufzubewahren,
dass er unversehrt in seiner urspriinglichen Form vorliegt. Fiir Zwecke der Umsatzsteuer gilt,
dass alleine wegen einer Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen auferhalb eines
GoBD-konformen Datenverarbeitungssystems kein Verstof3 gegen § 14b Absatz 1 UStG und
die Unversehrtheit des Inhalts im Sinne von § 14 Absatz 3 UStG vorliegt.
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Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht fiir Rechnungen fiir andere als umsatzsteuerliche Zwe-
cke wird auf das BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBI I S. 1269, Rn. 130 ff,, zuletzt ge-
indert durch BMF-Schreiben vom 14. Juli 2025, BStB1 I S. 1502, (Grundsitze zur ordnungsma-
Rigen Fithrung und Aufbewahrung von Biichern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro-
nischer Form sowie zum Datenzugriff - GoBD) verwiesen.

IL Anderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBI I S. 846, der zuletzt
durch das BMF-Schreiben vom BMF-Schreiben vom 30. September 2025 - 111 C 2 -

S 7410/00029/042/052 (CO0.7005.100.3.13093944), BStBI I S. XXXX, gedndert worden ist, wird wie
folgt gedndert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gedndert:

a) Die Angabe ,14.2. Rechnungserteilungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang mit
einem Grundstiick” wird durch die Angabe ,,14.2. Rechnungsausstellungspflicht bei
steuerpflichtigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstiick“ ersetzt.

b) Die Angabe ,14.4. Echtheit und Unversehrtheit von Rechnungen” wird durch die
Angabe ,14.4. Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit von Rechnungen® ersetzt.

2. Das Abkiirzungsverzeichnis wird wie folgt geindert:

a) Nach der Angabe ,,ECS = Export Control System*“ wird die Angabe ,,EDI = Electronic
Data Interchange (elektronischer Datenaustausch) nach Artikel 2 der
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 iiber die rechtlichen
Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABI L 338 vom 28.12.1994, S. 98)“
eingefiigt.

b) Nach der Angabe ,WG = Wechselgesetz“ wird die Angabe ,W-IdNr. = Wirtschafts-
Identifikationsnummer* eingefiigt.

c¢) Nach der Angabe ,WpHG = Wertpapierhandelsgesetz“ wird die Angabe , XML =
Extensible Markup Language (Maschinensprache zur Darstellung hierarchisch
strukturierter Daten)“ eingefiigt.

3. In Abschnitt 3d.1 Abs. 4 Satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe ,,Abschnitt 15.2a Abs. 7
Satz 12“ durch die Angabe ,, Abschnitt 15.2a Abs. 7“ ersetzt.
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In Abschnitt 4.3.4 Abs. 8 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

,(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“.

Abschnitt 10.5 Abs. 3 Satz 9 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Sitze 3 und 4 UStG“ durch die Angabe
»,§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG* ersetzt.

b) In Nummer 2 Satz 2 Buchstabe a wird nach Beispiel 2 folgender Satz 3 angeftigt:

,’In einer E-Rechnung kann die Umsatzsteuer auf das Altteil z. B. dadurch angegeben
werden, dass eine Rechnungsposition mit der Bemessungsgrundlage fiir das Altteil
und dem anzuwendenden Steuersatz sowie eine Rechnungsposition mit identischer,
aber negativer Netto-Bemessungsgrundlage ohne Steuersatz aufgenommen wird.”

Abschnitt 12.16 Abs. 10 wird wie folgt gefasst:

,(10) 1Der Unternehmer ist in den Fillen von § 14 Abs.2 Satz2 Nr.1 und Nr.2 UStG
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausfithrung der Leistung eine Rechnung mit
den in § 14 Abs. 4 UStG genannten Angaben auszustellen. 2Fiir Umsétze aus der Vermietung
von Wohn- und Schlafrdumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden sowie die
kurzfristige Vermietung von Campingflichen besteht eine Rechnungsausstellungspflicht
jedoch nicht, wenn die Leistung weder an einen anderen Unternehmer fir dessen
Unter)nehmen noch an eine juristische Person erbracht wird (vgl. Abschnitt 14.1 Abs.9
Satz 8).°

In Abschnitt 13b.14 Abs. 1 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

,(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“.
Abschnitt 14.1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG ist eine Rechnung jedes Dokument, mit dem tber eine
Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird.”

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefiigt:
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b)

cc)

dd)

ee)

»Eine sonstige Rechnung (vgl. Absatz2) kann auch aus einer Mehrzahl von
Dokumenten bestehen, die die nach §14 Abs.4 und § 14a UStG geforderten
Angaben insgesamt enthalten (§ 31 Abs. 1 UStDV).“

Die bisherigen Sitze 2 bis 4 werden die neuen Sétze 3 bis 5.
Die bisherigen Sétze 5 und 6 werden gestrichen.

Nach Satz 5 werden folgende Sitze 6 bis 10 angefiigt:

.’ Nicht steuerbare Innenumsiitze, z. B. zwischen Betriebsabteilungen desselben
Unternehmens oder innerhalb eines Organkreises, sind innerbetriebliche
Vorginge. "Werden fiir sie Belege mit gesondertem Steuerausweis ausgestellt,
handelt es sich umsatzsteuerlich nicht um Rechnungen, sondern um
unternehmensinterne Buchungsbelege. ®Die darin ausgewiesene Steuer wird
nicht nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet (vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2010 - VR 7/10,
BStBIII 2011 S.391, und Abschnitt 14c.2 Abs. 2a). "Handelt es sich nach den
vorstehenden Regelungen bei einem Offentlich-rechtlichen Gebiihrenbescheid
um eine Rechnung im Sinne des UStG, gelten die allgemeinen umsatzsteuerlichen
Regelungen (z. B. zur Verwendung einer E-Rechnung, vgl. Absatz 4), auch wenn
das anzuwendende Verfahrensrecht ggf. abweichende Vorgaben macht. '"Wurde
der Gebiihrenbescheid umsatzsteuerlich in Form einer sonstigen Rechnung
gestellt, kann diese durch nachtrigliche Ausstellung einer E-Rechnung berichtigt
werden (vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 7).

Nach Absatz 1 wird folgende Zwischeniiberschrift eingefiigt:

o

sE-Rechnung und sonstige Rechnung (Begriffsbestimmungen)*.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

2) 1Bei der Ausstellung von Rechnungen ist zwischen einer E-Rechnung im Sinne
des § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG und einer sonstigen Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 4
UStG zu unterscheiden. 2Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem

strukturierten elektronischen Format ausgestellt, iibermittelt und empfangen wird

und eine elektronische Verarbeitung ermdéglicht. 3Das strukturierte elektronische

Format einer E-Rechnung

1

muss der europidischen Norm EN 16931 entsprechen (technische Umsetzung der
Richtlinie fiir die elektronische Rechnungsstellung und die Liste der
entsprechenden Syntaxen gemif} der Richtlinie 2014/55/EU des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 iiber die elektronische
Rechnungsstellung bei 6ffentlichen Auftrigen, ABI. L 133 vom 06.05.2014, S. 1, vgl.
Absatz 13) oder

'!kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfinger vereinbart
werden. “Voraussetzung ist, dass das Format die richtige und vollstindige
Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der E-Rechnung in ein
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Format ermdéglicht, das der Norm nach Nummer 1 entspricht oder mit dieser
interoperabel ist (vgl. Absatz 15).

“Als sonstige Rechnungen gelten alle Rechnungen
1. in Papierform oder

2. lin anderen elektronischen Formaten, die nicht den in Satz 3 genannten Vorgaben
entsprechen. 2Dazu zihlen auch alle nicht strukturierten elektronischen Dateien,
zum Beispiel PDF-Dateien ohne integrierte Datensiitze, Bilddateien oder Angaben
in E-Mails. 3Auch eine Datei, die auf Grund von Formatfehlern (vgl. Absatz 11) die
Anforderungen an das strukturierte elektronische Format einer E-Rechnung nach
§ 14 Abs. 1 Satz 6 UStG nicht erfiillt, stellt unter der Voraussetzung des § 14 Abs. 1
Satz 1 UStG eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format dar.
4Zu Inhaltsfehlern bei einer E-Rechnung siehe Abschnitt 14.5 Abs. 1.

SDer Rechnungsaussteller ist - vorbehaltlich einer Verpflichtung zur Verwendung
einer E-Rechnung (vgl. Absatz 4) - frei in seiner Entscheidung, in welcher Weise er eine
Rechnung iibermittelt. °Bei Verwendung einer E-Rechnung, zu deren Ausstellung
keine Verpflichtung nach Absatz 4 besteht, oder einer sonstigen Rechnung in einem
anderen elektronischen Format hat er die erforderliche Zustimmung des
Rechnungsempfingers zu beachten (vgl. Absatz 7). ”Zum zivilrechtlichen Anspruch auf
Erteilung einer ordnungsmifigen Rechnung vgl. Absatz 10.”

Nach Absatz 2 wird folgende Zwischentberschrift eingefiigt:

~Rechnungsausstellung”.

Absitze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:

»(3) Fiihrt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung aus, ist er
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 2Ein Unternehmer muss eine Rechnung
ausstellen, wenn die Leistung nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist und eine der
folgenden Fallgruppen vorliegt:

1. Die Leistung wird an einen anderen Unternehmer fiir dessen Unternehmen
erbracht.

2. Die Leistung wird an eine juristische Person erbracht, auch soweit diese nicht
Unternehmer ist.

3. Im Zusammenhang mit einem Grundstiick wird eine steuerpflichtige Leistung
(Werklieferung oder sonstige Leistung) an einen Empfinger erbracht, der nicht
bereits unter Nummer 1 oder Nummer 2 fillt.

3Die Rechnung muss regelmiflig innerhalb von sechs Monaten nach Ausfithrung der
Leistung ausgestellt werden (zu den Ausnahmen siehe Abschnitt 14a.1 Abs. 3). ‘Wird
das Entgelt oder ein Teil des Entgelts bereits vor Ausfiihrung der Leistung
vereinnahmt (Voraus- oder Anzahlungen), ist die Rechnung innerhalb von sechs
Monaten nach Vereinnahmung des Entgelts oder des Teilentgelts auszustellen. *Bei
Umsitzen zwischen inlindischen Unternehmern ist regelmiflig eine E-Rechnung zu
verwenden (siehe Absatz 4). °Eine Rechnung kann

- durch denleistenden Unternehmer selbst,

- durch einen von ihm beauftragten Dritten, der im Namen und fiir Rechnung des
Unternehmers abrechnet (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG),

- durch den Leistungsempfinger (Gutschrift, §14 Abs.2 Satz5 UStG, vgl
Abschnitt 14.3) oder
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- in den Fillen des §14 Abs.2 Satz2 Nr.1 und2 UStG durch einen vom
Leistungsempfinger beauftragten Dritten (Gutschrift, § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG, vgl.
Abschnitt 14.3)

ausgestellt werden. "Der Leistungsempfinger kann nicht Dritter sein. 8Bedient sich der
leistende Unternehmer zur Rechnungserstellung eines Dritten, hat der leistende
Unternehmer sicherzustellen, dass der Dritte die Einhaltung der sich aus den §§ 14, 14a
UStG ergebenden formalen Voraussetzungen gewihrleistet. °Die zusitzlichen
Pflichten bei der Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fillen nach § 14a UStG
(vgl. Abschnitt 14a.1) sind zu beachten.

(4) 'Die Rechnung ist grundsitzlich als E-Rechnung auszustellen, wenn der
Leistungsempfinger die Leistung fiir sein Unternehmen bezieht und sowohl
Leistender als auch Leistungsempfianger im Inland oder in einem derin § 1 Abs. 3 UStG
bezeichneten Gebiete ansissig sind. ?Dies ist der Fall, wenn beide Unternehmer jeweils
in einem dieser Gebiete ihren Sitz, ihre Geschiftsleitung, eine umsatzsteuerliche
Betriebsstitte (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3), die an dem Umsatz beteiligt ist, oder in
Ermangelung eines Sitzes ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben (§ 14
Abs. 2 Satz 3 UStG). 3Zur Beteiligung auslindischer Unternehmensteile an einem im
Inland steuerbaren und steuerpflichtigen Umsatz vgl. Abschnitt 13b.11 Abs. 1 Satz 7.
‘Die Ausstellung einer E-Rechnung an einen anderen inlindischen Unternehmer
bedarf nicht der Zustimmung des Leistungsempfingers. *Dieser hat die technischen
Voraussetzungen fiir den Empfang einer E-Rechnung zu schaffen (siehe Absatz 5).
SE-Rechnungen kénnen z. B. per E-Mail, per Download iiber ein Internetportal oder
per EDI, per Bereitstellung der Daten mittels einer elektronischen Schnittstelle oder
durch gemeinsamen Zugriff auf einen zentralen Speicherort iibermittelt werden. ’Auf
welches zulissige elektronische Rechnungsformat (vgl. Absatz11) und welchen
zuldssigen Ubermittlungsweg sich die Vertragsparteien einigen, ist zivilrechtlich
zwischen ihnen zu Kkliren. ®Die grundsitzliche Verpflichtung zur Ausstellung einer
E-Rechnung besteht auch dann, wenn die Umsitze den Sonderregelungen nach §§ 23a
bis 25¢ UStG unterliegen oder wenn der Unternehmer eine Leistung im Sinne des § 13b
Abs. 2 UStG ausfiihrt, fiir die der Leistungsempfianger nach § 13b Abs. 5 UStG die Steuer
schuldet. °Auch fiir Umsiitze, die nach § 4 Nr. 1 bis 7 UStG steuerfrei sind, ist unter den
iibrigen Voraussetzungen eine E-Rechnung auszustellen (z. B. innergemeinschaftliche
Lieferung aus Deutschland an die Betriebsstitte eines anderen inlindischen
Unternehmers im Gemeinschaftsgebiet). °Die Verpflichtung zur Ausstellung einer
E-Rechnung gilt ebenfalls, wenn nur Teile der abgerechneten Leistungen der Pflicht
zur Verwendung der E-Rechnung unterliegen (z. B. bei teilweise steuerpflichtigen,
teilweise nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfreien Umsitzen) sowie in Fillen, in denen
die Leistung aufgrund einer Option (§ 9 Abs. 1 UStG) steuerpflichtig ist.

(5) Inlindische Unternehmer miissen die technischen Voraussetzungen zum
Empfang einer E-Rechnung schaffen. 2Dies gilt auch, wenn der Rechnungsempfinger
der Sonderregelung nach § 19 UStG unterliegt. 3Bei einem Empfang mittels E-Mail ist
kein gesondertes E-Mail-Postfach nur fiir den Empfang von E-Rechnungen
erforderlich. ‘Ist ein Unternehmer technisch nicht in der Lage, eine E-Rechnung
empfangen zu kénnen, bzw. verweigert er die Annahme, hat er kein Anrecht auf eine
alternative Ausstellung einer sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaussteller. 5In
diesem Fall gelten die umsatzsteuerrechtlichen Pflichten des Rechnungsausstellers
auch als erfiillt, wenn er eine E-Rechnung ausgestellt und sich nachweislich (z. B.
anhand eines Sendeprotokolls) um eine ordnungsgeméfie Ubermittlung bemiiht hat.”

Nach Absatz 5 werden die folgenden Absitze 6 bis 19 eingefiigt:

,»(6) 'Ein Verstof} gegen die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung wird
beim Rechnungsaussteller nicht beanstandet, solange er keine Kenntnis davon hatte
und auch nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns erkennen konnte, dass
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seine Leistung an einen anderen Unternehmer fiir dessen Unternehmen erbracht
wurde. *Die Verwendung der USt-IdNr. oder der W-IdNr. kann ein Indiz dafiir sein,
dass der Leistungsempfinger als Unternehmer handelt. *Ist mindestens einer der am
Umsatz beteiligten Unternehmer nicht im Inland oder einem der in § 1 Abs. 3 UStG
bezeichneten Gebiete ansissig, besteht keine Pflicht zur Ausstellung einer
E-Rechnung; in diesen Fillen kann die gemif} § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, erster Halbsatz
UStG auszustellende Rechnung als Rechnung in Papierform oder mit Zustimmung des
Rechnungsempfingers als E-Rechnung oder sonstige Rechnung in einem anderen
elektronischen Format ausgestellt werden (§14 Abs.1 Satz5 UStG).
“Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV (vgl. Abschnitt 14.6), Fahrausweise nach
§ 34 UStDV (vgl. Abschnitt 14.7) und Rechnungen eines Kleinunternehmers nach § 34a
UStDV (vgl. Abschnitt 14.7a) konnen immer als sonstige Rechnung ausgestellt und
iibermittelt werden; verwendet der Rechnungsaussteller in diesen Fillen dennoch
eine E-Rechnung, ist dies bei Umsitzen zwischen inlindischen Unternehmern ohne
Zustimmung des Rechnungsempfingers moglich. SFiir Umsitze, bei denen trotz
fehlender Verpflichtung zur Ausstellung (z. B. bei Umsiitzen, die nach § 4 Nr. 8 bis 29
UStG steuerfrei sind, oder an private Endverbraucher) eine Rechnung ausgestellt wird,
kann eine E-Rechnung nur bei Zustimmung des Rechnungsempfingers verwendet
werden (§ 14 Abs. 1 Satz 5 UStG).

(7) 'Sofern keine Pflicht zur Verwendung einer E-Rechnung (nach § 14 Abs. 2 Satz 2
Nr. 1, zweiter Halbsatz UStG) besteht, ist die Verwendung einer sonstigen Rechnung in
Papierform immer zulissig. 2Auch in diesen Fillen kann eine E-Rechnung oder eine
sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format verwendet werden, dies
bedarf aber der Zustimmung des Rechnungsempfingers (§ 14 Abs. 1 Satz 5 UStG). 3Zum
Zustimmungserfordernis bei Kleinbetragsrechnungen, Fahrausweisen und
Rechnungen eines Kleinunternehmers siehe Absatz 6. “Die Zustimmung bedarf dabei
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z.B. durch eine
widerspruchslose Annahme) erfolgen. Es muss lediglich Einvernehmen zwischen
Rechnungsaussteller und Rechnungsempfinger dariiber bestehen, dass die Rechnung
elektronisch iibermittelt werden soll. *Die Zustimmung kann z.B. in Form einer
Rahmenvereinbarung (z.B. in den Allgemeinen Geschiftsbedingungen) erklirt
werden. “Sie kann auch nachtriglich erklirt werden. 3Es geniigt aber auch, dass die
Beteiligten diese Verfahrensweise tatsichlich praktizieren und damit stillschweigend
billigen.

(8) 'Nach §14 Abs.2 Satz2 Nr.2 UStG ist der Unternehmer bei Ausfithrung von
Lieferungen oder sonstigen Leistungen an eine juristische Person, soweit sie nicht
Unternehmer ist, verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. ?Die Rechnung kann
- vorbehaltlich anderer Vorschriften, z.B. der ERechV - auf Papier oder mit
Zustimmung des Leistungsempfingers als E-Rechnung oder als sonstige Rechnung in
einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden. 3Die Zustimmung bedarf
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z.B. durch eine
widerspruchslose Annahme) erfolgen. “Wird ein Umsatz sowohl fiir den
unternehmerischen als auch fiir den nichtunternehmerischen Bereich der juristischen
Person ausgefiihrt, geht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung nach § 14
Abs.2 Satz2 Nr.1 UStG vor. Zu Rechnungen von Kleinunternehmern vgl.
Abschnitt 14.7a.

(9) 'Nach §14 Abs.2 Satz2 Nr.3 UStG ist der Unternehmer bei Ausfithrung von
steuerpflichtigen Leistungen (Werklieferungen im Sinne von § 3 Abs.4 Satz 1 UStG
oder sonstige Leistungen) im Zusammenhang mit einem Grundstiick an einen
anderen als unter §14 Abs.2 Satz2 Nr.1 und2 UStG genannten Empfinger
(Nichtunternehmer oder Unternehmer fiir dessen nichtunternehmerischen Bereich)
verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. *Zu den Einzelheiten, welche Leistungen
hierunter fallen, siche Abschnitt 14.2. 3Die Rechnung kann in Papierform oder - mit
Zustimmung des Leistungsempfiangers - als E-Rechnung oder als sonstige Rechnung
in einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden. *‘Die Zustimmung bedarf
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z.B. durch eine
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widerspruchslose Annahme) erfolgen. °Die Verpflichtung zur Erteilung einer
Rechnung ist nicht davon abhingig, ob der Empfinger der steuerpflichtigen
Werklieferung oder sonstigen Leistung der Eigentiimer des Grundstiicks ist. ®Die
Verpflichtung zur Erteilung einer Rechnung bei steuerpflichtigen Leistungen
(Werklieferungen oder sonstigen Leistungen) im Zusammenhang mit einem
Grundstiick gilt auch fiir Land- und Forstwirte, die die Durchschnittssatzbesteuerung
nach §24 UStG anwenden. Zu Rechnungen von Kleinunternehmern vgl.
Abschnitt 14.7a. 8Fiir steuerpflichtige sonstige Leistungen der in § 4 Nr. 12 Siitze 1und 2
UStG bezeichneten Art, die weder an einen anderen Unternehmer fiir dessen
Unternehmen noch an eine juristische Person erbracht werden, besteht keine
Rechnungsausstellungspflicht.

Anspruch auf Ausstellung einer Rechnung

(10) 'Besteht eine umsatzsteuerliche Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung
(vgl. Absatz3), leitet sich hieraus ein zivilrechtlicher Anspruch des
Leistungsempfingers ab, der nach § 13 GVG vor den ordentlichen Gerichten geltend
zu machen ist (vgl. BGH-Urteil vom 11.12.1974 - VIIIZR186/73). 2Satz1 gilt
entsprechend, wenn ein iibersandter Datensatz bei bestehender Pflicht zur
Ausstellung einer E-Rechnung nicht die Anforderungen an eine ordnungsméflige
Rechnung erfiillt. 3Zur Notwendigkeit, eine E-Rechnung empfangen zu kénnen, siehe
Absatz 5. “‘Der Anspruch auf Erfilllung einer aus §242 BGB abgeleiteten
zivilrechtlichen Nebenpflicht aus dem zu Grunde liegenden Schuldverhiltnis setzt
voraus, dass der leistende Unternehmer zur Rechnungsausstellung mit gesondertem
Steuerausweis berechtigt ist und ihn zivilrechtlich die Abrechnungslast trifft (vgl.
BFH-Urteil vom 04.03.1982 - V R 107/79, BStBI II S. 309). °Die Verjihrung richtet sich
nach § 195 BGB; weiterhin gelten die allgemeinen Vorschriften des BGB iiber die
Verjihrung. Ist es ernstlich zweifelhaft, ob eine Leistung der Umsatzsteuer unterliegt,
kann der Leistungsempfinger die Erteilung einer Rechnung mit gesondert
ausgewiesener Steuer nur verlangen, wenn der Vorgang bestandskriftig der
Umsatzsteuer unterworfen wurde (vgl. BGH-Urteile vom 24.02.1988 — VIII ZR 64/87
und vom 10.11.1988 — VII ZR 137/87 sowie BFH-Urteil vom 30.03.2011 — XIR 12/08,
BStBIII S.819). "Zu der Moglichkeit des Leistungsempfingers, die Steuerpflicht des
Vorgangs auch durch eine Feststellungsklage nach § 41 FGO kliren zu lassen, vgl. BFH-
Urteil vom 10.07.1997 - VR94/96, BStBIII S.707. ®Nach Eroéffnung des
Insolvenzverfahrens ist der Anspruch auf Ausstellung einer Rechnung nach § 14 Abs. 1
UStG vom Insolvenzverwalter auch dann zu erfiillen, wenn die Leistung vor Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens bewirkt wurde (vgl. BGH-Urteil vom 06.05.1981 -
VIII ZR 45/80, zum Konkursverfahren).

Zulissige Formate einer E-Rechnung

(11) 'Das Format einer E-Rechnung muss gewihrleisten, dass die Rechnungsangaben
nach §§ 14, 14a UStG in einem strukturierten elektronischen Format iibermittelt und
elektronisch weiterverarbeitet werden konnen. 2Anderenfalls handelt es sich nicht um
ein  umsatzsteuerrechtlich  zuldssiges Format. 3Die Verwendung von
Rechnungsformaten, die der Normenreihe EN 16931 (siehe Absatz 13) entsprechen, ist
immer zulissig. ‘Formatfehler liegen vor, wenn die Rechnungsdatei nicht den
zuldssigen Syntaxen bzw. deren technischen Vorgaben entspricht oder in den Fillen
des § 14 Abs.1 Satz 6 Nr.2 UStG keine richtige und vollstindige Extraktion zulisst.
Dabei ist es unerheblich, welcher Art die Formatfehler sind, da die Datei dann nicht
den Vorgaben des § 14 Abs.1 Satz 6 UStG entspricht. *Von Formatfehlern ist eine
Verletzung der Geschiftsregeln zu unterscheiden (Geschiftsregelfehler). "Diese liegen
vor, wenn die Rechnungsdatei gegen die fiir dieses E-Rechnungsformat giiltigen
Geschiftsregeln verstofit. ®Geschiftsregeln sind technische Vorschriften zur
Uberpriifung der logischen Abhingigkeiten der in einer E-Rechnung enthaltenen
Informationen. °Geschiftsregelfehler konnen sich dadurch ergeben, dass die in einer
Rechnung enthaltenen Informationen unvollstindig sind (z.B. keine Angabe im
Pflichtfeld ,BT-10 Buyer reference“ in einer XRechnung) oder zueinander in
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Widerspruch stehen (z.B. Steuerbetrag stimmt rechnerisch nicht mit dem
angegebenen Steuersatz iiberein). °Zu den Rechtsfolgen vgl. Absatz2 und
Abschnitt 14.5 Abs.1. "Ob eine Rechnung die Anforderungen der Normenreihe
EN 16931 - auch hinsichtlich des Formats und der giiltigen Geschiftsregeln - erfiillt,
kann beispielsweise durch die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung
iberpriift werden. ?’Daneben kénnen unter bestimmten Voraussetzungen auch von
der Normenreihe EN16931 abweichende  strukturierte elektronische
Rechnungsformate verwendet werden, z. B. EDI-Verfahren (vgl. Absatz 15).

(12) 'Eine E-Rechnung kann sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem
hybriden Format erstellt werden. Die nationalen Rechnungsformate nach dem
Standard XRechnung (vgl. Absatz 13) und - unter bestimmten Voraussetzungen - nach
dem ZUGFeRD-Format (vgl. Absatz 14) erfiillen die Voraussetzungen einer Rechnung
in einem strukturierten elektronischen Format, die der europidischen Norm EN 16931
entspricht. 3Die Verwendung elektronischer Rechnungsformate ist nicht auf nationale
Formate beschrinkt, sofern diese der europiischen Norm EN 16931 entsprechen. “Fiir
die Ausstellung einer E-Rechnung kommt insoweit auch eine Verwendung von
weiteren europiischen Rechnungsformaten nach dem vorbezeichneten Standard in
Betracht. "Welches - zulissige - Format verwendet wird, ist eine zivilrechtliche Frage,
die nur zwischen den Vertragsparteien zu entscheiden ist.

(13) 'Die Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU sind von dem CEN (Comité Européen
de Normalisation, Europiisches Komitee fiir Normung) mit der europidischen
Normenreihe EN 16931 technisch umgesetzt worden. Eine solche E-Rechnung ist als
rein strukturiertes Datenformat konzipiert und erméglicht, Rechnungsdaten direkt
und ohne Medienbruch in die verarbeitenden Systeme zu importieren. 3Sie gibt die
Verwendung des strukturierten Datenformates XML vor. ‘Dieses Format dient in
erster Linie der maschinellen Verarbeitung und ist nicht fiir eine Sichtpriifung durch
das menschliche Auge geeignet. *Durch eine Visualisierungsanwendung kann der
XML-Datensatz fiir den Menschen lesbar dargestellt werden. °In Deutschland wurde
auf Grundlage der Normenreihe EN 16931 der Standard XRechnung als rein
strukturiertes Format (im Unterschied zu einem hybriden Format, vgl. Absatz 14) auf
Basis des semantischen Kern-Datenmodells unter Beriicksichtigung nationaler
Besonderheiten entwickelt. "Der Standard XRechnung entspricht der Normenreihe
EN 16931 und den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 UStG. ®Neben dem mit der
Normenreihe EN 16931 iibereinstimmenden (,compliant“) Kern-Datenmodell stellt
der Standard XRechnung auch eine konforme (,conformant“) Erweiterung
(sogenannte Extension XRechnung) zur Verfiigung. *Mit einer Extension konnen z. B.
branchenbezogene Anforderungen beriicksichtigt werden, ohne das Kern-
Datenmodell fiir alle Anwender erweitern zu miissen. °’Die umsatzsteuerrechtlichen
Pflichtangaben sind im Kern-Datenmodell enthalten. 'Ob eine Rechnung die
Anforderungen der Normenreihe EN 16931 erfiillt, kann beispielsweise durch die
Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung iiberpriift werden.

(14) 'Neben rein strukturierten elektronischen Formaten konnen auch hybride
Rechnungsformate die Voraussetzungen an eine E-Rechnung erfiillen. Ein hybrides
Format besteht neben dem strukturierten Datenteil (z. B. XML-Datei) auch aus einem
menschenlesbaren Datenteil (z. B. PDF-Dokument). *Beide Datenteile sind in einer
Datei zusammengefasst. “Beispielsweise das hybride Format ZUGFeRD ab der
Version 2.0.1 - ausgenommen die Profile MINIMUM und BASIC-WL - beruht auf der
Normenreihe EN 16931 und fillt somit unter die zulidssigen E-Rechnungs-Formate.

(15) 'Das strukturierte elektronische Format einer E-Rechnung kann auch zwischen
Rechnungsaussteller und Rechnungsempfinger vereinbart werden (§ 14 Abs. 1 Satz 6
Nr. 2 UStG) und damit von den Vorgaben der Normenreihe EN 16931 abweichen (z. B.
bei EDI-Verfahren). ?Voraussetzung hierfiir ist, dass das Format die richtige und
vollstindige Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der
E-Rechnung in ein Format erméglicht, das der Normenreihe EN 16931 entspricht oder
mit dieser interoperabel ist. 3Interoperabel bedeutet, dass die umsatzsteuerrechtlich
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g)

geforderten Informationen aus dem urspriinglich verwendeten elektronischen
Rechnungsformat ohne Informationsverlust weiterverarbeitet werden konnen, wie es
auch eine entsprechende Extraktion der Informationen aus einer E-Rechnung gemif}
der Normenreihe EN 16931 erlauben wiirde. ‘Ein Informationsverlust liegt vor, wenn
sich der Inhalt oder die Bedeutung einer Information dndert oder diese nicht mehr
erkennbar ist.

Besondere Fille der Rechnungsausstellung

(16) 'Soweit ein Kreditinstitut mittels Kontoauszug iiber eine von ihm erbrachte
Leistung abrechnet, kommt diesem Kontoauszug Abrechnungscharakter zu mit der
Folge, dass dieser Kontoauszug eine Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG
darstellt. 2Ein Kontoauszug kann eine E-Rechnung darstellen, wenn er die
Anforderungen an deren Format (vgl. Absitze 11 bis 15) und Inhalt (vgl. insbesondere
Abschnitt 14.5) erfiillt. 3Ansonsten handelt es sich um eine sonstige Rechnung, die
erforderlichenfalls durch Ausstellung einer E-Rechnung berichtigt werden kann (vgl.
Abschnitt 15.2a Abs. 7).

(17) 'Als Rechnung im Sinne des §14 Abs.1 Satz1 UStG ist auch ein Vertrag
anzusehen, der die in § 14 Abs.4 UStG geforderten Angaben enthilt. 2Er kann eine
E-Rechnung darstellen, wenn er die Anforderungen an deren Format (vgl. Absitze 11
bis 15) erfiillt. 3Ansonsten handelt es sich um eine sonstige Rechnung. “Bei bestehender
Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz 4 ist dann daher zuséitzlich eine
E-Rechnung auszustellen, die die sonstige Rechnung berichtigt (vgl. Abschnitt 15.2a
Abs. 7). °In dieser kann der zugrundeliegende Vertrag als erginzende Angabe in einem
in der E-Rechnung enthaltenen Anhang aufgenommen werden.

(18) st in einem Vertrag - z. B. in einem Miet- oder Pachtvertrag, Wartungsvertrag
oder Pauschalvertrag mit einem Steuerberater - der Zeitraum, iiber den sich die
jeweilige Leistung oder Teilleistung erstreckt, nicht angegeben, reicht es aus, wenn
sich dieser aus den einzelnen Zahlungsbelegen, z.B. aus den Ausfertlgungen der
Uberwelsungsauftrage ergibt (vgl. BFH-Beschluss vom 07.07.1988 - V B 72/86, BStBI I1
S.913). 2Die in einem Vertrag enthaltene gesonderte Inrechnungstellung der Steuer
muss jedoch wie bei jeder anderen Abrechnungsform eindeutig, klar und unbedingt
sein. °Das ist nicht der Fall, wenn z. B. die in einem Vertrag enthaltene Abrechnung
offen lisst, ob der leistende Unternehmer den Umsatz versteuern oder als steuerfrei
behandeln will, und demnach die Abrechnungsvereinbarung fiir jeden der beiden
Fille eine wahlweise Ausgestaltung enthilt (vgl. BFH-Urteil vom 04.03.1982 -
VR 55/80, BStBIII S. 317).

(19) 'Besteht eine Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz 4, ist es bei
einem Dauerschuldverhiltnis (z. B. Mietverhiltnis) ausreichend, wenn einmalig fiir
den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausgestellt wird, in welcher der
zugrundeliegende Vertrag als Anhang enthalten ist oder sich aus dem sonstigen Inhalt
der E-Rechnung Kklar ergibt, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt. ?Zu den
Folgezeitriumen vgl. Abschnitt 14.5 Abs. 17. *Andern sich die umsatzsteuerrechtlichen
Rechnungspflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG, muss die urspriingliche E-Rechnung
berichtigt werden oder eine neue E—Rechnung im Sinne der Absitze 11 bis 15
ausgestellt werden. “Solange sich die Rechnungsangaben nicht dndern, besteht fiir
zulassigerweise als sonstige Rechnung erteilte Dauerrechnungen keine Pflicht,
zusitzlich eine E-Rechnung auszustellen. °Besteht keine Verpflichtung zur
Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz4, konnen im Vertrag fehlende
Pflichtangaben (vgl. Abschnitt 14.5) in anderen Unterlagen enthalten sein, auf die im
Vertrag hinzuweisen ist (§31 Abs.1UStDV). *Umsatzsteuerlich kann auch eine
Sammelrechnung als E-Rechnung ausgestellt werden.“

Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 20 und wie folgt geédndert:
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aa) Vor dem Absatz wird folgende Zwischentiberschrift eingefligt:

-Mafgebliche Vorschriften fiir die Rechnungsausstellung*

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Rechnungserteilung“ durch das Wort
~Rechnungsausstellung” ersetzt.

9. Abschnitt 14.2 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»14.2. Rechnungsausstellungspflicht bei steuerpflichtigen Leistungen im
Zusammenhang mit einem Grundstiick”.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) 'Der Begriff der steuerpflichtigen Leistungen (Werklieferungen oder sonstigen
Leistungen) im Zusammenhang mit einem Grundstiick (vgl. Abschnitt 14.1 Abs.9)
umfasst die Bauleistungen nach § 13b Abs.2 Nr.4 UStG und sonstige Leistungen im
Zusammenhang mit einem Grundstiick im Sinne des §3a Abs.3 Nr.1 UStG (vgl
Abschnitt 3a.3). 2Sofern in den Absitzen 2 bis 4 fiir die Rechnungsausstellungspflicht
nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG dartiber hinaus Leistungen als im Zusammenhang mit
einem Grundstiick qualifiziert werden, sind hieraus keine Riickschliisse fiir die
Anwendung von § 3a Abs. 3 Nr. 1 und § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG zu ziehen.”

c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG" durch die Angabe ,,§ 14
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG* ersetzt.

d) In Absatz 4 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 UStG* ersetzt.

10. Abschnitt 14.3 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:
»(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingeftigt:
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cc)

dd)

».Die Regelungen zur verpflichtenden Verwendung von E-Rechnungen (vgl
Abschnitt 14.1 Abs.4) gelten fiir die Rechnungsausstellung in Form einer
Gutschrift entsprechend.”

Die bisherigen Sitze 2 und 3 werden die neuen Sitze 3 und 4 und wie folgt gefasst:

» Eine Gutschrift kann auch durch eine juristische Person, die nicht Unternehmer
ist, ausgestellt werden, wenn sie Leistungsempfanger ist (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 in
Verbindung mit Satz 5 UStG). “Der Leistungsempfinger kann mit der Ausstellung
einer Gutschrift auch einen Dritten beauftragen, der im Namen und fiir Rechnung
des Leistungsempfingers abrechnet (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG).”

Die bisherigen Sitze 4 bis 6 werden die neuen Sétze 5 bis 7.

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

In Satz 1 wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG" durch die Angabe ,,§ 14
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 2 UStG" ersetzt.

Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»:Die Gutschrift ist, vorbehaltlich der Regelungen des § 14a UStG, innerhalb von
sechs Monaten zu erteilen (vgl. Abschnitt 14.1 Abs.3) und muss als solche
gekennzeichnet sein (vgl. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG und Abschnitt 14.5 Abs. 24).”

Satz 6 wird wie folgt gefasst:

LWird in einer sonstigen Rechnung sowohl iber empfangene Leistungen
(Gutschrift) als auch uber ausgefiihrte Leistungen (Rechnung) zusammen
abgerechnet, muss aus der Abrechnung hervorgehen, dass es sich um eine
Gutschrift handelt.”

Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefligt:

»’Wenn solche Sachverhalte aus technischen Griinden nicht in einer E-Rechnung
zusammengefasst werden konnen, sind hierfiir getrennte E-Rechnungen
auszustellen.”

Die bisherigen Sitze 7 und 8 werden die neuen Satze 8 und 9.

In Absatz 3 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

»(§ 14 Abs. 2 Satz 6 UStG)“.
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11. Abschnitt 14.4 wird wie folgt gedndert:

a)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»14.4. Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit von Rechnungen®.
Absitze 1 und 2 werden gestrichen.

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) 'Fir alle Rechnungsarten (E-Rechnungen und sonstige Rechnungen) gilt, dass
die Rechnungen ordnungsgeméf! tibermittelt werden, wenn die Echtheit der Herkunft,
die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewéhrleistet sind; sie
sind auch inhaltlich ordnungsgemaif}, wenn alle erforderlichen Angaben nach § 14 Abs. 4
und § 14a UStG enthalten sind. 2Im Einzelnen gilt:

- Die Echtheit der Herkunft einer Rechnung ist gewéhrleistet, wenn die Identitit des
Rechnungsausstellers sichergestellt ist.

- Die Unversehrtheit des Inhalts einer Rechnung ist gewéhrleistet, wenn die nach dem
UStG erforderlichen Angaben wihrend oder nach der Ubermittlung der Rechnung
nicht geindert worden sind.

- IDie Lesbarkeit bedeutet bei einer E-Rechnung, dass der strukturierte Datensatz -
z. B. die XML-Datei bei einer Rechnung, die der Normenreihe EN 16931 entspricht
- maschinell auswertbar sein muss (maschinelle Lesbarkeit). 20Ob eine Rechnung
die Anforderungen der Normenreihe EN 16931 erfiillt, kann beispielsweise durch
die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung iiberpriift werden. 3Die
zusitzliche Erstellung eines menschenlesbaren Dokuments ist nicht erforderlich.
‘Denn die maschinelle Auswertbarkeit einer standardisierten Datei erméglicht es
auch, dass die Datei z. B. durch eine Visualisierungsanwendung menschenlesbar
angezeigt werden kann (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 13). *Bei einem hybriden Format
bilden die im strukturierten Teil vorliegenden Rechnungsdaten den fiihrenden
Teil. {Im Fall von Abweichungen zwischen den strukturierten Rechnungsdaten
und den sonstigen Informationen im Bildteil gehen die Daten des strukturierten
Teils denen der Bilddatei vor.

- !Eine sonstige Rechnung gilt als lesbar, wenn sie fiir das menschliche Auge lesbar ist.
2Sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format sind in ihrem
Originalformat nicht menschenlesbar, sondern erst nach einer Konvertierung.

SWerden bei der Ubermittlung einer Rechnung eine qualifizierte elektronische
Signatur- oder ein EDI-Verfahren verwendet (vgl. Absitze 7 bis 10), gelten die Echtheit
der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewihrleistet. ‘Beides kann aber
auch durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren (vgl. Absitze4 bis6)
gewihrleistet werden.”

Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»'Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnung miissen,
sofern keine qualifizierte elektronische Signatur verwendet oder die Rechnung per EDI
ubermittelt wird (vgl. Absétze 7 bis 10), durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren,
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e)

f)

i)

das einen verldsslichen Priifpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen kann,
gewihrleistet werden (§ 14 Abs. 3 UStG).“

In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 1 UStG* durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 3
UStG* ersetzt.

Absatz 6 wird wie folgt gedndert:

aa) InSatz 1 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 1 UStG"“ durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 3 UStG"“
ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»2Dieser Prifpfad kann z.B. durch (technischen oder manuellen) Abgleich der
Rechnung mit vorhandenen geschiftlichen Unterlagen (z. B. Bestellung, Auftrag,
Kaufvertrag, Lieferschein oder Uberweisung bzw. Zahlungsbeleg) gewdihrleistet
werden.”

Absatz 7 wie folgt gefasst:

»(7) Beispiele fr Technologien, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit
des Inhalts bei einer Rechnung gewéhrleisten, sind zum einen eine qualifizierte
elektronische Signatur oder ein qualifiziertes elektronisches Siegel im Sinne der eIDAS-
VO und zum anderen ein EDI-Verfahren, wenn in der Vereinbarung iiber diesen
Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft
und die Unversehrtheit der Daten gewéhrleisten (§ 14 Abs. 3 Satz 6 Nr. 1 und 2 UStG).

In Absatz 8 Satz 3 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 3 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 3
Satz 6 Nr. 1 UStG* ersetzt.

Absatz 9 wird gestrichen.

Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,'Die Absitze 3 bis 8 gelten entsprechend fir Gutschriften (§ 14 Abs.2 Satz 5 UStG),
Rechnungen, die im Namen und fiir Rechnung des Unternehmers oder eines in § 14
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG bezeichneten Leistungsempfangers von einem Dritten ausgestellt
werden (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG) sowie fiir Anzahlungsrechnungen (§ 14 Abs. 5 UStG).“

Absatz 11 wird gestrichen.
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12. Abschnitt 14.5 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

dd)

In Satz 3 wird die Angabe ,,§§ 33 und 34 UStDV* durch die Angabe ,,§§ 33, 34
und 34a UStDV*“ ersetzt.

Nach Satz 3 werden die folgenden Sitze 4 bis 13 eingefiigt:

» Besteht die Verpflichtung zur Erteilung einer E-Rechnung (zur verpflichtenden
Ausstellung einer E-Rechnung vgl. Abschnitt14.1 Abs.4) erfordert die
Voraussetzung der elektronischen Verarbeitung (§ 14 Abs. 1 Satz 3 UStG), dass alle
umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten
Teil der E-Rechnung enthalten sein miissen. °Ein blofler Verweis in den
strukturierten Daten auf eine Anlage, in der die Rechnungspflichtangaben in
unstrukturierter Form enthalten sind, geniigt nicht, da dann keine elektronische
Verarbeitung moglich ist. °®Da die umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben im
Kern-Datenmodell der E-Rechnung enthalten sind, ist die Verwendung einer
Extension (branchenbezogene Anforderungen, vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 13) nicht
von den umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben fiir die Ausstellung, Ubermittlung
und Empfang einer E-Rechnung betroffen. 'Bei einem Verstof? gegen die
umsatzsteuerlichen Pflichtangaben der §§ 14 Abs. 4 und 14a UStG liegt eine nicht
ordnungsmifige Rechnung vor (vgl. auch Abschnitt 15.2a). Solche Fehler
(Inhaltsfehler) konnen bei einer E-Rechnung beispielsweise als Verletzung der
entsprechenden Geschiftsregeln im Rahmen einer Validierung (vgl
Abschnitt 14.1 Abs.13) festgestellt werden. °Geschiftsregelfehler (vgl.
Abschnitt 14.1 Abs. 11) zu anderen Inhalten (z. B. die fehlende Angabe des Feldes
»BT-10 Buyer reference®) sind umsatzsteuerlich unbeachtlich. “Inhaltsfehler
konnen aber auch vorliegen, wenn formal kein Verstof? gegen die Geschiftsregeln
vorliegt und zum Beispiel auch im Rahmen der Validierung kein Fehler
festgestellt wurde (z.B. Angabe eines fehlerhaften Steuersatzes). !''Eine
Validierung der E-Rechnung ersetzt nicht die dem Empfianger obliegende Pflicht
zur Uberpriifung der Rechnung auf Vollstindigkeit und Richtigkeit (vgl.
Abschnitt 15.2a Abs.6 und 15.11 Abs. 3), sondern unterstiitzt ihn hierbei. ?Ein
Unternehmer kann sich bei Beachtung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen
Kaufmanns auf das technische Ergebnis einer Validierung (hinsichtlich des
Formats und der Geschiftsregeln) durch eine geeignete Validierungsanwendung
verlassen. 3Zum Nachweis bietet es sich an, den Validierungsbericht
aufzubewahren.”

Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 14.

Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 15 und wie folgt gefasst:

,°Eine sonstige Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 2) wird ggf. von der Gesamtheit
aller Dokumente gebildet, die die nach § 14 Abs.4 und § 14a UStG geforderten
Angaben insgesamt enthalten (§ 31 Abs. 1 UStDV).“
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e)

ee) Die bisherigen Satze 6 bis 8 werden die neuen Sitze 16 bis 18.

ff) Der bisherige Satz 12 wird neuer Satz 19 und wie folgt gefasst:

»Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung ist es nur bei einer sonstigen Rechnung
zuldssig, auf den vom leistenden Unternehmer erstellten Lieferschein Bezug zu
nehmen.”

gg) Die bisherigen Sitze 9 und 10 werden die neuen Sitze 20 und 21.

hh) Der bisherige Satz 11 wird neuer Satz 22 und wie folgt gefasst:

,22Ist ein Dritter mit der Rechnungserstellung beauftragt (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG), ist
auch derjenige, der den Dritten mit der Rechnungserstellung beauftragt hat, zur
Erstellung der fehlenden Dokumente berechtigt.”

ii) Der bisherige Satz 13 wird neuer Satz 23.

In Absatz 9 werden folgende Sétze 5 und 6 angefiigt:

» Besteht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1
Abs. 4), kann der zugrundeliegende Vertrag als erginzende Angabe in einem in der
E-Rechnung enthaltenen Anhang aufgenommen werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 17).
Die Angabe der Steuernummer oder USt-IdNTr. des leistenden Unternehmers muss als
Pflichtangabe im strukturierten Teil der E-Rechnung enthalten sein.”

Absatz 12 wird wie folgt gefasst:

»(12) 'Bei einer E-Rechnung iiber ein Dauerschuldverhiltnis ist es erforderlich, dass
die Rechnungsnummer im strukturierten Teil der E-Rechnung enthalten ist, um die
Voraussetzung des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 UStG zu erfiillen. ?Dabei ist es ausreichend,
wenn eine in dem zugrundeliegenden Vertrag enthaltene einmalige Nummer (z. B.
Wohnungs- oder Objektnummer, Mieternummer) verwendet wird. 3Es ist nicht
erforderlich, dass Zahlungsbelege eine gesonderte fortlaufende Nummer erhalten.
4Zur Ausstellung von E-Rechnungen bei Dauerschuldverhiltnissen vgl. Abschnitt 14.1
Abs. 19.“

In Absatz 13 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 4 UStG" durch die Angabe ,,§ 14
Abs. 2 Satz 7 UStG“ ersetzt.

Absatz 14 wird wie folgt gefasst:
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»(14) Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV, Fahrausweise nach § 34 UStDV und

Rechnungen von Kleinunternehmern nach § 34a UStDV miissen keine fortlaufende
Nummer enthalten.”

f)  Absatz 15 wird wie folgt gedandert:

aa) Nach Satz 1 werden folgende Satze 2 bis 4 eingeftigt:

»Besteht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1
Abs. 4), gilt hinsichtlich der Leistungsbeschreibung, dass die im strukturierten Teil
der E-Rechnung enthaltenen Angaben eine eindeutige und leicht nachpriifbare
Feststellung der Leistung ermoglichen miissen (vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 4 und 5),
die die Kontrollfunktion der Rechnung (vgl. Abschnitt 14.5 Abs. 1) gewéhrleisten
konnen. 3Erginzende Angaben konnen jedoch in einem in der E-Rechnung
enthaltenen Anhang aufgenommen werden (z.B. eine Aufschliisselung von
Stundennachweisen in einer PDF-Datei). ‘Ein enthaltener Link auf ein externes
Ziel erfiillt nicht die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG.”

bb) Die bisherigen Sitze 2 bis 11 werden die neuen Sitze 5 bis 14.

g) Absatz 16 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird der Satzteil nach dem Semikolon gestrichen.

bb) Nach Satz 2 werden folgende Sitze 3 bis 8 eingefiigt:

, Nur bei sonstigen Rechnungen geniigt in diesen Fillen eine Angabe wie z. B.
»Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum® (vgl. BFH-Urteil vom 17.12.2008 -
XIR 62/07, BStBI I1 2009 S. 432). “In einer E-Rechnung hingegen muss die Angabe
im vorgegebenen strukturierten Datenformat (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 11 bis 15)
enthalten sein. "Nach §31 Abs.1 UStDV kann eine sonstige Rechnung aus
mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG
erforderlichen Angaben insgesamt ergeben. ®Daher kann nur bei sonstigen
Rechnungen die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung in einem Lieferschein
erfolgen, wenn in dem Dokument, in dem Entgelt und Steuerbetrag angegeben
sind, der Lieferschein bezeichnet ist. 'Dies setzt voraus, dass der Lieferschein
neben dem Lieferscheindatum eine gesonderte Angabe des Leistungsdatums
enthilt. 8Sofern das Leistungsdatum dem Lieferscheindatum entspricht, kann an
Stelle der gesonderten Angabe des Leistungsdatums ein Hinweis in die Rechnung
aufgenommen werden, dass das Lieferscheindatum dem Leistungsdatum
entspricht.”

cc) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die neuen Sitze 9 und 10.

dd) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 11 und wie folgt geandert:
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h)

aaa) Der Eingangssatz wird wie folgt gefasst:

,11Im Einzelnen gilt zum Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung
hierbei Folgendes:“

bbb)Nummer 1 wird gestrichen

ccc) Nach Nummer 5 Satz 3 wird folgender Satz 4 angefiigt:

» Bei einer E-Rechnung kann dies gegebenenfalls durch die Verwendung
eines entsprechenden Rechnungstyps erfolgen.“

Nach Absatz 17 Satz 3 werden folgende Sitze 4 und 5 angefiigt:

»'Sofern eine Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung bei einem
Dauerschuldverhiltnis (z. B. Mietverhiltnis) besteht, ist es ausreichend, wenn einmalig
fiir den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausgestellt wird, in welcher der
zugrundeliegende Vertrag als Anhang enthalten ist, oder sich aus dem sonstigen Inhalt
klar ergibt, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt. Andern sich die
umsatzsteuerrechtlichen Rechnungspflichtangaben nach §§14,14a UStG in den
Folgezeitraumen (z. B. bei einer Mieterh6hung), miissen die Anderungen in einer
neuen E-Rechnung abgebildet werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 19).“

Absatz 19 wird wie folgt gefasst:

»(19) Zusatzlich ist jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht
bereits im Entgelt berticksichtigt ist, anzugeben (§ 14 Abs.4 Satz1 Nr.7 UStG). *Dies
bezieht sich nur auf solche Vereinbarungen, die der Leistungsempfinger gegeniiber dem
leistenden Unternehmer unmittelbar geltend machen kann. 3Vereinbarungen des
leistenden Unternehmers mit Dritten, die nicht Leistungsempfinger sind, miissen in der
Rechnung nicht bezeichnet werden. ‘Insbesondere im Fall der Vereinbarung von Boni,
Skonti und Rabatten, bei denen im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die Hohe der
Entgeltminderung nicht feststeht, ist in der Rechnung eindeutig auf die Vereinbarung
hinzuweisen. SFiir eine leichte und eindeutige Nachpriifbarkeit ist eine hinreichend
genaue Bezeichnung erforderlich (z.B. durch Benennung des entsprechenden
Vertrages). cDiese Regelungen gelten sowohl im Fall des Steuerausweises in einer
Rechnung als auch im Fall des Hinweises auf eine Steuerbefreiung. "Die spitere Zahlung
aufgrund einer solchen Vereinbarung stellt eine Anderung der Bemessungsgrundlage
dar (§ 17 UStG, vgl. auch Abschnitt 17.1), eine Rechnungsberichtigung im Sinne von
§ 31 Abs. 5 UStDV ist dann nicht erforderlich. ®Eine Belegaustauschpflicht besteht nur
indenin § 17 Abs. 4 UStG bezeichneten Fillen. °Ein solcher Beleg kann, muss aber nicht
als umsatzsteuerliche Rechnung ausgestellt werden. °Die Vereinbarung ist als Teil der
Aufzeichnungspflichten (vgl. Abschnitt22.2 Abs.2) geordnet aufzubewahren (vgl
Abschnitt 22.1 Abs. 1). 'Bei Skontovereinbarungen gentgt eine Angabe wie z.B. ,2 %
Skonto bei Zahlung bis“ den Anforderungen des § 14 Abs.4 Satz 1 Nr.7 UStG. Das
Skonto muss nicht betragsmifig (weder mit dem Bruttobetrag noch mit dem
Nettobetrag zzgl. USt) ausgewiesen werden.”
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13.

14.

15.

j)  Absatz 24 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Vereinbaren die am Leistungsaustausch Beteiligten, dass der in § 14 Abs. 2 Satz 2
Nr.1 oder Nr. 2 UStG bezeichnete Leistungsempfanger abrechnet (Gutschrift, § 14
Abs. 2 Satz 5 UStG), muss die Gutschrift als solche gekennzeichnet sein (vgl. § 14
Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG); bei E-Rechnungen beispielsweise durch die Auswahl des
entsprechenden Rechnungstyps.”

bb) In Satz 4 wird folgender Klammerzusatz angefiigt:
,(vgl. im Ubrigen Abschnitt 15.2a Abs. 1a)".
Nach Abschnitt 14.6 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 angefiigt:

»(4) 'Rechnungen im Sinne von § 33 UStDV konnen abweichend von der Pflicht zur
Ausstellung einer E-Rechnung immer entweder als Rechnung in Papierform oder mit
Zustimmung des Empfingers in einem anderen elektronischen Format ausgestellt und
iibermittelt werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 2 und 7). 2Die Zustimmung bedarf dabei keiner
gesonderten Form. *Es muss lediglich Einvernehmen iiber das zu verwendende Format
bestehen. “Die Ausstellung und Ubermittlung einer E-Rechnung ist unter den iibrigen
Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des Empfingers moglich. Sofern in einer
Rechnung iiber mehrere Leistungen abgerechnet wird, ist fiir die Verpflichtung zur
Ausstellung einer E-Rechnung allein der Gesamtbetrag der Rechnung mafdgebend.
SUbersteigt der Gesamtbetrag der Rechnung 250 €, ist eine E-Rechnung auszustellen, auch
wenn der Bruttobetrag des der Pflicht zur Erteilung einer E-Rechnung unterliegenden
Anteils der abgerechneten Leistungen weniger als 250 € betrigt (z.B. bei auch mit
abgerechneten bestimmten steuerfreien oder nicht steuerbaren Leistungen).

Abschnitt 14.7 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ,Abschnitt 14.4 Abs. 11“ durch die Angabe
Abschnitt 15.5 Abs. 1“ ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefiigt:

»(4) 'Fahrausweise konnen abweichend von der Pflicht zur Ausstellung einer
E-Rechnung immer entweder als Rechnung in Papierform oder mit Zustimmung des
Empfingers in einem anderen elektronischen Format ausgestellt und iibermittelt
werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs.2 und 7). ’Die Zustimmung bedarf dabei keiner
gesonderten Form. 3Es muss lediglich Einvernehmen iiber das zu verwendende
Format bestehen. “Die Ausstellung und Ubermittlung einer E-Rechnung ist unter den
iibrigen Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des Empfingers moglich.”

Abschnitt 14.7a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
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»(3) 'Rechnungen von Kleinunternehmern kénnen immer entweder als Rechnung in
Papierform oder mit Zustimmung des Empfingers in einem anderen elektronischen
Format ausgestellt und iibermittelt werden (vgl. Abschnitt14.1 Abs.2 und?7). *Die
Zustimmung bedarf dabei keiner gesonderten Form. *Es muss lediglich Einvernehmen
iiber das zu verwendende Format bestehen. “Die Ausstellung und Ubermittlung einer
E-Rechnung ist unter den iibrigen Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des
Empfingers moglich.”

16. Abschnitt 14.8 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Sitze 2 und 3 UStG"“ durch die Angabe
»§ 14 Abs. 2 Sétze 5 und 6 UStG* ersetzt.

b) Nach Absatz 7 Satz 4 wird folgender Satz 5 angefligt:

»~Zu Fillen, in denen die Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung besteht, vgl. Rn. 47
und 48 des BMF-Schreibens vom 15.10.2024, BStB11S. 1320.“

17. Abschnitt 14.9 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 2 wird nach den Wortern ,eine juristische Person“ die Angabe ,,, soweit sie nicht
Unternehmer ist,” eingefiigt.

b) Das Beispiel wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

L, In einer E-Rechnung kann die Differenz zwischen Rechnungsbetrag (hier:
59.500€) und Kaufpreis (hier: 30.000€) als Netto-Nachlass (hier: 29.500 €)
ausgewiesen werden.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 4.

18. In Abschnitt 14.10 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort ,,Reparaturleistung” durch das Wort
~Leistung® ersetzt.

19. Abschnitt 14.11 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
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b)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

In Satz 1 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 6 Nr. 5 UStG“ durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 6
Satz 1 Nr. 5 UStG* ersetzt.

In Satz 6 wird folgender Klammerzusatz angefiigt:
,(§ 31 Abs. 5 Satz 3 UStDV)“.

Nach Satz 6 werden folgende Sitze 7 bis 9 eingefiigt:

»~/Daher muss die Berichtigung einer E-Rechnung ebenfalls in der fiir diese
vorgeschriebenen Form (unter Verwendung des entsprechenden Rechnungstyps)
erfolgen. 8Eine Ubermittlung der fehlenden oder unzutreffenden Angaben in
einer anderen Form ist nicht ausreichend. °Sofern dagegen fiir einen Umsatz nach
§ 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38 UStG keine Verpflichtung zur
Verwendung einer E-Rechnung besteht, kann eine Rechnungsberichtigung fiir
diesen Umsatz auch ohne Verwendung einer E-Rechnung erfolgen.”

Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 10 und wie folgt gefasst:

,»'9Fiir die Berichtigung einer Rechnung gelten keine h6heren Formanforderungen,
wenn in einem notariell beurkundeten Kaufvertrag mit Umsatzsteuerausweis
abgerechnet worden ist (vgl. BFH-Urteil vom 11.10.2007 - V R 27/05, BStBI1 II 2008
S.438).”

Der bisherige Satz 8 wird neuer Satz 11.

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»2Lediglich in dem Fall, in dem ein Dritter mit der Ausstellung der Rechnung
beauftragt wurde (§ 14 Abs.2 Satz 7 UStG), kann die Berichtigung durch den
leistenden Unternehmer selbst oder im Fall der Gutschrift (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)
durch den Gutschriftsaussteller vorgenommen werden.”

In Satz 3 wird das Wort ,Abrechnungsempfanger” durch das Wort
~Rechnungsempfinger” und das Wort ,Abrechnung” durch das Wort ,Rechnung*”
ersetzt.

In Satz 4 wird das Wort ,,Abrechnenden® durch das Wort ,,Rechnungsaussteller*
ersetzt.
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dd) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

»Eine Berichtigung oder Ergidnzung einer sonstigen Rechnung im Sinne von § 14
Abs. 1 Satz 4 UStG durch den Rechnungsempfinger ist jedoch anzuerkennen, wenn
sich der Rechnungsaussteller die Anderung zu eigen macht und dies aus der
geinderten Rechnung oder anderen Unterlagen hervorgeht, auf die in der
Rechnung hingewiesen wird (vgl. BFH-Beschluss vom 17.04.1980 - V S 18/79,
BStBI II S. 540).

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,Abschnitt 14.1 Abs. 5“ durch die Angabe
LJAbschnitt 14.1 Abs. 10“ ersetzt.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefiigt:

,(4) 'Bei einer Anderung der Bemessungsgrundlage im Sinne von § 17 UStG (siehe

dazu Abschnitt17.1) ist keine Rechnungsberichtigung erforderlich (vgl. auch
Abschnitt 17.1 Abs. 3a). ’Beispiele hierfiir sind Skonti, Nachlisse aufgrund von
Mingelriigen ohne Auswirkungen auf die abgerechnete Leistung oder eine
Riickgangigmachung einer Leistung im Sinne des §17 Abs.2 Nr.3 UStG (vgl.
Abschnitt 17.1 Abs. 8). 3Anderungen im Leistungsumfang oder -gehalt (z. B. relevante
Aufmafdinderungen in einer Rechnung iiber eine Bauleistung) stellen hingegen keine
blofle Anderung der Bemessungsgrundlage dar und erfordern daher grundsatzhch
eine Rechnungsberichtigung jedenfalls hinsichtlich der Leistungsbeschreibung.”

20. Abschnitt 14a.1 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch die Angabe ,,§ 14
Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 2

Satz 5 UStG“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird im Klammerzusatz die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch die

Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG" ersetzt.

c¢) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe ,Abschnitt 14.1 Abs. 5“ durch die Angabe
L,Abschnitt 14.1 Abs. 10“ ersetzt.

d) In Absatz 5 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

»(vgl. auch Abschnitt 14.1 Abs. 1)“.
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21.

e)

In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe , Abschnitt 14.1 Abs. 6 durch die Angabe
LJAbschnitt 14.1 Abs. 20 ersetzt.

In Absatz 8 wird die Angabe ,,Ein Abrechnungspapier” durch die Angabe ,Eine

Rechnung"” ersetzt.

Abschnitt 14b.1 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

dd)

Nach Satz 1 werden die folgenden Sitze 2 bis 6 eingefiigt:

,:Die Aufbewahrung einer Rechnung muss grundsitzlich im empfangenen
Format erfolgen. *Dabei muss die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit ihres
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewihrleistet sein (siche Abschnitt 14.4). “‘Bei einer
E-Rechnung ist zumindest deren strukturierter Teil so aufzubewahren, dass er
unversehrt in seiner urspriinglichen Form vorliegt. °Fiir Zwecke der Umsatzsteuer
gilt, dass alleine wegen einer Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen
aufderhalb eines GoBD-konformen Datenverarbeitungssystems regelméfiig kein
Verstof gegen § 14b Abs. 1 UStG und die Unversehrtheit des Inhalts vorliegt. Zum
Vorsteuerabzug aus einer sonstigen Rechnung in einem anderen elektronischen
Format vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 1.“

Der bisherige Satz 2 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst:

./ Soweit der Unternehmer Rechnungen mithilfe elektronischer
Aufzeichnungssysteme (z. B. Kassensysteme) erteilt, ist es hinsichtlich einer erteilten
Rechnung im Sinne des §33 UStDV ausreichend, wenn ein Doppel der
Ausgangsrechnung aus den unverdnderbaren digitalen Aufzeichnungen
reproduziert werden kann, die auch die iibrigen Anforderungen der GoBD (vgl.
BMF-Schreiben vom 28.11.2019, BStBII S. 1269, zuletzt geandert durch BMF-
Schreiben vom 14.07.2025, BStBII S.1502) erfillen, insbesondere die
Vollstindigkeit, Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der Erfassung (siehe auch § 146
Abs. 1und 4 AO).“

Der bisherige Satz 3wird neuer Satz 8.

Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 9 und wie folgt gefasst:

,>Sind bei gemeinsamem Leistungsbezug durch mehrere Personen die einzelnen
Gemeinschafter als Leistungsempfinger anzusehen (vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 1), hat
jeder unternehmerisch titige Gemeinschafter eine Kopie der Rechnung
aufzubewahren; wurde eine Rechnung in Papierform ausgestellt, ist es
ausreichend, wenn das Original bei einem der Gemeinschafter aufbewahrt wird.”





w

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 27 von 33

In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe ,§ 14
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG" ersetzt.

Absatz 5 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Satz 2 werden folgende Satze 3 bis 4 eingefiigt:

s Der strukturierte Teil einer E-Rechnung ist so aufzubewahren, dass dieser in
seiner urspriinglichen Form vorliegt und die Anforderungen an die
Unversehrtheit erfiillt werden (vgl. Abschnitt 14.4 Abs.3). ‘Eine maschinelle
Auswertbarkeit seitens der Finanzverwaltung muss sichergestellt sein.”

bb) Die bisherigen Sitze 3 und 4 werden die neuen Sitze 5 und 6 und in ihnen wird
jeweils das Wort ,,Rechnung” durch die Worter ,Rechnung in Papierform” ersetzt.

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

»(6) 'FFir die Aufbewahrung von Rechnungen (vgl. Absatz1) sind durch
innerbetriebliche Kontrollverfahren (vgl. Abschnitt 14.4 Abs.4 bis 6) die Echtheit der
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts sicherzustellen sowie die Lesbarkeit der
Rechnung zu gewihrleisten. *Wird eine Rechnung (E-Rechnung oder sonstige
Rechnung in einem anderen elektronischen Format) mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur Gibermittelt, ist auch die Signatur an sich als Nachweis tiber die
Echtheit und die Unversehrtheit der Daten aufzubewahren, selbst wenn nach anderen
Vorschriften die  Giltigkeit dieser Nachweise bereits abgelaufen ist.
3sAufbewahrungspflichten nach anderen Vorschriften, z. B. nach der AO (vgl. GoBD, BMF-
Schreiben vom 28.11.2019, BStBI1 I S. 1269, zuletzt geindert durch BMF-Schreiben vom
14.07.2025, BStBI1S. 1502), bleiben fiir andere als umsatzsteuerliche Zwecke unberthrt.”

In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe ,,Bei elektronisch aufbewahrten Rechnungen (dabei
muss es sich nicht um elektronisch tibermittelte Rechnungen handeln)“ durch die
Angabe ,Bei E-Rechnungen wie auch elektronisch aufzubewahrenden sonstigen
Rechnungen® ersetzt.

Absatz 9 Satz 4 wie folgt gefasst:

,2Ist ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansidssiger Unternehmer nach den Bestimmungen
des Staates, in dem er anséssig ist, verpflichtet, die Rechnung in Papierform im Staat der
Ansédssigkeit aufzubewahren, ist es ausreichend, wenn dieser Unternehmer im
Gemeinschaftsgebiet Kopien der aufzubewahrenden Rechnungen in Papierform
aufbewahrt.“

In Absatz 10 Satz 3 wird der erste Klammerzusatz wie folgt gefasst:
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»(vgl. BMF-Schreiben vom 28.11.2019, BStBII S. 1269, zuletzt geindert durch BMF-
Schreiben vom 14.07.2025, BStB11 S. 1502)“.

22. Abschnitt 14c.1 wird wie folgt gedndert:

a)

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird im ersten Klammerzusatz die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch
die Angabe ,§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG* ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG* durch die Angabe ,,§ 14 Abs. 2
Satz 5 UStG" ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefligt:

»’Es ist unschidlich, wenn die Datei zu einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1
Abs. 11 bis 15) mehrfach iibersandt wird, solange es sich um dieselbe Rechnung
handelt und die Ubermittlung nur als inhaltlich identisches Mehrstiick erfolgt.”

bb) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 8 und wie folgt gefasst:

- Besteht eine sonstige Rechnung aus mehreren Dokumenten, sind diese
Regelungen fiir die Dokumente in ihrer Gesamtheit anzuwenden.*

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefiigt:

»(4a) 'Enthélt der Bildteil eines hybriden Rechnungsformats (vgl. Abschnitt 14.1
Abs. 14) keine von dem strukturierten Teil abweichenden Rechnungsangaben nach
§§ 14, 14a UStG, handelt es sich bei dem Bildteil um ein inhaltlich identisches
Mehrstiick (vgl. Absatz4 Satz6). 2Enthdlt der Bildteil dagegen abweichende
Rechnungsangaben (z.B. aufgrund manipulativer Eingriffe eine andere
Leistungsbeschreibung oder einen abweichenden Umsatzsteuerbetrag), stellt er ggf.
eine weitere (sonstige) Rechnung dar, fiir die die Voraussetzungen des § 14c UStG zu
priifen sind. 3Dabei werden technisch begriindete geringfiigige Abweichungen,
konkretisierende oder erginzende Informationen (z. B. aus Griinden der Darstellung
verkiirzte Leistungsbeschreibung oder Rundungsdifferenzen) nicht beanstandet,
wenn der Charakter als inhaltlich identisches Mehrstiick nicht verloren geht. “Ein
Vorsteuerabzug ist auch in diesen Fallen nur aus dem strukturierten Rechnungsteil
moglich.”
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d) Der bisherige Absatz 4a wird neuer Absatz 4b und in Satz 2 wird die Angabe
»~Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe ,Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 5“ ersetzt.

23. Abschnitt 14c.2 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2a Satz 3 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

»(vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2010 - V R 7/10, BStBI II 2011 S. 391, und Abschnitt 14.1
Abs. 1)“.

b) In Absatz 2b Satz 2 wird die Angabe ,, Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe
~Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 5% ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort ,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument® ersetzt.

24. Abschnitt 15.2a wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Satz 2 werden folgende Sitze 3 und 4 eingefiigt:

sSofern fiir einen Umsatz nach § 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38
UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung besteht, erfiillt nur
eine solche dem Grunde nach die Anforderungen der §§ 14, 14a UStG. ‘Wird in
einem solchen Fall stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt, handelt es sich
nicht um eine ordnungsméflige Rechnung im Sinne von §§ 14, 14a UStG, so dass
diese Recl)mung dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. aber
Absatz 1a).“

bb) Die bisherige Satz 3 wird neuer Satz 5.

cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 6 und wie folgt gefasst:

L Ein gesonderter Steuerausweis liegt nicht vor, wenn die in einem Vertrag
enthaltene Abrechnung offen lisst, ob der leistende Unternehmer den Umsatz
steuerfrei oder steuerpflichtig (§ 9 UStG) behandeln will (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 18),
oder in dem Dokument nicht durch Angaben tatsichlicher Art zum Ausdruck
kommt, dass die gesondert ausgewiesene Steuer auf Lieferungen oder sonstigen
Leistungen des Rechnungsausstellers an den Leistungsempfinger beruht (BFH-
Urteil vom 12.06.1986 - V R 75/78, BStBI II S. 721).“
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dd) Die bisherigen Satze 5 und 6 werden die neuen Sitze 7 und 8.

Nach Absatz 1a Satz 11 werden folgende Satze 12 bis 14 angefiigt:

»?Die vorstehenden Grundsitze gelten auch dann, wenn fiir einen Umsatz nach § 14
Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38 UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung
einer E-Rechnung bestand, aber stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt wurde
und auch keine Rechnungsberichti§ung durch nachtrigliches Ausstellen einer
E-Rechnung erfolgt ist (vgl. Absatz 7). *In solchen Fillen werden bei einer inhaltlich
richtigen und vollstindigen sonstigen Rechnung die genannten Voraussetzungen
regelmifig erfiillt sein. 1*Zu Einzelheiten siehe BMF-Schreiben vom 15.10.2024, BStBI1 I
S.1320.¢

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 8 wird im Klammerzusatz das Wort ,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument” ersetzt.

bb) In Satz 9 wird das Wort ,,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument” ersetzt.

cc) Satz 10 wird wie folgt geandert:

aaa) Nummer 1 Sitze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

~1Bei Verwendung einer Scheinfirma oder eines Scheinnamens ergibt sich aus
dem Abrechnungsdokument kein Hinweis auf den tatsidchlich leistenden
Unternehmer (vgl. BFH-Urteil vom 19.10.1978 - V R 39/75, BStB1 I1 1979 S. 345).
2Hinweise auf den tatsdchlich leistenden Unternehmer fehlen in der Regel in
Rechnungen mit willkiirlich ausgesuchten Firmenbezeichnungen und/oder
unzutreffenden Anschriften sowie bei Rechnungen von zwar existierenden
Firmen, die aber die Leistung nicht ausgefiihrt haben (z. B. bei Verwendung von
Daten eines tatsidchlich existierenden Unternehmers ohne dessen Wissen).“

bbb)In Nummer 2 Satz 1 wird das Wort ,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument” ersetzt.

ccc) In Nummer 3 wird das Wort ,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument” ersetzt.

ddd)In Nummer 4 wird jeweils das Wort ,,Abrechnungspapier” durch das Wort
~Abrechnungsdokument” ersetzt.
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d)

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

Nach Satz 9 wird folgender Satz 10 eingefiigt:

»'’Eine Rechnung an eine solche Gemeinschaft, an der auch Unternehmer beteiligt
sind, muss als E-Rechnung ausgestellt werden, wenn keine Ubergangsregelung
nach § 27 Abs. 38 UStG zur Anwendung kommt, da dann die Verpflichtung zur
Ausstellung einer E-Rechnung vorgeht.”

Der bisherige Satz 10 wird neuer Satz 11.

In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort ,,Abrechnungspapier” durch das Wort

~Abrechnungsdokument® ersetzt.

Absatz 6 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

,*Bei einer E-Rechnung bietet sich fiir die Uberpriifung der Vollstindigkeit der
Rechnungsangaben, aber auch der Zulissigkeit des Formats (siehe Abschnitt 14.1
Abs. 11 bis 15) die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung an.”

Die bisherigen Sétze 3 bis 13 werden die neuen Sétze 4 bis 14.

Absatz 7 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

cc)

Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Lst eine Rechnung nicht ordnungsmaéflig und kann auch kein Nachweis im Sinne
von Absatz 1a gefiihrt werden, ist sie zu berichtigen, um das Recht auf einen
Vorsteuerabzug zu eroffnen (vgl. Abschnitt 14.11).“

Nach Satz 1 werden die folgenden Sitze 2 und 3 eingefiigt:

»2Das gilt auch dann, wenn fiir einen Umsatz nach § 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung
mit §27 Abs.38 UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung
bestand, aber stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt wurde (z. B. eine
durch ein Kassensystem oder ein Taxameter erzeugte Rechnung). 3Die
E-Rechnung muss dann durch eine spezifische und eindeutige Bezugnahme auf
die urspriingliche Rechnung zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine
berichtigte Rechnung handelt.”

Die bisherigen Sitze 2 bis 15 werden die neuen Sitze 4 bis 17.
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25.

26.

27.

h) In Absatz 11 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

»(vgl. § 14 Abs. 2 Satz 6 UStG)“.

i)  In Absatz 12 Satz 1 wird der zweite Klammerzusatz wie folgt gefasst:
»(vgl. auch Abschnitt 14.1 Abs. 1).

Abschnitt 15.5 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefligt:

»2Es wird nicht beanstandet, wenn der Fahrausweis im Online-Verfahren
abgerufen wird und durch das Verfahren sichergestellt ist, dass eine Belastung auf
einem Konto des Unternehmers erfolgt.“

bb) Die bisherigen Sétze 2 und 3 werden die neuen Sétze 3 und 4.

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,,§§ 2, 4, 5 und 7 UStDV“ durch die Angabe ,,§§ 2, 4
und 7 UStDV* ersetzt.

c) Absatz 9 wird gestrichen.

Abschnitt 15.11 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,°Geht die Originalrechnung verloren, kann der Unternehmer den Nachweis dartiiber, dass
ihm ein anderer Unternehmer Steuer fiir Lieferungen oder sonstige Leistungen gesondert in
Rechnung gestellt hat, mit allen verfahrensrechtlich zuldssigen Mitteln fithren (vgl. BFH-
Urteile vom 05.08.1988 - X R 55/81, BStB1 I 1989 S. 120, vom 16.04.1997 — XI R 63/93, BStBI II
S. 582, und vom 23.10.2014 - V R 23/13, BStB1 11 2015 S. 313).“

Abschnitt 17.1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Sitze 3 und 4 werden gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 3.
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b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefiigt:

»(3a) 'Die Berichtigungspflicht ist bei einer Anderung der Bemessungsgrundlage -
auch bei einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 2) - nicht von einer Anderung des
Steuerbetrags in der urspriinglichen Rechnung abhingig. ’Die urspriingliche
Rechnung muss in derartigen Féllen daher nicht berichtigt werden, z. B. bei einer
nachtriglichen Zahlung wegen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen auf Grundlage der
Jahresabnahmemengen. “*Zu den Rechnungsangaben in der urspriinglichen Rechnung
in derartigen Fillen vgl. Abschnitt 14.5 Abs. 19. °Ein Belegaustausch ist nur fiir die in
§ 17 Abs. 4 UStG bezeichneten Fille vorgeschrieben. °Ein Beleg im Sinne von § 17 Abs. 4
UStG kann, muss aber nicht als umsatzsteuerliche Rechnung ausgestellt werden.”

28. In Abschnitt 24.9 Satz 4 wird die Angabe ,,§ 14 Abs. 2 Sitze 2 und 3 UStG“ durch die Angabe
»§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG* ersetzt.

Anwendungsregelung

Die Grundsitze dieses Schreibens sind auf alle Umsétze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2024 ausgefithrt werden, wobei die Ubergangsregelungen bis zum 31. Dezember 2027 zu beach-
ten sind (vgl. BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024, BStBI I S. 1320, Rn. 62 bis 65). Fiir zuvor aus-
gefiihrte Umsitze ist der Umsatzsteuer-Anwendungserlass in seiner am 31. Dezember 2024 giilti-
gen Fassung anzuwenden.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.





		Betreff: Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1. Januar 2025; Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

		I. Allgemeines

		II.  Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

		Anwendungsregelung

		Schlussbestimmungen




BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 12. August 2025, IXR 23/24

Ortsiibliche Vermietungszeit fiir eine Ferienwohnung
ECLI:DE:BFH:2025:U.120825.1XR23.24.0

BFH IX. Senat

EStG&§ 2 Abs 1 S 1 Nr6, EStG § 21 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG VZ 2017, EStG VZ 2018

vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 22. November 2023, Az: 2 K 2137/20
Leitsatze

1. Bei einer ausschlieBlich an Feriengaste vermieteten und in der Ubrigen Zeit hierfur bereitgehaltenen Ferienwohnung
ist grundsatzlich und typisierend von der Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen, einen Einnahmeuberschuss zu
erwirtschaften, wenn das Vermieten die ortsiibliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen --abgesehen von
Vermietungshindernissen-- nicht erheblich (das hei3t um mindestens 25 %) unterschreitet.

2. Um den Einfluss temporarer Faktoren moglichst gering zu halten und ein einheitliches Bild zu erlangen, ist auf die
durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung uber einen zusammenhangenden Zeitraum von drei bis finf Jahren
abzustellen.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 22.11.2023 - 2 K 2137/20
aufgehoben.

Die Sache wird an das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zuriickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung lber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten in den beiden Streitjahren 2017 und 2018 um das Vorliegen der
Uberschusserzielungsabsicht bei einer ausschlieRlich an wechselnde Feriengéste vermieteten Ferienwohnung.

2 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) vermietete seit 2008 eine Ferienwohnung. Die Ferienwohnung
befand sich in dem Ortsteil ... der Gemeinde ... in der Ferienregion Z.

3 IndenJahren 2012 bis 2015 nahm die Klagerin eine Dauervermietung vor. Im Anschluss an eine im Jahr 2016
durchgefiihrte Renovierung der Wohnung lberlief? sie diese wieder an wechselnde Feriengaste. Die Klagerin
erzielte durchweg Werbungskosteniberschisse.

4 Die Klagerin vermietete im Jahr 2017 an 72 Tagen und im Jahr 2018 an 44 Tagen. Die ortsublichen
Vermietungszeiten in der Tourismusregion beliefen sich in 2017 auf 108 Tage und in 2018 (bereinigt, da die
Homepage des Tourismusbiiro zeitweise fehlerhaft und die Wohnung zehn Wochen nicht aufgelistet war) auf
87 Tage.

5 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) erkannte fiir das Jahr 2016 den geltend gemachten
Werbungskostenuberschuss an. Mit Einkommensteuerbescheid 2017 vom 03.12.2018 und mit
Einkommensteuerbescheid 2018 vom 21.02.2020 berlicksichtigte das FA die erklarten Werbungskosteniiberschisse
aus der Vermietung der Wohnung zunachst vorlaufig.
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AnschlieRend kam es zum Streit liber das Vorliegen der Uberschusserzielungsabsicht in den Streitjahren. Mit
geanderten Steuerbescheiden vom 09.06.2020 lehnte das FA daraufhin die Beruicksichtigung der Einklinfte aus der
Ferienwohnung fir die Streitjahre ab. Der dagegen eingelegte Einspruch hatte mit Einspruchsentscheidung vom
22.10.2020 keinen Erfolg.

Das Finanzgericht (FG) wies die im Anschluss erhobene Klage ab. In den Jahren 2017 und 2018 sei die ortsubliche
Vermietungszeit um mehr als 25 % unterschritten. Eine Uberschussprognose ergebe auf der Grundlage der seit 2016
entstandenen hohen Werbungskosteniberschusse, dass mit der von der Klagerin vereinnahmten Miete kein
positives Ergebnis zu erreichen sei. Die Entscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2025, 317
veroffentlicht.

Mit ihrer Revision bringt die Klagerin vor: Bei der nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) gebotenen
Prufung, ob die ortsiibliche Vermietungszeit unterschritten werde, habe das FG nicht beachtet, dass auf die
durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung uber einen langeren Zeitraum abzustellen sei. Das FG lege seiner
Entscheidung keinen mehrjahrigen Betrachtungszeitraum zugrunde, sondern betrachte jeweils ein Kalenderjahr
gesondert und unabhangig von einem anderen Kalenderjahr. Zudem seien die ortsublichen Vermietungszeiten auch
nicht erheblich unterschritten worden. So ergabe sich fir 2019 nur eine Unterschreitung von 17,3 %. In 2020 sei bei
102 Belegungstagen die ortsiibliche Auslastung sogar Uberschritten. Das FG habe die nach der BFH-Rechtsprechung
erforderliche Prognose fir das Erzielen eines Totaluberschusses unzutreffend vorgenommen. Es habe nicht
beruicksichtigt, dass die Ferienwohnung nach den streitigen Veranlagungszeitraumen verauert worden sei. Sei
bereits bei Erwerb der Ferienwohnung der spater tatsachlich durchgefuhrte Verkauf ernsthaft in Betracht gezogen
worden, sei gegebenenfalls ein kirzerer Zeitraum als 30 Jahre zugrunde zu legen. Ebenso habe das FG die
Entwicklung in den Jahren nach dem Streitzeitraum nicht berlicksichtigt. Die positive Entwicklung der Umsatze, der
Riickgang der Ausgaben, die Renovierung der Wohnung, die geanderte Werbung sowie die Preiserhohung bei der
Vermietung seien nicht in die Beurteilung durch das FG eingeflossen. Zudem sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehor
verletzt worden.

Die Klagerin beantragt,
das Urteil des FG vom 22.11.2023 - 2 K 2137/20, die Einspruchsentscheidung vom 22.10.2020 und die geanderten
Einkommensteuerbescheide 2017 und 2018 vom 09.06.2020 aufzuheben.

Das FA beantragt,
die Revision als unbegrindet zuriickzuweisen.

Das FA halt die vom FG vorgenommene Berechnung der Belegungs- beziehungsweise Leerstandszeiten und die
Totaluberschussprognose fir zutreffend. Hinsichtlich des Unterschreitens der ortsiiblichen Vermietungszeiten in
einem langeren Zeitraum seien "in erster Linie" die Streitjahre und die vorangegangenen Veranlagungszeitraume zu
betrachten. Das FG habe zutreffend die "tatsachlich angefallenen laufenden Kosten" der Jahre 2016 bis 2021
zugrunde gelegt. Zukunftig eintretende Tatsachen seien in die Beurteilung nur einzubeziehen, wenn sie bei
objektiver Betrachtung in den Streitjahren vorhersehbar gewesen seien.

Entscheidungsgrunde
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Die Revision ist begrindet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das FG zurlickzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die
bisherigen Feststellungen des FG reichen nicht aus, um in der Revisionsinstanz abschliefdend zu entscheiden, ob
dieses die Einkuinfteerzielungsabsicht der Klagerin zu Recht verneint hat.

1. Einklinfte aus Vermietung und Verpachtung gemaf? § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
erzielt, wer ein Grundstuick, Gebaude oder Gebaudeteil gegen Entgelt zur Nutzung Uberldsst und beabsichtigt, auf
die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen Uberschuss der Einnahmen iiber die Werbungskosten zu erzielen.

a) Nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i.V.m. & 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG ist bei einer auf Dauer angelegten
Vermietungstatigkeit grundsatzlich und typisierend von der Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen, einen
Einnahmelberschuss zu erwirtschaften. Dies gilt bei ausschliefilich an Feriengdste vermieteten und in der (brigen
Zeit hierfur bereitgehaltenen Ferienwohnungen, wenn das Vermieten die ortsiibliche Vermietungszeit von
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Ferienwohnungen --abgesehen von Vermietungshindernissen-- nicht erheblich (das heit um mindestens 25 %)
unterschreitet (standige Rechtsprechung, vgl. u.a. Senatsurteile vom 24.08.2006 - IX R 15/06, BFHE 215, 112, BStBL
I1 2007, 256, unter 11.2.; vom 19.08.2008 - IX R 39/07, BFHE 222, 478, BStBL Il 2009, 138, unter Il.1.a; vom
29.08.2007 - IX R 48/06, BFH/NV 2008, 34, unter 11.3., und vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL II
2020, 548, Rz 18; Pfirrmann in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 21 EStG Rz 72; Schmidt/Kulosa, EStG, 44. Aufl,,
§ 21 Rz 43; Mellinghoff in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl.,, § 21 Rz 15; KKB/Escher, & 21 EStG, 10. Aufl,, Rz 35; Pieske-
Kontny, Die steuerliche Betriebsprifung, 2020, 327; Muhlenstadt, Der Betrieb --DB-- 2023, 2713, 2719; Késter,
FinanzRundschau 2024, 1079, 1080). Denn das Vermieten einer Ferienwohnung ist mit einer auf Dauer angelegten
Vermietung nur dann vergleichbar, wenn die Ferienwohnung im ganzen Jahr --bis auf ortsubliche
Leerstandszeiten-- an wechselnde Feriengaste vermietet wird. Nur so zeigt sich in nachprifbarer Weise, dass der
Steuerpflichtige die Ferienwohnung in geeigneter Form am Markt angeboten und alle in Betracht kommenden
Interessenten berlcksichtigt hat (vgl. Senatsurteile vom 26.10.2004 - IX R 57/02, BFHE 208, 151, BStBL Il 2005, 388,
beginnend ab I1.2.c, sowie vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL Il 2020, 548, Rz 18, m.w.N.). Seine
Tatigkeit entspricht dann dem Typus des "Dauervermieters” und rechtfertigt die typisierende Annahme, dass die
Vermietung und Verpachtung trotz uber langere Zeitraume anfallender Werbungskostenuliberschusse in der Regel
letztlich zu positiven Einkunften fuhrt (vgl. zur Wohnungsvermietung Senatsurteil vom 30.09.1997 - IX R 80/94,
BFHE 184, 406, BStBL 11 1998, 771, unter 2.c; s.a. Thiirmer, DB 2002, 444, 447).

Zur Prifung der Auslastung einer Ferienwohnung missen die individuellen Vermietungszeiten des jeweiligen
Objekts an Feriengdste mit denen verglichen werden, die bezogen auf den gesamten Ort im Durchschnitt erzielt
werden (vgl. Senatsurteile vom 24.06.2008 - IX R 12/07, BFH/NV 2008, 1484, unter Il.2.c; vom 31.01.2017 -

IXR 23/16, Rz 19, und vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL Il 2020, 548, Rz 19). Dabei ist "Ort" nicht
identisch mit dem Gebiet einer Gemeinde; er kann --je nach Struktur des lokalen Ferienwohnungsmarkts-- das
Gebiet einer oder mehrerer (vergleichbarer) Gemeinden oder aber auch lediglich Teile einer Gemeinde oder gar nur
den Bereich eines Ferienkomplexes umfassen (s. allgemein Senatsurteile vom 19.08.2008 - IX R 39/07, BFHE 222,
478, BStBL 11 2009, 138, unter Il.1.a; vom 08.01.2019 - IX R 37/17, Rz 24, und vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE
269, 100, BStBL 11 2020, 548, Rz 19; s.a. HHR/Pfirrmann, § 21 EStG Rz 72).

b) Liegen die genannten zusatzlichen Voraussetzungen bei einer Ferienimmobilie nicht vor oder kdnnen ortsibliche
Vermietungszeiten nicht festgestellt werden, ist die Vermietung an Feriengdste mit einer auf Dauer ausgerichteten
Vermietungstatigkeit nicht vergleichbar. Das bedeutet, es fehlt in Ermangelung einer auf Dauer ausgerichteten
Vermietungstatigkeit die Basis, aufgrund derer das Gesetz die Einkiinfteerzielungsabsicht typisiert. Die
Einklnfteerzielungsabsicht muss dann durch eine Prognose uberprift werden, die den Anforderungen des
Senatsurteils vom 06.11.2001 - IX R 97/00 (BFHE 197, 151, BStBL Il 2002, 726) entspricht (vgl. Senatsurteil vom
26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL Il 2020, 548, Rz 21; Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 21 EStG

Rz 178; Driien in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 21 Rz B 154).

¢) Nach der standigen Rechtsprechung des erkennenden Senats markiert die Unterschreitensgrenze von 25 % keinen
starren Wert; lediglich aus Vereinfachungsgriinden und um den bei einer solchen Prifung unvermeidlichen
Unsicherheiten Rechnung zu tragen, hat die hochstrichterliche Rechtsprechung die zur Prognose fuhrende Grenze
bei "mindestens” 25 % angesetzt (vgl. Senatsurteile vom 26.10.2004 - IX R 57/02, BFHE 208, 151, BStBL Il 2005,
388, unter Il.2.c bb, und vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL Il 2020, 548, Rz 26). Zu beachten ist
Uberdies, dass bei der Prufung der Frage, ob die Tatigkeit eines Ferienwohnungsvermieters dem Typus des
"Dauervermieters” entspricht, stets --um den Einfluss temporarer Faktoren moglichst gering zu halten und ein
einheitliches Bild zu erlangen-- auf die durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung Uber einen langeren
Zeitraum abzustellen ist (vgl. Senatsurteil vom 26.05.2020 - IX R 33/19, BFHE 269, 100, BStBL Il 2020, 548, Rz 26;
Graw, juris PraxisReport Steuerrecht 41/2020 Anm. 2, unter D.Il.; Tenbeitel, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2025,
1172, 1175; vgl. auch Thirmer, DB 2002, 444, 447).

Dies ist ein zusammenhadngender Zeitraum von drei bis funf Jahren. Der Zeitraum, fur den die durchschnittliche
Auslastung zu ermitteln ist, kann entweder mit dem streitigen Zeitraum starten, ihn umfassen oder mit ihm enden.
Insoweit obliegt die Darlegungslast dem Steuerpflichtigen, den Zeitraum zu benennen sowie die einschlagigen
Werte darzustellen und nachzuweisen. Dieser Zeitraum ist zugrunde zu legen, es sei denn, es liegen
auBergewohnliche Umstande vor. Liegt der Durchschnitt der jahrlichen Auslastungen nicht erheblich (das heif3t um
mindestens 25 %) unter dem Durchschnitt der ortsiiblichen Vermietungszeiten von Ferienwohnungen in diesem
Zeitraum, zeigt sich, dass der Steuerpflichtige die Ferienwohnung in geeigneter Form am Markt angeboten und alle
in Betracht kommenden Interessenten berticksichtigt hat, so dass er einem Dauervermieter gleichzustellen ist.
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2. Nach diesen Grundsatzen kann die Entscheidung der Vorinstanz keinen Bestand haben und ist aufzuheben. Das
FG hat nicht alle fur eine Verneinung der Einklinfteerzielungsabsicht erforderlichen Feststellungen getatigt und
damit die Einkunfteerzielungsabsicht der Klagerin rechtsfehlerhaft verneint.

a) Nach den mit Verfahrensriigen nicht angegriffenen und damit den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118
Abs. 2 FGO) hat die Klagerin ihre Ferienwohnung ausschliefilich an wechselnde Feriengaste vermietet und in der
ubrigen Zeit hierfur bereitgehalten. Auch die Feststellung des FG, die ortsublichen Vermietungszeiten beliefen sich
in 2017 auf 108 Tage und in 2018 (bereinigt) auf 87 Tage, ist nicht zu beanstanden. Das FG hat in Ubereinstimmung
mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats entsprechend der Struktur des lokalen Ferienwohnungsmarkts die
Vermietungszeiten der Tourismusregion und damit mehrerer Gemeinden zugrunde gelegt.

b) Die Vorinstanz hat aber rechtsfehlerhaft fir die Frage, ob die Vermietungstatigkeit der Klagerin die ortsiibliche
Vermietungszeit nicht erheblich unterschreitet, jeden der streitigen Veranlagungszeitraume 2017 und 2018 einzeln
betrachtet. Das FG hat es unterlassen, auf die durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung Uber einen langeren
Zeitraum abzustellen. Feststellungen zu den Belegungszeiten in 2016 nach Abschluss der Renovierung sowie in den
Jahren ab 2019 fehlen.

¢) Darliber hinaus ist anhand der Feststellungen des FG nicht zu erkennen, welche Berechnungsgrundlagen es der
von ihm vorgenommenen Uberschussprognose zugrunde gelegt hat. Das FG hat zwar die 2016 erfolgten
Renovierungsaufwendungen in seine Betrachtung einbezogen. Es fihrt jedoch weder aus, welchen
Prognosezeitraum es bei seiner Ermittlung angewendet noch welche Einnahmen und Ausgaben es in diesem
Zeitraum bei der Berechnung berticksichtigt hat.

3. Die Sache ist nicht spruchreif.

a) Das FG hat keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob und in welchem Umfang die durchschnittliche
Auslastung der Ferienwohnung Uber einen langeren Zeitraum die nach der Senatsrechtsprechung einschlagige
Grenze von 25 % unterschritten hat. Das FG wird daher nach Mafigabe der oben genannten Rechtsgrundsatze noch
zu ermitteln haben, wie hoch die Auslastung in den Zeitrdaumen vor (2016) und nach den Streitjahren (2019 und
spatere Jahre) war. Gleiches gilt fur die ortsiiblichen Vermietungszeiten von Ferienwohnungen fir die vorgenannten
Jahre.

b) Ebenso ist das FG nicht dem Umstand nachgegangen, ob die Ferienwohnung nach den Streitjahren veraufiert
worden ist und dies bereits bei der (erneuten) Aufnahme der Vermietung als Ferienwohnung nach der Renovierung
im Jahr 2016 beabsichtigt war. Beabsichtigt der Steuerpflichtige die Wohnung nach der Aufnahme einer neuen Art
der Vermietung nur einige Jahre zu vermieten und anschliefdend zu verkaufen, ist der Prognoserechnung statt des
mit 30 Jahre anzunehmenden Prognosezeitraums der kiirzere Zeitraum der tatsachlichen Vermogensnutzung
zugrunde zu legen (vgl. Senatsurteile vom 06.11.2001 - IX R 97/00, BFHE 197, 151, BStBL 11 2002, 726, unter

II.1.e cc, und vom 19.02.2019 - IX R 16/18, Rz 18; Mellinghoff in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl,, § 21 Rz 15). Sofern
es im Streitfall hierauf noch ankommen sollte, wird das FG im zweiten Rechtsgang hierzu Feststellungen zu treffen
und die Uberschussprognose gegebenenfalls anzupassen haben.

4. Inwieweit die von der Klagerin geriigten Verfahrensfehler vorliegen, kann dahingestellt bleiben, da das Verfahren
bereits aus materiellen Griinden an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zuruickzuverweisen ist.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf & 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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